
A
Antragsmodell

für die Berufs- bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung der 
Österreichischen „Versicherungsagenten“ sowie der 

„Gewerblichen Vermögensberater“

für Datenschutzbeauftragte
Kann nur von Vermittlern und nicht von Direktkunden verwendet werden!



Bankverbindung: 
Konto-Nr.  632005501 

BLZ 200 400 00 
Commerzbank Hamburg 

IBAN: DE22 2004 0000 0632 0055 01 
SWIFT: COBADEHHXXX 

ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Ulrich-Bernd Wolff von der Sahl 
Vorstand: Jörg Conradi (Vorsitzender), Werner Brase, Michael Schärtl 
Sitz der Gesellschaft: Hamburg, Registergericht: Hamburg HRB 106807 
St.-Nr.: 27/136/00094 Finanzamt Hamburg-Mitte 
USt-IdNr.: DE815288179 
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Antrag Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für 
Versicherungsagenten und Gewerbliche Vermögensberater 

Ich beantrage eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung gemäß folgenden Angaben. 

Name / Firmenbezeichnung und Sitz: ___________________________________________________________ 

Straße: _____________________________________ PLZ, Ort: _____________________________________ 

Telefon: ____________________________________ Telefax: ______________________________________ 

E-Mail: _____________________________________ Homepage: ___________________________________

Staatsangehörigkeit: __________________________ Geburtsdatum: ________________________________

Anzahl der Geschäftsführer: ____________________ Anzahl der Mitarbeiter: __________________________

Gründungsdatum der Gesellschaft / Aufnahme der beruflichen Tätigkeit: _________________________________

Erlaubnisbehörde und Firmenbuchnummer (Agent)  ________________________________________________

Erlaubnisbehörde und Firmenbuchnummer (GVB) __________________________________________________

Gewünschte Vertragsdauer (max. 3 Jahre) / Zahlweise

Beginn: _________________ (0:00 Uhr)  Ablauf: 31.12._________ (24:00 Uhr)

Der Vertrag verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate vor Ablauf der 
anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist. 

      halbjährlich, sofern ein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt Zahlungsweise:          jährlich  

Vorversicherung / Vorschäden 

Besteht oder bestand sonst noch eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei uns oder einem anderen 
Versicherer?       Ja  Nein  

Wenn ja, Versicherungsscheinnummer: Name des Versicherers: 

______________________________ ___________________________________________________ 

Gekündigt durch:  Gekündigt zum:  Kündigungsgrund: 

______________________ _________________ ______________________________________ 

Wurden Sie oder eine versicherte Person in den letzten 5 Jahren wegen Haftpflichtschäden im Rahmen der 
versicherten Tätigkeit in Anspruch genommen?        Nein          Ja 

Falls ja, bitte näher erläutern: 

Ein Abschluss ist nur möglich, wenn eine Vorversicherung nicht vom Versicherer gekündigt oder 
aufgrund Mahnverfahren aufgehoben wurde. 
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Sofern Sie eine der oben genannten Fragen mit „ja“ beantwortet haben, ist eine individuelle 
Angebotserstellung notwendig. Bitte senden Sie uns hierzu dieses Formular ausgefüllt zurück. 

1. Werden Anlageberatungen in Bezug auf Finanzinstrumente nach § 3 Abs. 2 Z 1 WAG 2018 bzw. die

Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 3 Abs. 2 Z 3 WAG 2018 durchgeführt? ?

Nein    Ja, für welches Haftungsdach:

2. Sind Sie, ein Gesellschafter, Geschäftsführer, Mitarbeiter oder ein sonstiges Organ Ihres Unternehmens mit

einem Produktgeber, Emittenten, Anbieter oder Investmentgesellschaft insbesondere durch

Gesellschaftsverhältnis, Kapitalbeteiligung oder personelle Verflechtung verbunden?

Nein    Ja, bitte näher erläutern:

3. Werden von dem Unternehmen nicht öffentlich angebotene Wertpapiere (Private Placements, Private Label

Fonds) oder Veranlagungen vermittelt? Falls ja, bitte konkretisieren (z.B. Immobilien, Erneuerbare Energien

etc.). Wird im Ausland investiert? Falls ja, in welchen Ländern?

Nein    Ja, in welchen Ländern:

4. Werden von dem Unternehmen nicht öffentlich angebotene Wertpapiere (Private Placements, Private Label

Fonds) oder Veranlagungen initiiert?

Nein    Ja

5. Vermitteln Sie partiarische Darlehen, Nachrangdarlehen und Direktinvestments?

 Nein    Ja, bitte geben Sie an, von welchem Anbieter, welcher Umsatz erzielt wird und wie hoch der 

Umsatz bezogen auf den Umsatz GVB ist: 

6. Erfolgt der Vertrieb über eine Crowdfunding-Plattform oder ist dies geplant?

Nein    Ja, bitte näher erläutern:

Umsatz bezogen auf den Umsatz GVB:
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Versicherungsagent 

Jahresumsatz: ___________________ 

Versicherungssumme 2-fach max. p.a. 
1.600.000 EUR 2.000.000 EUR 3.000.000 EUR 

Gewerblicher Vermögensberater 

Jahresumsatz: ___________________ 

Versicherungssumme 2-fach max. p.a. 
1.600.000 EUR 2.000.000 EUR 3.000.000 EUR 

Prämienberechnung

_______________________EUR 

_______________________EUR 

Jahresnettoprämie  

abzgl. 10 % Laufzeitnachlass bei einer Laufzeit von 3 Jahren 

Gesamtjahresnettoprämie* _______________________EUR 
zzgl. Versicherungssteuer (zZ. 11 %) 

      Ich wünsche eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren. 

Die Versicherungssumme für den gewerblichen Vermögensberater darf nicht höher sein, als die 
Versicherungssumme des Versicherungsagenten. 

Selbstbehalt
Der Selbstbehalt beträgt 1.000 EUR (Festselbstbehalt) von der berechtigten Schadenersatzverpflichtung, kein 
Selbstbehalt besteht bei bloßer Abwehrdeckung.

* Prämie inkl. Bürohaftpflicht mit einer Versicherungssumme von 3.000.000 EUR laut RB BHV Buero A



Bankverbindung: 
Konto-Nr.  632005501 

BLZ 200 400 00 
Commerzbank Hamburg 

IBAN: DE22 2004 0000 0632 0055 01 
SWIFT: COBADEHHXXX 

ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Ulrich-Bernd Wolff von der Sahl 
Vorstand: Jörg Conradi (Vorsitzender), Werner Brase, Michael Schärtl 
Sitz der Gesellschaft: Hamburg, Registergericht: Hamburg HRB 106807 
St.-Nr.: 27/136/00094 Finanzamt Hamburg-Mitte 
USt-IdNr.: DE815288179 

Antrag Agent + GVB A 2024-04 
4 

Bitte beantworten Sie die Fragen richtig und vollständig, andernfalls gefährden Sie Ihren 
Versicherungsschutz. Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht entnehmen Sie 
bitte der nachstehenden gesetzlich vorgesehenen Belehrung und den Versicherungsbedingungen. 

Belehrung über Anzeigepflicht der gefahrerheblichen Umstände (§ 16 VersVG) 
Nach § 16 VersVG sind Sie verpflichtet die Ihnen bekannten Gefahrumstände nach denen wir in dieser 
Angebotsanforderung fragen, anzuzeigen. Diese Pflicht besteht sowohl vor Vertragsabschluss als auch nach 
Zustandekommen eines Versicherungsvertrages. Spätere Veränderungen der Gefahrumstände, nach denen wir 
in dieser Angebotsanforderung gefragt haben, sind nach §§ 23 ff. VersVG selbständig und ohne weitere 
Aufforderung uns anzuzeigen. Gefahrumstände sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des 
Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
Für den Fall der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht steht uns ein Rücktrittsrecht zu, es sei denn wir hätten den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände geschlossen. Wir können dieses Rücktrittsrecht in 
schriftlicher Form binnen eines Monat nach dem Zeitpunkt ausüben, an dem wir Kenntnis von der Verletzung 
Ihrer Anzeigepflicht erlangen (§ 20 VersVG). 

Hinweis: Bitte prüfen Sie die Angaben und Erklärungen, die Sie oder der Vermittler für Sie in diesem 
Fragebogen oder in anderen Schriftstücken gemacht haben auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Erklärung 
Mit meiner / unserer Unterschrift werden die bei mir / uns verbleibenden Allgemeinen Datenschutzhinweise 
(Merkblatt der Datenverarbeitung), Hinweise und Belehrungen Bestandteil der Angebotsanforderung. 

Die Hinweise und Belehrungen habe(n) ich / wir zur Kenntnis genommen. Ich / Wir bestätigen die Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Angaben. 

Hinweis: Bitte prüfen Sie die Angaben und Erklärungen, die Sie oder der Vermittler für Sie in diesem 
Antrag oder in anderen Schriftstücken gemacht haben auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Erklärung 
Mit meiner / unserer Unterschrift bestätige(n) ich / wir den Erhalt der bei mir verbleibenden 
Vertragsinformationen (Risikobeschreibung und Besondere Versicherungsbedingungen, Allgemeine 
Versicherungsbedingungen, Allgemeine Vertriebsinformationen der Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft 
über Anbahnung und Abschluss sowie über Inhalt und Erfüllung des Versicherungsvertrages, Informationsblatt 
zu Versicherungsprodukten, Allgemeine Datenschutzhinweise / Merkblatt zur Datenverarbeitung). Diese werden 
mit der Unterzeichnung Bestandteil des Antrages. 

Die Hinweise und Belehrungen habe(n) ich / wir zur Kenntnis genommen. Ich / Wir bestätigen die Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Angaben. Zudem bestätige(n) ich / wir, dass eine Beratung auf Grundlage meiner / unserer 
geäußerten Wünsche und Bedürfnisse erfolgt ist. 

Sofern der in diesem Antrag genannte Versicherungsbeginn vor dem Ablauf der Widerrufsfrist liegt, bin ich damit 
einverstanden, dass der Versicherungsschutz prämienpflichtig vor Ablauf dieser Frist beginnt. 
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Vorschadenauskunft 
Mit meiner / unserer Unterschrift zur Erklärung über die gefahrerheblichen Umstände gebe(n) ich / wir auch 
mein / unser ausdrückliches Einverständnis bezüglich der Vorversicherung beim genannten Versicherer 
anzufragen. 

Ort, Datum Unterschrift(en) / Firmenstempel 

Hinweis: Für den Antragsteller besteht eine Bindungsfrist an diesen Antrag von 2 Wochen ab dem im Antrag 
angegebenen Unterschriftsdatum. 

Vereinbarung der elektronischen Kommunikation per E-Mail 
Damit wir Ihnen das Angebot, die Vertragsunterlagen, die Police, die Rechnungen und die weitere 
Korrespondenz zum Vertrag per E-Mail senden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Zustimmung. 
Unabhängig von Ihrer Zustimmung haben Sie gemäß § 5 a Abs. 5 VersVG das Recht, die unentgeltliche 
Übermittlung aller Erklärungen und Unterlagen auch in Papierform zu verlangen. Die Vereinbarung der 
elektronischen Korrespondenz kann von jeder der Vertragsparteien jederzeit widerrufen werden. 

Mit meiner / unserer Unterschrift stimme(n) ich / wir ausdrücklich der Vereinbarung einer elektronischen 
Kommunikation per E-Mail zu.  

Ort, Datum Unterschrift(en) / Firmenstempel 

SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basislastschriften (Mandat für wiederkehrende Zahlungen) 

Ich / wir ermächtige(n) die ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE56ZZZ00000277642, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise(n) ich / wir mein / unseren Zahlungsdienstleister an, die von ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft 
auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Zahlungsdienstleister 
vereinbarten Bedingungen. 

Name des Kontoinhabers      Anschrift des Kontoinhabers 

_________________________________________________________________________________________ 

IBAN (International Bank Account Number)   BIC (Business Identifier Code) 

AT 

Name und Ort des Geldinstitutes    Datum / Unterschrift des Kontoinhabers 

_________________________________________________________________________________________ 

Bitte senden Sie diesen Antrag per Post: Postfach 11 23 69, 20423 Hamburg, 
per E-Mail: kontakt@allcura-versicherung.at oder per Fax: +49 (40) 226 337 - 888 an uns zurück. 
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Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft, Deutschland 

Produkt: Vermögensschaden-Haftpflicht für Versicherungsagenten und gewerbliche 

Vermögensberater 

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen und Ihren 
konkreten Versicherungsumfang finden Sie in den Vertragsunterlagen: 

• Versicherungsantrag
• Versicherungsschein
• Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
• gegebenenfalls weitere Besondere Bedingungen und Vereinbarungen.

Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung an. Diese schützt Sie vor allem gegen finanzielle 
Risiken, die im Zusammenhang mit Schadenersatzforderungen Dritter aus reinen Vermögensschäden entstehen, für die 
Sie verantwortlich sind. 

 Was ist versichert? 

� Gegenstand der Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung ist es, gegen Sie geltend 
gemachte Haftpflichtansprüche zu prüfen, 
berechtigte Ansprüche zu befriedigen und 
unberechtigte Ansprüche abzuwehren. 

� Die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
umfasst die wesentlichen Haftungsrisiken Ihrer 
Tätigkeit als Versicherungsagenten und als 
gewerblicher Vermögensberater. Dazu gehören 
auch beispielsweise: 

� Beratung und Vermittlung von 
Versicherungsprodukten der betrieblichen 
Altersvorsorge 

� Beratung bei Aufbau, Sicherung und Erhaltung 
von Vermögen und Finanzierungen 

� Unrichtige Auskunft oder fehlerhafte Beratung 

� Unrichtige Auslegung von Vorschriften 

� Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf weitere 
Personen erstrecken, wie z.B. Ihre 
Erfüllungsgehilfen. 

Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen 
können Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen. 

 Was ist nicht versichert? 

x Zu den nichtversicherten Risiken gehören z.B.: 

x Haftungsrisiken Ihres Privatlebens 

x Personen- oder Sachschäden und daraus 
resultierende Vermögensfolgeschäden, sofern 
dies nicht besonders vereinbart ist 

x Ansprüche auf Erfüllung von Verträgen und 
Erfüllungsersatzleistungen 

x Ansprüche, die über die gesetzliche Haftpflicht 
hinausgehen 

x Beratung und Vermittlung von Finanz-
instrumenten für die eine Konzession als 
Wertpapierfirma oder Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen notwendig ist, sofern 
dies nicht gesondert vereinbart ist 

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
alle Schäden:

! aus vorsätzlicher Handlung

! von Ihnen selbst, sowie von Personen, die mit
Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben

! wegen Strafen, Bußen und Entschädigungen
mit Strafcharakter

! aus Schweigepflichtverletzungen oder der
unbefugten Verwendung von Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen

! aus einer Tätigkeit für Auftraggeber mit denen
eine personelle, gesellschaftsrechtliche oder
kapitalmäßige Verflechtung besteht
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! aus der Erstellung
versicherungsmathematischer Gutachten

Die vollständigen Ausschlusstatbestände finden Sie in 
Ihren Versicherungsbedingungen. 

! Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den
vereinbarten Versicherungssummen.

! Wenn Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben,
ist diese bei jedem Versicherungsfall zu
berücksichtigen.

 Wo bin ich versichert? 

� Die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung schützt Sie in Staaten der Europäischen Union (EU), des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz. 

 Welche Verpflichtungen habe ich? 

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 

• Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.

• Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.

• Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.

• Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche
geltend gemacht worden sind.

• Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch
wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.

Wann und wie zahle ich? 

Die erste oder die einmalige Prämie müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins 
zahlen. Wann Sie die weiteren Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung 
zwischen uns kann das vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns 
ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie 
die erste Versicherungsprämie gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. 
Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag am Ende des dritten Jahres 
kündigen. Ihre Kündigung muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen. 

 Wie kann ich den Vertrag Kündigen? 

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes 
Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen). 

Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z.B. nach einem Schadenfall möglich. Weitere 
Kündigungsrechte können sich auch durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch Umzug ins 
Ausland – ergeben. 
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Risikobeschreibung und Besondere Versicherungsbedingungen zur Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für Versicherungsagenten sowie der Gewerblichen Vermögensbe-
rater auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung 2019 

RB WKO gVB VA A Ums 2022-03

Teil 1 Risikobeschreibung 

Art. 1 Versicherte Tätigkeit 

Art. 2 Mitversicherte Tätigkeit des Versicherungsagenten 

Art. 3 Mitversicherte Tätigkeit des Gewerblichen 
 Vermögensberaters 

Art. 4 Nicht versicherte Tätigkeiten 

Art. 5 Zusätzlich mitversicherte Risiken 

Teil 2 Besondere Versicherungsbedingungen 

Art. 6 Unbegrenzte Nachdeckung 

Art. 7 Berufshaftpflichtversicherung für die Vermittlung von 
 Hypothekarkrediten § 136 a Abs. 1 Z 2 lit. b GewO 

Art. 8 Ausschlüsse für die Gewerbliche Vermögens- 
 beratung 

Art. 9 Obliegenheiten für die Gewerbliche Vermögens- 
 beratung 

Teil 1 Risikobeschreibung 

Art. 1 Versicherte Tätigkeit 

Im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen zur Vermögensscha-
den-Haftpflichtversicherung (AVB-A-Allgemein) und der 
Besonderen Versicherungsbedingungen zur Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung für Versicherungsagenten 
und Gewerbliche Vermögensberater sind gesetzliche Haft-
pflichtansprüche privatrechtlichen Inhalts aus der Tätigkeit 
als Versicherungsagent und als Gewerblicher Vermögens-
berater einschließlich der Beratung und Vermittlung von 
Versicherungsprodukten der betrieblichen Altersvorsorge 
versichert. 

Art. 2 Mitversicherte Tätigkeit des Versicherungs- 
  agenten 

Mitversichert sind folgende Tätigkeiten, sofern rechtlich 
zulässig: 

1. die Tätigkeit als Funktionär von Interessensvertre-
tungen;

2. die Herausgabe von Informationsmedien;

3. auf Coaching, Mediation, Lehr- und Vortragstätigkei-
ten des Versicherungsagenten soweit diese Tätigkei-
ten nicht einer anderen Pflichtversicherung unterlie-
gen.

Art. 3 Mitversicherte Tätigkeit des Gewerblichen 
 Vermögensberaters 

Mitversichert sind folgende Tätigkeiten, sofern rechtlich 
zulässig: 

1. Beratung bei Aufbau, Sicherung und Erhaltung von
Vermögen und Finanzierungen;

2. die Vermittlung von Veranlagungen und Investitionen;
Voraussetzung für den Versicherungsschutz bei der
Vermittlung von Veranlagungen im Sinne von § 1
Abs. 1 Z 3 Kapitalmarktgesetz ist, dass:

2.1 die Veranlagung zum öffentlichen Vertrieb in Öster-
reich zugelassen ist, 

2.2 der gesetzlich erforderliche Verkaufsprospekt nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Beurteilung von 
Verkaufsprospekten über öffentlich angebotene Ver-
mögensanlagen (Prospektpflicht) gemäß Kapital-
marktgesetz erstellt wurde, 

2.3 der Prospektprüfungsbericht eines Prospektkon-
trollors keine Beanstandungen aufweist, 

2.4 der Prospekt bei der Österreichischen Kontrollbank 
hinterlegt wurde, 

2.5 und der Prospekt dem Kunden übergeben worden ist; 

3. die Vermittlung von Personalkrediten, Hypothe-
karkrediten und Finanzierungen;

4. die Vermittlung von Bausparverträgen;

5. die Vermittlung von Leasingverträgen;

6. die Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherun-
gen;

7. Funktionär von Interessenvertretungen;

8. Herausgabe von Informationsmedien;

9. Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf
Coaching, Mediation, Lehr- und Vortragstätigkeiten
des Gewerblichen Vermögensberaters und diesbe-
zügliche Veranstaltungen, soweit diese Tätigkeiten
nicht einer anderen Pflichtversicherung unterliegen.

Art. 4 Nicht versicherte Tätigkeiten 

Soweit nicht gesondert vereinbart bleibt ausgeschlossen: 

1. die Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente
nach § 3 Abs. 2 Z 1 WAG 2018.

2. die Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 3
Abs. 2 Z 3 WAG 2018.

Art. 5 Zusätzlich mitversicherte Risiken 

1. Rückwärtsversicherung

Es besteht nach Maßgabe von Art. 2, Pkt. 3 AVB-A-
Allgemein Versicherungsschutz für Verstöße ab dem
1.9.2012, die während der Laufzeit der Vorverträge,
welche vor Vertragsbeginn bestanden, eingetreten
sind, sofern die Verstöße gemäß Art. 3, Pkt. 4.1 AVB-
A-Allgemein während der Laufzeit dieses Vertrages
und rechtzeitig im Rahmen der Obliegenheiten nach
Art. 6, Pkt. 2.1 AVB-A-Allgemein (Verlängerung der
dort genannten Frist gemäß Pkt. 3) gemeldet werden.
Voraussetzung ist, dass der zugrundeliegende Ver-
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stoß über die Vorversicherungsverträge versichert 
gewesen wäre und der Vorversicherer ausschließlich 
wegen Ablaufs der Nachhaftungsfrist / Nachde-
ckungsfrist keinen Versicherungsschutz zu gewähren 
hat und den Versicherungsnehmer bzw. die versi-
cherte Person kein Verschulden an der Versäumung 
der Nachdeckungsfrist trifft. Die Beweislast dafür, 
trägt der Versicherungsnehmer. Der Versicherungs-
schutz ist auf den Versicherungsumfang für diese Ri-
siken im jeweiligen Vorvertrag begrenzt. Geht der 
Versicherungsschutz der Vorversicherungsverträge 
über den Versicherungsschutz dieses Vertrages hin-
aus, besteht nur im Umfang dieses Vertrages Versi-
cherungsschutz. Die Versicherungssumme beträgt 
jeweils 1.500.000 EUR (Abschreibedeckungssumme) 
für die Tätigkeiten als Versicherungsagent sowie als 
Gewerblicher Vermögensberater. Für die Tätigkeit als 
Vermittler von Hypothekarkrediten steht keine eigene 
Versicherungssumme (zusätzlich) zur Verfügung. 
Diese Rückwärtsdeckung gilt für alle während der 
Laufzeit des Versicherungsvertrages gemeldeten 
Versicherungsfälle und endet mit Beendigung des 
Versicherungsvertrages. 

2. Schäden an Angehörigen und Gesellschaftern 

Art. 5, Pkt. 3.2 und Pkt. 3.5 AVB-A-Allgemein gelten 
gestrichen. 

3. Schadenmeldungsfrist 

Die Frist des Art. 6, Pkt. 2.1.1 AVB-A-Allgemein wird 
auf einen Monat ausgedehnt. 

4. Kündigung im Schadenfall 

Bei einer Kündigung des Vertrages durch den Versi-
cherer im Schadenfall kann der Versicherungsneh-
mer den Konsultationsmechanismus gemäß Pkt. 9 
der Rahmenvereinbarung in Gang setzen. 

5. Günstigkeitsklausel / Unklarheitenregelung / Unwirk-
samkeit 

Sofern sich einzelne Vertragsbestandteile, wenn 
auch nur teilweise, widersprechen sollten, so gilt die 
für den Versicherungsnehmer günstigere Auslegung 
als Vertragsinhalt. Unklare Äußerungen im Sinne des 
§ 915 ABGB werden, gleich von welchem Vertrags-
partner die Formulierung stammt, zum Vorteil des 
Versicherungsnehmers ausgelegt. Die etwaige Un-
wirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die 
Verbindlichkeit des restlichen Vertrages nicht. 

6. Leichte Fahrlässigkeit - Obliegenheiten 

Sofern sich aus Gesetz oder Vertrag eine Leistungs-
freiheit bei leicht fahrlässiger Verletzung von Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers ergibt, so gilt 
für diesen Fall die Leistungspflicht des Versicherers 
als vereinbart. Die Leistungsfreiheit beginnt diesfalls 
erst bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungs-
nehmers. 

7. Auswahl des Sachverständigen 

Es gilt als vereinbart, dass der Versicherungsnehmer 
die Auswahl und Beauftragung eines gerichtlich be-
eideten Sachverständigen vornimmt, falls der Versi-
cherer dies für notwendig erachtet. Der Versicherer 
hat bezüglich der Auswahl des Sachverständigen ein 
zweimaliges Ablehnungsrecht und übernimmt die 
Kosten bis zu 80 % des jeweiligen Tarifes. Dieses 
Wahlrecht darf erst nach Zustimmung des Bundes-
gremiums der Versicherungsagenten ausgeübt wer-

den. 

8. Verjährung des Deckungsanspruches 

In Abänderung des § 12 Abs. 1 und 3 VersVG bzw. 
allenfalls bestehender dem Versicherungsvertrag zu-
grunde liegenden einschlägigen Bestimmungen in 
Versicherungsbedingungen o.ä. wird die Frist des 
§ 12 Abs. 1 VersVG von 3 auf 5 Jahre und die Frist 
des § 12 Abs. 3 VersVG von einem auf drei Jahre 
verlängert. 

9. Verjährung des Haftungsanspruches 

Der Versicherer wird sich - sofern der Versiche-
rungsnehmer dies wünscht - auf den Einwand der 
gesetzlichen Haftungsverjährung dem geschädigten 
Dritten gegenüber nicht berufen. LIMIT: 100.000 
EUR. 

10. Freie Anwaltswahl 

Dem Versicherungsnehmer steht im Zuge der Ab-
wehr von Schadenersatzverpflichtungen die freie 
Anwaltswahl zu. Falls davon Gebrauch gemacht wird, 
ersetzt der Versicherer lediglich 80 % der sich aus 
dem Rechtsanwalts-Tarifgesetz ergebenden Kosten. 
Dieses Wahlrecht darf erst nach Zustimmung des 
Bundesgremiums der Versicherungsagenten ausge-
übt werden. 

11. Rettungskosten 

Es gilt als vereinbart, dass die §§ 62 und 63 VersVG 
sinngemäß angewendet werden. 

12. Amtshaftung 

Es gelten Ansprüche aus dem Amtshaftungsgesetz 
als mitversichert. 

13. Organhaftung 

Es gelten Ansprüche aus dem Organhaftpflichtgesetz 
als mitversichert. 

14. Haftung für Fremdunternehmen 

Es wird klargestellt, dass im Rahmen des Vertrages 
auch Versicherungsschutz für die Haftung des Versi-
cherungsnehmers nach § 1313a ABGB besteht. 

15. Freizeichnungen / Regressverzichte 

Der Versicherer wird sich auf Freizeichnungsverein-
barungen für bestimmte Arten oder Ausmaße von 
Haftungen, sowie Verjährung nicht berufen, sofern 
der Versicherungsnehmer dies wünscht. Deckungs-
unschädlich sind auch zivilrechtliche Vereinbarungen 
oder Statuten, in denen der Versicherungsnehmer 
auf Schadenersatzsprüche / Regressansprüche ge-
gen Dritte (z.B. Vereine, Vertragspartner) verzichtet. 
LIMIT: 100.000 EUR. 

16. Immaterielle Schäden 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf 
Schadenersatzverpflichtungen des Versicherungs-
nehmers aus immateriellen Schäden aus der Verlet-
zung von Persönlichkeitsrechten. 

17. Immaterialgüterrechte 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die 
Verletzung von Urheberrechten, Patentrechten, Mar-
kenrechten, Musterrechten sowie auf den Eingriff in 
Rechte des Nutzungsberechtigten (Lizenznehmers). 
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18. Örtlicher Geltungsbereich 

In Ergänzung des Art. 4, Pkt. 1 AVB-A-Allgemein be-
steht für Berufstätigkeiten bzw. Verletzungen und 
Nichtbeachtung von Rechtsnormen weltweiter Versi-
cherungsschutz. Der Versicherungsschutz gilt in die-
sem Rahmen für österreichisches und ausländisches 
Recht, mit Ausnahme US-amerikanischem, kanadi-
schem und australischem Recht. Die Versicherung 
erstreckt sich jedoch nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen aus Entschädigungen mit Strafcharakter, 
insbesondere punitive oder exemplary damages. Die 
Inanspruchnahme muss in Europa erfolgen. 

Behinderungen im Versicherungsfall: Der Versiche-
rungsschutz ist nicht gegeben, wenn im Versiche-
rungsfall die Schadenermittlung und Schadenregulie-
rung oder die Erfüllung sonstiger Pflichten des Versi-
cherers durch Staatsgewalt, Dritte oder den Versi-
cherungsnehmer verhindert wird. 

19. Unlauterer Wettbewerb 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf be-
hauptete oder tatsächlich begangene Verstöße des 
Versicherungsnehmers gegen das Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb, sofern sich daraus versicher-
te Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer ergeben können. Der Versicherer übernimmt 
zur vorsorglichen Schadenminderung die Abwehr der 
diesbezüglichen Ansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer sowie die Verteidigung in einem etwai-
gen Strafverfahren gegen den Versicherungsnehmer, 
wenngleich sich das Strafverfahren auch nur teilwei-
se auf Tatbestände des UWG stützt. Diese Deckung 
gewährt der Versicherer nur auf Antrag des Bundes-
gremiums der Versicherungsagenten. 

LIMIT: 100.000 EUR. 

 

Teil 2 Besondere Versicherungsbedingungen 

Art. 6 Unbegrenzte Nachdeckung 

In Erweiterung zu Art. 2 AVB-A-Allgemein umfasst die 
Versicherung die Folgen aller vom Beginn des Versiche-
rungsschutzes an bis zum Ablauf des Vertrages vorkom-
menden Verstöße. Abweichend von Art. 2, Pkt. 2, letzter 
Satz AVB-A-Allgemein gilt das jedoch nicht für die verein-
barte Rückwärtsversicherung. 

Art. 7 Berufshaftpflichtversicherung für die 
  Vermittlung von Hypothekarkrediten 
  § 136 a Abs. 1 Z 2 lit. b GewO 

Für die Vermittlung von Hypothekarkrediten steht neben 
der gesetzlichen Pflichtversicherungssumme noch eine 
separate Versicherungssumme gemäß Art. 1 b) der Dele-
gierten Verordnung (EU) Nr. 1125/2014 zur Verfügung. 

Art. 8 Ausschlüsse für die Gewerbliche Vermögens- 
  beratung 

In Ergänzung zu Art. 5 AVB-A-Allgemein sind vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen gesetzliche Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden 

1. von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer 
hinsichtlich der versicherten Tätigkeit in agenturver-
traglichen Beziehungen stehen, soweit es sich nicht 
um Regressansprüche wegen Schädigungen Dritter 
handelt; 

2. aus einer Tätigkeit für Auftraggeber, die mit dem 
Versicherungsnehmer durch Personalunion, sonsti-
gem Gesellschaftsverhältnis oder Kapitalbeteiligung 
(z.B. mittelbar über Treuhandvereinbarungen) ver-
bunden sind. 

3. die dadurch entstanden sind, dass Kenntnisse über 
mangelnde Bonität eines Interessenten, einer Invest-
mentgesellschaft, einer Beteiligungsgesellschaft, 
Emittenten, Anbieters oder eines Initiators nicht wei-
tergeleitet werden oder Verpflichtungen zur Nachfor-
schung über die Bonität der zuvor genannten Perso-
nen und Unternehmen nicht erfüllt worden sind; 

4. die aus den eine getätigte Anlage betreffenden übli-
chen Risiken selbst (Rendite-, Performance-, Wäh-
rungsschwankungs- und Insolvenzrisiko sowie steu-
erliche Entwicklungen) resultieren. Dieser Ausschluss 
bezieht sich jedoch nicht auf die Empfehlung einer für 
den Kunden ungeeigneten / unangemessenen Anla-
geart; 

5. die darauf beruhen, dass der Versicherungsnehmer 
wegen unrichtigen Prospektinhalts oder wegen vom 
Prospekt abweichender Angaben in Anspruch ge-
nommen wird; 

6. die dadurch entstanden sind, dass der Versiche-
rungsnehmer Prospekte erstellt und / oder überarbei-
tet und / oder weitergeleitet oder in Umlauf gebracht 
hat und deshalb unter dem Gesichtspunkt einer ab-
geleiteten Initiatoreneigenschaft (insbesondere Pros-
pekthaftung, Garantenstellung oder vergleichbarerer 
Garantieansprüche etc.) in Anspruch genommen 
wird. 

Art. 9 Obliegenheiten für die Gewerbliche 
  Vermögensberatung 

In Ergänzung zu Art. 6, Pkt. 1.2 AVB-A-Allgemein werden 
als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit 
des Versicherers gemäß § 6 VersVG bewirkt bestimmt, 
dass der Versicherungsnehmer folgende Punkte dem 
Kunden gegenüber zu dokumentieren hat und sich von 
diesem gegenzeichnen lassen muss: 

1. Erstellung eines Risikoprofils des Kunden, das die 
Informationen nach §§ 56 ff WAG 2018 enthält, 

2. Übergabe des Verkaufsprospekts, soweit gesetzlich 
vorgeschrieben, 

3. Aufklärung über die Anlagerisiken, insbesondere der 
Hinweis auf das Totalverlustrisiko. 
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A. Der Versicherungsschutz Art. 1 - 5 

Art.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes, 
Vermögens- und Sachschäden, mitversi-
cherte Personen 

1. Versicherungsschutz für berufliche Tätigkeit, 
Vermögensschadenbegriff 

1.1 Versicherter Vermögensschaden 

1.1.1 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer 
Versicherungsschutz für den Fall, dass er von ei-
nem anderen auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen eines 
Verstoßes, den er selbst oder eine Person, für die 
er eintreten muss, bei der Ausübung beruflicher Tä-
tigkeit begangen hat, für einen Vermögensschaden 
verantwortlich gemacht wird. 

1.1.2 Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Entgelt 
für seine Tätigkeit, welcher der den Schadenersatz-
anspruch begründende Verstoß entsprungen ist 
(Pkt. 1.1.1) sind nicht Gegenstand der Versiche-
rung. 

1.2 Definition des Vermögensschadens 

Vermögensschäden sind solche Schäden, die we-
der Personenschäden (Tötung, Verletzung des Kör-
pers oder Schädigung der Gesundheit von Men-
schen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verder-
ben, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sa-
chen, insbesondere auch von Geld und geldwerten 
Zeichen) sind, noch sich aus solchen Schäden her-
leiten. 

1.3 Mitversicherte Sachschäden 

1.3.1 Im bedingungsgemäßen Umfang mitversichert sind 
Ansprüche wegen Sachschäden an Akten, sonsti-
gen Schriftstücken und beweglichen Sachen, die 
das Objekt der versicherten Betätigung des Versi-
cherungsnehmers bilden. 

1.3.2 Nicht versichert sind Sachschäden aus Anlass der 
Ausübung technischer Berufstätigkeit oder der Ver-
waltung von Grundstücken sowie Ansprüche wegen 
Sachschäden, die durch Abhandenkommen von 
Geld, geldwerten Zeichen, Wertsachen, Inhaberpa-
pieren und in blanko indossierten Orderpapieren 
entstehen. Das Abhandenkommen von Wechseln 
sowie von zu Protest gegangenen Schecks fällt 
nicht unter diese Bestimmung. 

1.4 Bürohaftpflicht 

Eine Büro- oder Betriebshaftpflichtversicherung 
(Sach- und Personenschäden und hieraus resultie-
rende Vermögensfolgeschäden) ist nicht Gegen-
stand des Vertrages. 

1.5 Mitversicherte Personen 

Der Versicherungsschutz bezieht sich im Rahmen 
des versicherten Risikos auch auf Schadenersatz-
verpflichtungen 

1.5.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh-
mers und solcher Personen, die er zur Leitung oder 
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder ei-
nes Teiles desselben angestellt hat; 
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1.5.2 Sämtlicher übriger Arbeitnehmer für Schäden, die 
sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtung ver-
ursachen; 

1.5.3 Freier Mitarbeiter, Substitute und Urlaubsvertreter, 
die für den Versicherungsnehmer tätig werden, je-
doch nur insoweit, als hierfür nicht anderweitig Ver-
sicherungsschutz besteht (Subsidiärdeckung). 

Klarstellung: Der Versicherungsschutz bezieht sich 
im Rahmen des versicherten Risikos jedenfalls auf 
Schadenersatzverpflichtungen des Versicherungs-
nehmers bzw. Versicherten nach §1313a ABGB 
(Erfüllungsgehilfenhaftung). Die persönliche Scha-
denersatzpflicht des Subunternehmers ist jedoch 
nicht mitversichert; dieser ist kein Mitversicherter. 

1.5.4 Die im Betrieb mittätigen Familienangehörigen des 
Versicherungsnehmers sind auch ohne Vorliegen 
eines Arbeitsverhältnisses mitversichert. 

1.5.5 Soweit die Versicherung neben Schadenersatzver-
pflichtungen des Versicherungsnehmers selbst 
auch Schadenersatzverpflichtungen anderer Perso-
nen umfasst, sind alle in dem Versicherungsvertrag 
bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen 
Bestimmungen auch auf diese Personen sinnge-
mäß anzuwenden; sie sind neben dem Versiche-
rungsnehmer im gleichen Umfang für die Erfüllung 
der Obliegenheiten (Art. 6) verantwortlich. Ein Aus-
schlussgrund nach Art. 5 wirkt gegen sämtliche 
Personen, auf welche sich der Versicherungsschutz 
dieses Vertrages erstreckt auch wenn er nur hin-
sichtlich einer oder eines Teiles dieser Personen 
gegeben ist. 

Art. 2 Zeitliche Begrenzung der Haftung, Vorwärts- 
und Rückwärtsversicherung 

1. Zeitliche Begrenzung der Haftung 

Der Versicherer haftet nur dann, wenn der Verstoß 
während der Wirksamkeit des Versicherungsschut-
zes begangen wurde. Wird ein Verstoß durch Unter-
lassung begangen, so gilt im Zweifel der Verstoß 
als an dem Tag begangen, an welchem die ver-
säumte Handlung spätestens hätte vorgenommen 
werden müssen, um den Eintritt des Schadens ab-
zuwenden. Ein Serienschaden (Art. 3, Pkt. 4.4.) gilt 
als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste, 
zum Serienschaden gehörende Verstoß gesetzt 
wurde wobei der zu diesem Zeitpunkt vereinbarte 
Deckungsumfang des Versicherungsvertrages 
maßgebend ist. 

2. Vorwärtsversicherung, Nachdeckung 

Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller 
vom Beginn des Versicherungsschutzes (Art. 3) bis 
zum Ablauf des Vertrags vorkommenden Verstöße, 
die dem Versicherer nicht später als sieben Jahre 
nach Beendigung des Versicherungsvertrages ge-
meldet werden (Nachdeckung), soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist. Dies gilt auch für Pkt. 3, so-
weit eine Rückwärtsversicherung vereinbart wurde. 

3. Rückwärtsversicherung, Vordeckung 

3.1 Versicherungsumfang 

Die Rückwärtsversicherung bietet Versicherungs-
schutz gegen in der Vergangenheit liegende Ver-
stöße, welche dem Versicherungsnehmer oder den 
versicherten Personen bis zum Abschluss der 

Rückwärtsversicherung nicht bekannt geworden 
sind. Bei Antragstellung ist die zu versichernde Zeit 
nach Anfangs- und Endpunkt zu bezeichnen. 

3.2 Bekannter Verstoß 

Ein Verstoß gilt als bekannt, wenn ein Vorkommnis 
vom Versicherungsnehmer oder versicherten Per-
sonen als - wenn auch nur möglicherweise - objek-
tiv fehlerhaft erkannt oder ihnen gegenüber - wenn 
auch nur bedingt - als fehlerhaft bezeichnet worden 
ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder er-
hoben noch angedroht noch befürchtet worden sind. 

Art. 3 Beginn und Umfang des Versicherungs-
schutzes, Versicherungsfall, Jahreshöchst-
leistung, Selbstbehalt, Kosten. Sicherheits-
leistung, Leistungsbegrenzung 

1. Vorläufige Deckung 

Sofern eine vorläufige Deckung beantragt wurde, 
wird dies gesondert dokumentiert. 

2. Beginn des Versicherungsschutzes 

2.1 Beginn mit Einlösung der Versicherungspolizze 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich einer 
anderen Vereinbarung mit der Einlösung der Versi-
cherungspolizze, wenn der Versicherungsnehmer 
die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig im Sinne 
von Art. 9, Pkt. 2.1 zahlt. 

2.2 Beginn bei späterer Prämieneinforderung 

Wird die erste Prämie erst nach dem als Beginn der 
Versicherung festgesetzten Zeitpunkt eingefordert, 
dann aber ohne Verzug bezahlt, so beginnt der Ver-
sicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt. 

3. Umfang des Versicherungsschutzes 

3.1 Abwehrschutz und Freistellung 

Der Versicherungsschutz umfasst die Abwehr unbe-
rechtigter Schadenersatzansprüche und die Frei-
stellung des Versicherungsnehmers von berechtig-
ten Schadenersatzverpflichtungen. 

3.2 Berechtigte Schadenersatzverpflichtung 

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Geset-
zes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses, Ver-
gleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der 
Versicherer hierdurch gebunden ist. 

3.3 Anerkenntnisse und Vergleiche 

Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versiche-
rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden 
den Versicherer nur, soweit der Haftpflichtanspruch 
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden 
hätte. 

3.4 Vollmacht 

Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle zur Beile-
gung oder Abwehr des Haftpflichtanspruchs ihm 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen 
des Versicherungsnehmers abzugeben. 

4. Versicherungsfall, Höchstbetrag der Versiche-
rungsleistung (Serienschaden) 

4.1 Definition 

Versicherungsfall ist ein Verstoß (Handlung oder 
Unterlassung), welcher dem versicherten Risiko 
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entspringt und aus welchem dem Versicherungs-
nehmer Schadenersatzverpflichtungen (Art. 1, Pkt. 
1.1.1) erwachsen oder erwachsen könnten. 

4.2 Höchstbetrag der Versicherungsleistung (Serien-
schaden) 

Die Versicherungssumme stellt - abgesehen vom 
Kostenpunkt (s. u. Pkt. 7) - den Höchstbetrag der 
dem Versicherer in jedem einzelnen Versicherungs-
fall obliegenden Leistung dar, und zwar mit der 
Maßgabe, dass nur eine einmalige Leistung der 
Versicherungssumme in Frage kommt 

4.3 gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen 
Personen, auf welche sich der Versicherungsschutz 
erstreckt, 

4.4 bezüglich eines sich aus mehreren Verstößen erge-
benden einheitlichen Schadens, auch wenn diese 
Verstöße durch Personen begangen wurden, für die 
der Versicherungsnehmer nach dem Gesetz einzu-
stehen hat; 

4.5 bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei 
gilt mehrfaches, auf gleicher oder gleichartiger Feh-
lerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als ein-
heitlicher Verstoß, wenn die betreffenden Angele-
genheiten miteinander in rechtlichem, technischem 
oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 

5. Jahreshöchstleistung 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, beträgt die 
Höchstleistung des Versicherers für alle innerhalb 
eines Versicherungsjahres verursachten Schäden 
(Jahreshöchstleistung) das Zweifache der Versiche-
rungssumme. 

6. Selbstbehalt des Versicherungsnehmers 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, trägt der Versi-
cherungsnehmer 1.000 EUR (Festselbstbehalt) von 
der berechtigten Schadenersatzverpflichtung. Der 
Versicherer kann verlangen, dass der Versiche-
rungsnehmer seinen Selbstbehalt an eine vom Ver-
sicherer bestimmte Stelle abführt und die Quittung 
dafür dem Versicherer einsendet. 

7. Kosten 

Die Versicherung umfasst auch die außergerichtli-
chen Kosten der Abwehr des von einem Dritten er-
hobenen Anspruches, soweit der Versicherer der 
Kostenübernahme zugestimmt hat, und zwar auch 
dann, wenn sich der Anspruch als unbegründet er-
weist. 

Der Versicherer trägt die Kosten eines gegen den 
Versicherungsnehmer anhängig gewordenen, einen 
gedeckten Haftpflichtanspruch betreffenden Haft-
pflichtprozesses sowie einer wegen eines solchen 
Anspruchs mit Zustimmung des Versicherers vom 
Versicherungsnehmer betriebenen negativen Fest-
stellungsklage oder Nebenintervention. Im Einzel-
nen gilt folgendes: 

7.1 Die Auswahl und Mandatierung eines Rechtsanwal-
tes ist vorab mit dem Versicherer abzustimmen. Der 
Versicherer kann aus berechtigten Gründen der 
Mandatierung des Rechtsanwaltes widersprechen. 

7.2 Übersteigt der Anspruch des Dritten die Versiche-
rungssumme, so trägt der Versicherer die Kosten 
mit jenem Betrag, der bei einem Anspruch in Höhe 
der Versicherungssumme entstanden wäre. Dies 
gilt sowohl bei der Abwehr unberechtigter Schaden-

ersatzansprüche als auch bei der Freistellung des 
Versicherungsnehmers von berechtigten Schaden-
ersatzverpflichtungen. Bei den nicht durch streit-
wertabhängige Gebühren und Kosten (z.B. Sach-
verständigengebühren) abzugeltenden Auslagen 
tritt eine Verteilung auf Versicherer und Versiche-
rungsnehmer nach dem Verhältnis von Versiche-
rungssumme zu Haftpflichtanspruch ein. 

7.3 Übersteigt der geltend gemachte Haftpflichtan-
spruch nicht den Betrag des vereinbarten Selbstbe-
halts, treffen den Versicherer keine Kosten. 

7.4 Sofern der Versicherungsnehmer sich selbst vertritt 
oder durch einen Gesellschafter / Mitinhaber / Sozi-
us, die Gesellschaft oder Mitarbeiter vertreten lässt, 
werden eigene Kosten nicht erstattet. Es werden 
nur die Barauslagen ersetzt. 

7.5 Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen Ge-
richten werden Aufwendungen des Versicherers für 
Kosten als Leistungen auf die Versicherungssumme 
angerechnet, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

7.6 Kosten sind Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- 
und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt 
des Versicherungsfalles sowie Schadenregulie-
rungskosten, auch Reisekosten, die dem Versiche-
rer nicht selbst entstehen; dies gilt auch dann, wenn 
diese Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind. 

7.7 Die Versicherung umfasst ferner die Kosten der 
Verteidigung in einem Straf- oder Disziplinarverfah-
ren, das wegen eines Verstoßes eingeleitet wurde, 
der einen Versicherungsanspruch begründen könn-
te, sofern diese Kosten auf Weisung des Versiche-
rers aufgewendet wurden. 

8. Sicherheitsleistung zur Abwendung der 
Zwangsvollstreckung 

An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die 
zur Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der 
Haftpflichtsumme zu leisten ist, beteiligt sich der 
Versicherer in demselben Umfange wie an der Er-
satzleistung, höchstens jedoch bis zur Versiche-
rungssumme. 

9. Leistungsbegrenzung bei gescheiterter Erledi-
gung des Haftpflichtanspruchs oder Zurverfü-
gungstellung der Versicherungsleistung 

Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung ei-
nes Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Be-
friedigung oder Vergleich an dem Verhalten des 
Versicherungsnehmers scheitert, oder falls der Ver-
sicherer seinen vertragsmäßigen Anteil zur Befrie-
digung des Geschädigten zur Verfügung stellt, hat 
der Versicherer für den von der Weigerung bzw. der 
Zurverfügungstellung an entstehenden Mehrauf-
wand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kos-
ten nicht aufzukommen. 

Art. 4 Örtlicher Geltungsbereich 

1. Versicherungsschutz besteht für Berufstätigkeiten in 
der Europäischen Union (EU), dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz, aus der 
Verletzung und Nichtbeachtung des Rechts der EU, 
des EWR oder der Schweiz, sowie der Inanspruch-
nahme vor Gerichten der Staaten der EU, des EWR 
oder der Schweiz. 
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2. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche 
aus Tätigkeiten, die über ausländische Tochterge-
sellschaften, ausländische Niederlassungen, aus-
ländische Zweigstellen jeglicher Art oder über durch 
Kooperationsvereinbarungen verbundene Firmen im 
Ausland ausgeübt werden. 

Art. 5  Ausschlüsse / Klarstellungen 

1. Klarstellungen: 

1.1 Der Versicherungsschutz umfasst nicht 

1.1.1 Ansprüche auf Erfüllung von Verträgen und an die 
Stelle der Erfüllung tretende Ersatzleistung; 

1.1.2 Ansprüche aus Gewährleistung für Mängel (z.B. 
auch Entgelt für die mangelhaft erbrachte Leistun-
gen); 

1.1.3 Ansprüche auf Schadenersatz soweit sie aufgrund 
eines Vertrages oder einer besonderen Zusage 
über den Umfang der gesetzlichen Schadenersatz-
pflicht hinausgehen; 

2. Ausschlüsse 

2.1 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schaden-
ersatzverpflichtungen 

2.1.1 der Personen, die den Schaden, für den sie von 
einem Dritten verantwortlich gemacht werden, vor-
sätzlich und rechtswidrig herbeigeführt haben. Als 
vorsätzlich gilt auch eine Handlung oder Unterlas-
sung, welche die betreffende Person nicht vermei-
det, obwohl sie die wahrscheinlichen schädlichen 
Folgen voraussehen musste, diese jedoch in Kauf 
genommen hat; 

2.1.2 infolge bewussten Zuwiderhandelns gegen für seine 
beruflichen Tätigkeiten geltende Gesetze, Verord-
nungen oder behördliche Vorschriften, sowie infolge 
bewussten Zuwiderhandelns gegen Anweisungen 
oder Bedingungen des Auftraggebers oder dessen 
Bevollmächtigten oder durch sonstige wissentliche 
Pflichtverletzung. 

2.2 Embargo-Klausel 

Es besteht unbeschadet der übrigen Vertragsbe-
stimmungen nur Versicherungsschutz, solange und 
soweit dem keine auf eine der Vertragsparteien an-
wendbare Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen oder Embargos der Europäischen Union, der 
Bundesrepublik Deutschland oder der Republik Ös-
terreich entgegenstehen. 

Ferner besteht kein Versicherungsschutz, soweit 
die Gewährung des Deckungsschutzes, eine Scha-
denzahlung oder sonstige Erbringung einer Leis-
tung gegen die Handels-, Wirtschafts- oder Finanz-
sanktionen der Vereinigten Staaten von Amerika 
verstoßen und soweit dem nicht europäische, deut-
sche oder österreichische Rechtsvorschriften ent-
gegenstehen. 

3. Soweit in den Risikobeschreibungen und Besonde-
ren Versicherungsbedingungen nicht anders ver-
einbart, sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen Haftpflichtansprüche 

3.1 wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei 
Kassenführung, durch Verstöße beim Barzahlungs-
akt, durch Veruntreuung des Personals des Versi-
cherten oder anderer Personen, deren er sich be-
dient, entstehen; 

3.2 des Versicherungsnehmers selbst sowie seiner 
Angehörigen gegen den Versicherungsnehmer oder 
die versicherte Person. Als Angehörige gelten der 
Ehegatte des Versicherungsnehmers, der Lebens-
partner, der eingetragene Lebenspartner im Sinne 
des Eingetragene Partnerschaft-Gesetz oder ver-
gleichbarer Partnerschaft nach dem Recht anderer 
Staaten sowie wer mit dem Versicherungsnehmer in 
gerader Linie verwandt oder verschwägert oder im 
zweiten Grade der Seitenlinie verwandt ist; 

3.3 aus jeder Tätigkeit des Versicherungsnehmers, der 
mitversicherten Personen oder seines Personals als 
Leiter, Geschäftsführer, Vorstands- oder Aufsichts-
rat, Beiratsmitglied privater Unternehmungen, Ver-
eine oder Verbände und als Angestellter; 

3.4 von juristischen Personen, wenn die Majorität der 
Anteile oder von sonstigen Gesellschaften, wenn 
ein Anteil dem Versicherungsnehmer, dem Versi-
cherten, einem Gesellschafter / Mitinhaber / Sozius 
oder Angehörigen des Versicherungsnehmers oder 
Versicherten gehört; 

3.5 von Geschäftsteilhabern des Versicherungsneh-
mers; 

3.6 die sich aus Vertragsstrafen, Bußen und Entschädi-
gungen mit Strafcharakter, insbesondere punitive 
und exemplary damages ergeben; 

3.7 aus der Überschreitung von Voranschlägen und 
Krediten; aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen 
Vermittlung oder Empfehlung von Geld-, Grund-
stücks- oder anderen wirtschaftlichen Geschäften, 
sofern dies nicht ausdrücklich Teil der versicherten 
Tätigkeit ist. 

B. Mitwirkungspflichten des Versicherungs-
nehmers, Zahlung des Versicherers Art. 6 - 7 

Art. 6 Anzeigepflichten, Obliegenheiten vor und 
bei Eintritt des Schadenfalles, Schadenmin-
derungspflicht 

1. Anzeigepflichten und Obliegenheiten vor Eintritt 
des Schadenfalls 

1.1 Vorvertragliche Anzeigepflicht: 

Der Antragsteller und die zu versichernden Perso-
nen sind verpflichtet, dem Versicherer vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrages alle für die 
Übernahme des Risikos erheblichen Gefahrenum-
stände anzuzeigen. Als erheblich gelten jedenfalls 
jene Gefahrenumstände nach denen der Versiche-
rer im Antrag oder in Fragebögen ausdrücklich und 
genau umschrieben fragt. 

Werden Fragen des Versicherers im Antrag oder in 
Fragebögen von den Anzeigepflichtigen schuldhaft 
gar nicht, unvollständig oder unrichtig beantwortet, 
ist der Versicherer berechtigt, binnen eines Monats 
ab Kenntnis vom Versicherungsvertrag zurückzutre-
ten. Ebenso kann der Versicherer zurücktreten, 
wenn die Anzeigepflichtigen erhebliche Gefahren-
umstände arglistig verschweigen, nach denen der 
Versicherer im Antrag oder den Fragebögen nicht 
ausdrücklich gefragt hat. 

Wird dem Versicherer nach Vertragsabschluss die 
Verletzung einer Anzeigepflicht bekannt, kann er ab 
Beginn der laufenden Versicherungsperiode einen 
für das höhere Risiko angemessenen Prämienzu-
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schlag verlangen. Wird das höhere Risiko nach den 
für den Geschäftsbetrieb des Versicherers maßge-
benden Grundsätzen auch gegen eine höhere Prä-
mie nicht übernommen, ist der Versicherer berech-
tigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Monat ab Kenntnis 
der Verletzung der Anzeigepflicht zu kündigen. 

Berechtigt eine Verletzung der Anzeigepflichten den 
Versicherer zum Rücktritt, so ist der Versicherer im 
Versicherungsfall von der Leistungspflicht befreit, 
wenn die nicht angezeigten Gefahrenumstände ei-
nen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles 
oder soweit sie einen Einfluss auf den Umfang der 
Leistung hatten. Unbeschadet der vorstehenden 
Regelungen kann der Versicherer den Versiche-
rungsvertrag jederzeit wegen arglistiger Täuschung 
über Gefahrenumstände anfechten. 

Maßgeblich sind die Bestimmungen der §§ 16 bis 
21 VersVG. 

1.2 Obliegenheiten vor Eintritt des Schadenfalls 

Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungs-
freiheit des Versicherers gemäß § 6 VersVG be-
wirkt, werden bestimmt: 

Zum Zweck der Aufrechterhaltung der Äquivalenz 
zwischen Risiko und Prämie ist der Versicherungs-
nehmer verpflichtet, dem Versicherer die Angaben 
gemäß Art. 9, Pkt. 5, 3. Absatz auf Anfrage wahr-
heitsgemäß mitzuteilen. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beson-
ders gefahrdrohende Umstände, deren Beseitigung 
der Versicherer billigerweise verlangen konnte und 
verlangt hatte, innerhalb einer angemessenen Frist 
zu beseitigen. Ein Umstand, welcher schon zu ei-
nem Schaden geführt hat, gilt im Zweifel als beson-
ders gefahrdrohend. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Be-
achtung der Weisungen des Versicherers nach 
Möglichkeit für die Abwendung des Schadens zu 
sorgen. 

2. Obliegenheiten nach Eintritt des Schadenfalles 

Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungs-
freiheit des Versicherers gemäß § 6 VersVG be-
wirkt, werden bestimmt: 

2.1 Schadenanzeige 

2.1.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer spätes-
tens innerhalb einer Woche ab Kenntniserlangung 
vom Versicherungsnehmer in geschriebener Form 
anzuzeigen. 

Klarstellung: Geschriebene Form bedeutet schrift-
lich jedoch (auch) ohne Unterschrift bzw. qualifizier-
te elektronische Signatur wenn aus der Erklärung 
die Person des Erklärenden hervorgeht. 

2.1.2 Wird ein Strafverfahren oder Disziplinarverfahren 
eingeleitet oder eine Strafverfügung oder ein Zah-
lungsbefehl erlassen, hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer innerhalb einer Woche ab Kennt-
niserlangung Anzeige zu erstatten, auch wenn er 
den Versicherungsfall selbst bereits angezeigt hat. 
Gegen Zahlungsbefehle oder Verfügungen von 
Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz hat er, 
ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, in 
offener Frist die gesetzlich vorgeschriebenen 
Rechtsmittel (Widerspruch) zu ergreifen und den 

Versicherer davon in Kenntnis zu setzen. 

2.1.3 Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber 
dem Versicherungsnehmer geltend, ist dieser zur 
Anzeige innerhalb einer Woche nach der Erhebung 
des Anspruchs verpflichtet, auch wenn er den Ver-
sicherungsfall selbst bereits angezeigt hat. 

2.1.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein An-
spruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskosten-
hilfe beantragt, ihm gerichtlich der Streit verkündet, 
eine einstweilige Verfügung, ein Beweissicherungs-
verfahren oder ein Schlichtungsverfahren eingelei-
tet, hat er außerdem innerhalb einer Woche Anzei-
ge zu erstatten, auch wenn er den Versicherungsfall 
selbst bereits angezeigt hat. 

2.1.5 Durch die Absendung der Anzeige werden die Fris-
ten gewahrt. Für die Erben des Versicherungsneh-
mers tritt an Stelle der Wochenfrist jeweils eine Frist 
von einem Monat. 

2.2 Mitwirkung des Versicherungsnehmers bei der 
Schadenabwehr 

2.2.1 Der Versicherungsnehmer ist, soweit für ihn zumut-
bar, verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen 
des Versicherers (insbesondere auch hinsichtlich 
der Auswahl des zu beauftragenden Rechtsanwal-
tes) nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, 
was zur Klarstellung des Schadenfalles dient. 

2.2.2 Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Scha-
dens sowie bei der Schadenermittlung und -
regulierung zu unterstützen, ihm ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten, al-
le Tatumstände, welche auf den Schadenfall Bezug 
haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versi-
cherers für die Beurteilung des Schadenfalls erheb-
lichen Schriftstücke einzusenden. 

2.2.3 Den aus Anlass eines Schadenfalles erforderlichen 
Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer un-
entgeltlich zu führen. Sonstiger anfallender Aufwand 
sowie auch die Kosten eines vom Versicherungs-
nehmer außergerichtlich beauftragten Bevollmäch-
tigten werden nicht erstattet, soweit nicht anders 
vereinbart. 

2.2.4 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur 
Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-
densersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben. Wird gegen den Versicherungsnehmer 
ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, 
ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmäch-
tigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen der versi-
cherten Person. Der Versicherungsnehmer muss 
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-
chen Auskünfte erteilen und die angeforderten Un-
terlagen zur Verfügung stellen. 

2.2.5 Eine Streitverkündung seitens des Versicherungs-
nehmers an den Versicherer ist nicht erforderlich; 
die Kosten einer solchen werden vom Versicherer 
nicht ersetzt. 

3. Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorste-
henden Obliegenheiten der Pkte. 1 bis 2 ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 6 VersVG - im 
Falle der Verletzung der Schadenminderungspflicht 
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nach Maßgabe des § 62 VersVG - von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. 

Art. 7 Zahlung des Versicherers 

1. Zeitpunkt 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung (Art. 3 Pkt. 
3.2) für den Versicherer festgestellt, hat dieser den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 
Anspruch des Dritten freizustellen. 

2. Erfüllung 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. 
Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei ei-
nem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

C. Das Versicherungsverhältnis Art. 8 - 14 

Art. 8 Versicherung für fremde Rechnung, Abtre-
tung, Verpfändung, Rückgriffsansprüche 

1. Versicherung für fremde Rechnung 

1.1 Geltung der Vertragsbestimmungen für versicherte 
Personen 

Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprü-
che erstreckt, die gegen andere Personen als den 
Versicherungsnehmer selbst gerichtet sind (versi-
cherte Personen), finden alle in dem Versiche-
rungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers 
getroffenen Bestimmungen auch auf diese Perso-
nen sinngemäße Anwendung. Der Versicherungs-
nehmer bleibt neben den versicherten Personen für 
die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

1.2 Zurechnung 

In der Person des Versicherten gegebene Umstän-
de, welche den Versicherungsschutz beeinflussen, 
werden dem Versicherungsnehmer zugerechnet. 

1.3 Geltendmachung der Versicherungsansprüche 

Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungs-
vertrag steht ausschließlich dem Versicherungs-
nehmer zu. 

1.4 Umfang des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz für versicherte Personen 
erstreckt sich auf ihre Tätigkeit für den Versiche-
rungsnehmer, soweit nichts anderes vereinbart 
wird. 

2. Abtretung, Verpfändung 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgülti-
gen Feststellung ohne Zustimmung des Versiche-
rers weder abgetreten noch verpfändet werden. Ei-
ne Abtretung an den geschädigten Dritten ist zuläs-
sig, sofern nicht die Vertragsparteien durch Indivi-
dualabrede etwas anderes vereinbart haben. 

3. Rückgriffsansprüche 

3.1 Übergang von Ansprüchen des Versicherungsneh-
mers gegen Dritte 

Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers 
gegen Dritte, ebenso dessen Ansprüche auf Kos-
tenersatz, auf Rückgabe hinterlegter und auf Rück-
erstattung bezahlter Beträge sowie auf Abtretung 
gehen in Höhe der vom Versicherer geleisteten 
Zahlung ohne weiteres auf diesen über. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-

nehmers geltend gemacht werden. Der Versicherer 
kann die Ausstellung einer den Forderungsüber-
gang nachweisenden Urkunde verlangen. 

3.2 Rückgriff gegen mitversicherte Personen 

Rückgriff gegen mitversicherte Personen wird nur 
genommen, wenn die mitversicherte Person den 
Schaden vorsätzlich (vgl. Art. 5, Pkt. 2.1.1) herbei-
geführt hat. 

Wahrungs- und Mitwirkungspflichten 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch 
gemäß Pkt. 3.1 oder ein zur Sicherung dieses An-
spruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und 
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. Hat der Versiche-
rungsnehmer auf einen Rückgriffsanspruch oder ein 
zu dessen Sicherung dienendes Recht verzichtet, 
so bleibt der Versicherer nur insoweit verpflichtet als 
die Verfolgung des Anspruchs ergebnislos geblie-
ben wäre. 

Art. 9 Prämienzahlung (Erst- und Folgeprämie) 
und Rechtsfolgen bei Nichtzahlung, Verzug 
bei Abbuchung, Prämienregulierung, Prä-
mienrückerstattung 

1. Vorläufige Deckung 

Wird gesondert dokumentiert, sofern beantragt. 

2. Zahlung der Erstprämie des Hauptvertrages 

2.1 Fälligkeit 

Die erste oder einmalige Prämie, einschließlich der 
im Antrag angegebenen Kosten und etwaiger öf-
fentlicher Abgaben,  ist unverzüglich nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages zu zahlen, je-
doch nicht vor dem vereinbarten und im Versiche-
rungsschein angegebenen Beginn des Versiche-
rungsschutzes. Ist die Zahlung der Jahresprämie in 
Raten vereinbart, gilt die erste Rate als Erstprämie. 

2.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Nichtzahlung 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht inner-
halb von 14 Tagen nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrages  oder im Falle des späteren Beginns 
des Versicherungsschutzes nicht innerhalb von 14 
Tagen nach dem im Versicherungsschein genann-
ten Termin und nach Aufforderung zur Prämienzah-
lung bezahlt, ist der Versicherer, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten hat. 

2.3 Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzahlung 

Ist die Prämie zurzeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles und nach Ablauf der in Pkt. 2.2 genann-
ten Frist noch nicht bezahlt, ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

In Ansehung der Leistungsfreiheit gilt die in Pkt. 2.2 
genannte Frist als gewahrt, wenn die bis zum Ein-
tritt der Fälligkeit veranlasste Zahlung in der Folge 
beim Versicherer eingeht. 
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3. Zahlung der Folgeprämien 

3.1 Fälligkeit 

Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (Art. 
3, Pkt. 2.1) zahlbaren regelmäßigen Folgeprämien 
sind an den im Versicherungsschein festgesetzten 
Zahlungsterminen und sonstige Prämien bei Be-
kanntgabe an den Versicherungsnehmer zuzüglich 
etwaiger Kosten und öffentlicher Abgaben zu ent-
richten. 

3.2 Zahlungsfrist bei Nichtzahlung 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, 
kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
auf dessen Kosten in geschriebener Form eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen. 
Dabei sind die rückständigen Beträge der Prämie, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen zu beziffern und 
die Rechtsfolgen anzugeben, die nach den nachfol-
genden Pkt. 3.3 und 3.4 mit dem Fristablauf ver-
bunden sind. 

3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzahlung 

Tritt der Verstoß nach dem Ablauf dieser Frist ein 
und ist der Versicherungsnehmer zu diesem Zeit-
punkt mit der Zahlung der Prämie oder der Kosten 
im Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet. 

3.4 In Ansehung der Leistungsfreiheit gilt die nach Pkt. 
3.2 genannte Frist als gewahrt, wenn die bis zum 
Eintritt der Fälligkeit veranlasste Zahlung in der Fol-
ge beim Versicherer eingeht. 

3.5 Kündigungsrecht des Versicherers bei Nichtzahlung 

Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschul-
deten Beträge in Verzug ist. 

4. Verzug bei Abbuchung 

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-
Lastschriftmandat Ist die Einbeziehung der Prämie 
von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als 
rechtzeitig, wenn die Prämie zum Fälligkeitstag ein-
gezogen werden kann und der Versicherungsneh-
mer einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht. 

Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach einer in geschriebener Form 
abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versiche-
rers erfolgt. 

Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, 
weil der Versicherungsnehmer das SEPA-
Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der Ver-
sicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertre-
ten, dass die Prämie nicht eingezogen werden 
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung der 
Prämie erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer 
hierzu in geschriebener Form aufgefordert worden 
ist. 

5. Prämienregulierung 

Aufgrund der Änderungsanzeige oder sonstiger 
Feststellungen gemäß Art. 6, Pkt. 1.1 wird die Prä-

mie entsprechend dem Zeitpunkt der Veränderung 
richtig gestellt. Kommt der Hauptberuf in Wegfall 
(Art. 10, Pkt. 4), so gilt für die Prämienbemessung 
von dem Zeitpunkte des Wegfalls an ein bisheriger 
Nebenberuf als Hauptberuf. 

Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeiti-
ge Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeit-
raum, für den die Angaben zu machen waren, eine 
Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum be-
reits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. 

Insoweit die Prämie vertragsgemäß aufgrund des 
Umsatzes oder anderer zahlenmäßiger Angaben zu 
berechnen ist, wird der Bemessung zunächst eine 
den zu erwartenden Verhältnissen entsprechende 
Größe zugrunde gelegt. Nach Ablauf einer jeden 
Versicherungsperiode hat der Versicherungsneh-
mer die den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chenden Größen anzugeben und auf Verlangen 
nachzuweisen, ferner mitzuteilen, ob und welche 
Erhöhungen oder betriebs- oder berufsbedingte Er-
weiterungen das versicherten Risikos eingetreten 
sind. Dieser Verpflichtung hat der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monates nach Erhalt der 
Anfrage des Versicherers nachzukommen. 

Der Versicherer hat nach Empfang der Angaben 
des Versicherungsnehmers die endgültige Abrech-
nung vorzunehmen; der Mehr- oder Minderbetrag 
an Prämie ist einen Monat nach Empfang der Ab-
rechnung fällig. 

Hat der Versicherungsnehmer die Angaben nicht 
rechtzeitig gemacht, so hat der Versicherer die 
Wahl, auf Nachholung der Angaben zu klagen oder 
eine Vertragsstrafe einzuheben. Diese Vertragsstra-
fe beträgt, wenn die ausständigen Angaben die ers-
te Jahresprämie oder die Prämie für eine Versiche-
rungsdauer von weniger als einem Jahr betreffen, 
so viel wie jene Prämie, die erstmals zur Vorschrei-
bung gelangt ist, andernfalls so viel wie die Prämie 
für jenes Versicherungsjahr, das dem abzurech-
nenden Versicherungsjahr unmittelbar vorangeht. 

Werden die Angaben nachträglich, aber noch in-
nerhalb zweier Monate nach Empfang der Aufforde-
rung zur Bezahlung der Vertragsstrafe gemacht, so 
hat der Versicherer den etwa zu viel gezahlten Be-
trag rückzuerstatten. Die Vertragsstrafe gilt als 
Prämie; demnach finden die Bestimmungen hin-
sichtlich nicht rechtzeitiger Prämienzahlung Anwen-
dung (Art. 9, Pkte. 2.2, 2.3. und Art. 9, Pkte. 3.2. bis 
3.4). 

Der Versicherer hat das Recht, die Angaben des 
Versicherungsnehmers nachzuprüfen. Der Versi-
cherungsnehmer hat zu diesem Zweck Einblick in 
sämtliche maßgebenden Unterlagen zu gewähren. 
Hat der Versicherungsnehmer schuldhaft unrichtige 
Angaben gemacht, so ist der Versicherer ab jenem 
Zeitpunkt von der Verpflichtung zur Leistung frei, in 
welchem der Versicherungsnehmer die richtigen 
Angaben spätestens zu machen gehabt hätte. Die 
Leistungsfreiheit endet mit Einlangen der richtigen 
Angaben beim Versicherer. Hat der Versicherungs-
nehmer unrichtige Angaben gemacht, stellt dies ei-
ne Obliegenheitsverletzung dar (Art. 6). 

Umsatz (Honorar) 

Unter dem Jahresumsatz ist die Summe aller Ent-
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gelte für alle Lieferungen und sonstigen Leistungen 
zu verstehen, die ein Unternehmen in den Ländern, 
auf die sich der örtliche Geltungsbereich des Versi-
cherungsschutzes erstreckt, ausführt, exklusive der 
Erlöse aus Lizenzen, aus Veräußerungen eines Be-
triebes oder Teilbetriebes sowie aus der Veräuße-
rung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 
(Art. 4 UStG 1994 in der jeweils geltenden Fas-
sung); Umsatz ohne Mehrwertsteuer. 

6. Prämienrückerstattung 

6.1 Zeitanteilige Prämie 

6.1.1 Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der 
Vertragszeit oder wird es nach Beginn der Versiche-
rung rückwirkend aufgehoben oder ist es von An-
fang an nichtig, steht dem Versicherer für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie 
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versiche-
rungsschutz bestanden hat. 

6.1.2 Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Prämie auf 
mehrere Jahre vorausbezahlt war oder das Verhält-
nis infolge Kündigung im Schadenfalle (Art. 10, Pkt. 
2) endet. 

6.1.3 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
(Art. 6 Pkt. 1.1) oder durch Anfechtung des Versi-
cherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht 
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwer-
den der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. 

6.2 Geschäftsgebühr 

Tritt der Versicherer wegen Zahlungsverzug der 
Erstprämie (Pkt. 2.2) zurück, kann er eine ange-
messene Geschäftsgebühr verlangen. 

Art. 10 Vertragsdauer, Kündigung, Beendigung 
des Versicherungsvertrages 

1. Vertragsdauer und ordentliche Kündigung 

1.1 Vorläufige Deckung 

Wird gesondert dokumentiert, sofern beantragt. 

1.2 Hauptvertrag 

Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versiche-
rungsschein festgesetzte Zeit abgeschlossen. Be-
trägt diese mindestens ein Jahr, so bewirkt die Un-
terlassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlän-
gerung des Vertrages jeweils um ein Jahr. Die Kün-
digung ist rechtswirksam, sofern sie spätestens drei 
Monate vor dem jeweiligen Ablaufe des Vertrages in 
Schriftform erklärt wird. 

2. Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfal-
les 

2.1 Für die Kündigung nach Eintritt des Versicherungs-
falles gilt § 158 VersVG. 

3. Insolvenz des Versicherungsnehmers 

Der Versicherer kann nach Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des Versiche-
rungsnehmers den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

4. Risikowegfall 

Fällt ein versichertes Risiko vollständig und dauernd 
weg, so erlischt die Versicherung bezüglich dieses 
Risikos. Eine Einschränkung der behördlichen Zu-
lassung bewirkt die Einschränkung des Versiche-
rungsvertrages auf den verbleibenden Umfang. 

Art. 11 Verjährung, zuständiges Gericht, anwend-
bares Recht 

1. Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet 
sich nach den allgemeinen Vorschriften des Versi-
cherungsvertragsgesetzes (VersVG). Ist ein An-
spruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, ist die Verjährung bis 
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entschei-
dung des Versicherers dem Anspruchsteller in ge-
schriebener Form zugeht. 

2. Zuständiges Gericht 

2.1 Klagen gegen den Versicherer 

2.1.1 Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können 
gegen den Versicherer bei dem für seinen Ge-
schäftssitz oder für den Geschäftssitz seiner ver-
tragsführenden Niederlassung örtlich zuständigen 
Gericht geltend gemacht werden. 

2.1.2 Für Klagen des Versicherungsnehmers aus dem 
Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung ist auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zurzeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Per-
son, bestimmt sich das zuständige Gericht nach 
dem Geschäftssitz. 

2.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

2.2.1 Für Klagen des Versicherers ist ausschließlich das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zurzeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2.2.2 Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Per-
son, bestimmt sich das zuständige Gericht nach 
dem Geschäftssitz. 

2.3 Unbekannter Wohnsitz oder Aufenthalt des Versi-
cherungsnehmers 

Ist der Wohnsitz oder der gewöhnlicher Aufenthalt 
des Versicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtli-
che Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherer oder den Ver-
sicherungsnehmer ausschließlich nach dem Sitz 
des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, gilt 
dies entsprechend, wenn sein Geschäftssitz unbe-
kannt ist. 

2.4 Wohn- oder Geschäftssitz des Versicherungsneh-
mers außerhalb der Europäischen Union (EU), dem 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der 
Schweiz 

Hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung seinen Wohn- oder Geschäftssitz 
nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
(EU), dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
oder der Schweiz, ist das Gericht nach Pkt. 2.3 Satz 
1 ausschließlich zuständig. 
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3. Anwendbares Recht 

Die Rechte und Pflichten aus dem Versicherungs-
vertrag bestimmen sich ausschließlich nach öster-
reichischem Recht. 

Art. 12 Form der Willenserklärungen gegenüber 
dem Versicherer 

Form der Willenserklärungen gegenüber dem 
Versicherer 

Soweit in den Bedingungen nichts anderes vorge-
sehen ist, bedürfen sämtliche Anzeigen und Erklä-
rungen der Vertragsparteien der geschriebenen 
Form und sind an die ALLCURA Versicherungs-
Aktiengesellschaft, Postfach 11 23 69, 20423 Ham-
burg, Telefax (040) 226 337 - 888 oder kon-
takt@allcura-versicherung.de zu richten. 

Art. 13 Kumulsperre 

Kumulsperre für den Versicherungsnehmer 

Besteht im Versicherungsfall sowohl über einen an-
deren Versicherungsvertrag bei der ALLCURA Ver-
sicherungs-Aktiengesellschaft als auch über diesen 
Vertrag Versicherungsschutz, so steht für diesen 
Versicherungsfall nicht der Gesamtbetrag aus allen 
Versicherungssummen, sondern bei gleichen Versi-
cherungssummen höchstens eine Versicherungs-
summe, ansonsten maximal die höhere Versiche-
rungssumme zur Verfügung. Eine Addition der Ver-
sicherungssummen findet nicht statt. Hiervon aus-
genommen bleiben Versicherungsverträge, die 
ausdrücklich als Anschlussversicherung zu dem 
anderen Versicherungsvertrag vereinbart sind. 

Art. 14 Beschwerden 

Beschwerden können - außer an den Versicherer - 
auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) Sektor Versicherungsaufsicht, 
Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, gerichtet 
werden. 

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 
(VersVG) 

§ 6 VersVG 

(1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Ob-
liegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles 
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die 
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als 
eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann 
den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, daß die Verletzung 
als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versi-
cherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf 
die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem 
Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwi-
schen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die 
vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Ver-
hältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere 
Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei 
der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen 
Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluß auf die Beur-
teilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leis-

tungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich 
verletzt worden ist. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungs-
nehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der 
Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer 
gegenüber - unabhängig von der Anwendbarkeit des 
Abs.1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf 
die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die 
Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß auf den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine 
Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versi-
cherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, 
so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die 
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz 
verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflus-
sen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträch-
tigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versiche-
rers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststel-
lung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
Einfluß gehabt hat. 

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei 
Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein 
soll, ist unwirksam. 

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung 
einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn 
dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbe-
dingungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in 
der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

§ 16 VersVG 

(1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluß des Ver-
trages alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernah-
me der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzei-
gen. Erheblich sind jene Gefahrumstände, die geeignet 
sind, auf den Entschluß des Versicherers, den Vertrag 
überhaupt oder zu den vereinbarten Bestimmungen abzu-
schließen, einen Einfluß auszuüben. Ein Umstand, nach 
welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich ge-
fragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. 

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erhebli-
chen Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die An-
zeige eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben 
ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des 
Umstandes arglistig entzogen hat. 

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer 
den nicht angezeigten Umstand kannte. Er ist auch ausge-
schlossen, wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers unterblieben ist; hat jedoch der Versi-
cherungsnehmer einen Umstand nicht angezeigt, nach 
dem der Versicherer nicht ausdrücklich und genau um-
schrieben gefragt hat, so kann dieser vom Vertrag nur 
dann zurücktreten, wenn die Anzeige vorsätzlich oder grob 
fahrlässig unterblieben ist. 

§17 VersVG 

(1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurück-
treten, wenn über einen erheblich Umstand eine unrichtige 
Anzeige gemacht worden ist. 
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(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit 
dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Ver-
schulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht 
worden ist. 

§ 18 VersVG 

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände an 
Hand von vom Versicherer in geschriebener Form gestell-
ter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen 
unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht 
ausdrücklich und genau umschrieben gefragt worden ist, 
nur im Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten. 

§ 19 VersVG 

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von 
einem Vertreter ohne Vertretungsmacht abgeschlossen, so 
kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur 
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch 
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in 
Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, daß 
die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschul-
den unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschul-
den zur Last fällt. 

§ 20 VersVG 

(1) Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis 
erlangt. 

(2) Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer 
zu erklären. Im Falle des Rücktrittes sind, soweit dieses 
Bundesgesetz nicht in Ansehung der Prämie etwas ande-
res bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme 
ist von dem Zeitpunkt des Empfanges an zu verzinsen.

§ 21 VersVG 

Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungs-
fall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leis-
tung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Anse-
hung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluß 
auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit er kei-
nen Einfluß auf den Umfang der Leistung des Versicherers 
gehabt hat. 

§ 62 VersVG 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt 
des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei 
die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn 
die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen. 
Sind mehrere Versicherer beteiligt und haben diese entge-
genstehende Weisungen gegeben, so hat der Versiche-
rungsnehmer nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu 
handeln. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtungen
verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, daß die Verletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob-
fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung 
insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch 
bei gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen nicht geringer 
gewesen wäre. 

§ 158 VersVG 

(1) Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles der 
Versicherer seine Verpflichtung zur Leistung der Entschä-
digung dem Versicherungsnehmer gegenüber anerkannt 
oder die Leistung der fälligen Entschädigung verweigert, so 
ist jeder Teil berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu 
kündigen. Das gleiche gilt, wenn der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer die Weisung erteilt, es über den 
Anspruch des Dritten zum Rechtsstreit kommen zu lassen. 

(2) Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monates seit der 
Anerkennung der Entschädigungspflicht oder der Verwei-
gerung der Entschädigung oder seit Eintritt der Rechtskraft 
des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteiles 
zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von 
einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann 
nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluß der lau-
fenden Versicherungsperiode kündigen. 
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Allgemeine und Ergänzende Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Haftpflicht-
versicherung (AHVB EHVB) 

AHVB EHVB-A 2019-07

Allgemeine Versicherungsbedingungen zur 
Haftpflichtversicherung (AHVB) 

Art. 1 Was gilt als Versicherungsfall und was ist versi-
chert? 

Art. 2 Was gilt bei Vergrößerung des versicherten 
Risikos? Unter welchen Voraussetzungen kön-
nen die Bedingungen mit Wirksamkeit auf be-
reits bestehende Verträge geändert werden? 

Art. 3 Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungs-
bereich) 

Art. 4 Wann gilt die Versicherung? (Zeitlicher Gel-
tungsbereich) 

Art. 5 Bis zu welcher Höhe und bis zu welchem Um-
fang leistet der Versicherer? 

Art. 6 Wie ist der Versicherungsschutz bei Sachschä-
den durch Umweltstörung geregelt? 

Art. 7 Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse)

Art. 8 Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu beachten (Obliegenheiten)? 
Wozu ist der Versicherer bevollmächtigt? 

Art. 9 Wann können Versicherungsansprüche abge-
treten oder verpfändet werden? 

Art. 10 Wem steht die Ausübung der Rechte aus dem 
Versicherungsvertrag zu, wer hat die Pflichten 
aus dem Versicherungsvertrag zu erfüllen? 
(Rechtsstellung der am Vertrag beteiligten Per-
sonen) 

Art. 11 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die 
Prämie zu bezahlen und wann beginnt der Ver-
sicherungsschutz? In welchen Fällen kommt es 
zur Prämienabrechnung? 

Art. 12 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? Wer 
kann nach Eintritt des Versicherungsfalles kün-
digen? Was gilt bei Wegfall des versicherten Ri-
sikos? 

Art. 13 Wo und wann können Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag gerichtlich geltend ge-
macht werden? Welches Recht ist anwendbar? 
(Gerichtsstand und anzuwendendes Recht) 

Art. 14 In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 

Ergänzende Allgemeine Bedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (EHVB) 

Abschnitt A: Allgemeine Regelungen für alle Be-
triebsrisiken 

1. Erweiterung des Versicherungsschutzes

2. Produktehaftpflichtrisiko

3. Bewusstes Zuwiderhandeln gegen Vorschriften

4. Betriebsübernahme

Abschnitt B: Ergänzende Regelungen für spezielle 
Betriebs- und Nichtbetriebsrisiken 

1. Deckung reiner Vermögensschäden

2. Anschlussbahnen und gemietete bahneigene
Lagerplätze

3. Baugewerbe und ähnliche Gewerbe

4. Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten und ähnli-
che Betriebe

5. Rauchfangkehrer

6. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

7. Fremdenbeherbergung

8. Badeanstalten

9. Ärzte, Dentisten, Tierärzte (Tierkliniken)

10. Krankenanstalten, Heil- und Pflegeanstalten,
Sanatorien, Genesungsheime, Altersheime u.
dgl.

11. Haus- und Grundbesitz

12. Tierhaltung

13. Wasserfahrzeuge

14. Vereine

15. Feuer- und Wasserwehren

16. Privathaftpflicht

17. Erweiterte Privathaftpflicht

18. Erziehungswesen

19. Spezialschulen

20. Speziallehrer

21. Politische Gemeinden

22. Kirchen, Kultusgemeinden

Die in den Allgemeinen und Ergänzenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung 
zitierten Bestimmungen des VersVG sind im Anhang 
abgedruckt. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen zur 
Haftpflichtversicherung (AHVB) 

Art. 1 Was gilt als Versicherungsfall und was ist 
versichert? 

1. Versicherungsfall

1.1 Versicherungsfall ist ein Schadenereignis, das 
dem versicherten Risiko entspringt und aus 
welchem dem Versicherungsnehmer Schaden-
ersatzverpflichtungen (Pkt. 2) erwachsen oder 
erwachsen können. Das gilt sowohl für Perso-
nen-, Sach- und daraus abgeleitete Vermögens-
folgeschäden gemäß nachfolgendem Pkt. 2.1 
als auch für reine Vermögensschäden gemäß 
nachfolgender Pkt. 2.2. 

1.2 Serienschaden 

 Mehrere auf derselben Ursache beruhende 
Schadenereignisse gelten als ein Versiche-
rungsfall. Ferner gelten als ein Versicherungsfall 
Schadenereignisse, die auf gleichartigen, in 
zeitlichem Zusammenhang stehenden Ursa-
chen beruhen, wenn zwischen diesen Ursachen 
ein rechtlicher, wirtschaftlicher oder technischer 
Zusammenhang besteht. 

2. Versicherungsschutz 

Im Versicherungsfall übernimmt der Versicherer 

2.1 die Erfüllung von Schadenersatzverpflichtun-
gen, die dem Versicherungsnehmer wegen ei-
nes Personenschadens, eines Sachschadens 
oder eines Vermögensschadens, der auf einen 
versicherten Personen- oder Sachschaden zu-
rückzuführen ist, aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
erwachsen. 

2.2 die Erfüllung von Schadenersatzverpflichtun-
gen, die dem Versicherungsnehmer wegen ei-
nes Vermögensschadens, die aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts erwachsen. Reine Vermögensschäden 
sind solche Schäden, die weder Personenschä-
den noch Sachschäden sind (Art. 1, Pkt. 2.1), 
noch sich aus solchen Schäden herleiten. 

2.3 die Kosten der Feststellung und der Abwehr 
einer von einem Dritten behaupteten Schaden-
ersatzverpflichtung im Rahmen des Art. 5, Pkt. 
5. 

2.4 Schadenersatzverpflichtungen aus Verlust oder 
Abhandenkommen körperlicher Sachen sind nur 
dann versichert, wenn eine in den Ergänzenden 
Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtver-
sicherung (EHVB) oder Besonderen Bedingun-
gen (RB) vorgesehene besondere Vereinbarung 
getroffen wurde. In derartigen Fällen finden die 
Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

2.5 Personenschäden sind die Tötung, Körperver-
letzung oder Gesundheitsschädigung von Men-
schen. Sachschäden sind die Beschädigung 
oder die Vernichtung von körperlichen Sachen. 

Art. 2 Was gilt bei Vergrößerung des versicherten 
Risikos? Unter welchen Voraussetzungen 
können die Bedingungen mit Wirksamkeit auf 
bereits bestehende Verträge geändert wer-
den?

1. Die Versicherung erstreckt sich auch auf Erhö-
hungen und betriebs- oder berufsbedingte Er-
weiterungen des versicherten Risikos. 

2. Wird eine Erhöhung des versicherten Risikos 
durch Änderung oder Neuschaffung von 
Rechtsnormen bewirkt, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten der 
Rechtsnormen schriftlich den Versicherungsver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat kündigen. 

Art. 3 Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Gel-
tungsbereich) 

1. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf in 
Österreich eingetretene Versicherungsfälle. 
Nicht versichert sind Schadenersatzansprüche 
aus Schäden, die nach US-amerikanischem, 
kanadischem oder australischem Recht - bei 
welchem Gerichtsstand auch immer - klagewei-
se geltend gemacht wird, sofern keinen beson-
dere Vereinbarung in den EHVB oder Besonde-
ren Bedingungen (RB) getroffen wurden. 

2. Schadenersatzverpflichtungen (Regressver-
pflichtungen) gegenüber den österreichischen 
Sozialversicherungsträgern fallen jedoch auch 
dann unter Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsfall im Ausland eingetreten ist. 

Art. 4 Wann gilt die Versicherung? (Zeitlicher Gel-
tungsbereich)

1. Die Versicherung erstreckt sich auf Versiche-
rungsfälle, die während der Wirksamkeit des 
Versicherungsschutzes (Laufzeit des Versiche-
rungsvertrages unter Beachtung der §§ 38 ff 
VersVG - siehe Anhang -, d.h. Leistungsfreiheit 
bei Prämienverzug) eingetreten sind. Versiche-
rungsfälle, die zwar während der Wirksamkeit 
des Versicherungsschutzes eingetreten sind, 
deren Ursache jedoch in die Zeit vor Abschluss 
des Versicherungsvertrages fällt, sind nur ge-
deckt, wenn dem Versicherungsnehmer oder 
dem Versicherten bis zum Abschluss des Versi-
cherungsvertrages von der Ursache, die zu dem 
Versicherungsfall geführt hat, nichts bekannt 
war. 

2. Ein Serienschaden gilt als in dem Zeitpunkt 
eingetreten, in dem das erste Schadenereignis 
der Serie eingetreten ist, wobei der zum Zeit-
punkt des ersten Schadenereignisses verein-
barte Umfang des Versicherungsschutzes maß-
gebend ist. Wenn der Versicherer das Versiche-
rungsverhältnis gemäß Art. 12 kündigt oder bei 
Risikowegfall (Art. 12, Pkt. 4), besteht nicht nur 
für die während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsschutzes, sondern auch für die nach Be-
endigung des Vertrages eintretenden Schaden-
ereignisse einer Serie Versicherungsschutz. Ist 
das erste Schadenereignis einer Serie vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrages eingetreten 
und war dem Versicherungsnehmer oder dem 
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Versicherten vom Eintritt des Serienschadens 
nichts bekannt, dann gilt der Serienschaden mit 
dem ersten in die Wirksamkeit des Versiche-
rungsschutzes fallenden Schadenereignisses 
als eingetreten, sofern hierfür nicht anderweitig 
Versicherungsschutz besteht. Ist das erste 
Schadenereignis einer Serie während einer Un-
terbrechung des Versicherungsschutzes einge-
treten und war dem Versicherungsnehmer oder 
dem Versicherten vom Eintritt des Serienscha-
dens nichts bekannt, dann gilt der Serienscha-
den mit dem ersten in den Wiederbeginn des 
Versicherungsschutzes fallenden Schadener-
eignisses als eingetreten. 

3. Bei einem Personenschaden gilt im Zweifel der 
Versicherungsfall mit der ersten Feststellung 
der Gesundheitsschädigung durch einen Arzt 
als eingetreten. 

Art. 5 Bis zu welcher Höhe und bis zu welchem 
Umfang leistet der Versicherer? 

1. Die Versicherungssumme stellt die Höchstleis-
tung des Versicherers für einen Versicherungs-
fall im Sinne des Art. 1, Pkt. 1 dar, und zwar 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere schadenersatzpflichtige Personen 
erstreckt. Ist eine Pauschalversicherungssum-
me vereinbart, so gilt diese für Personenschä-
den, Sachschäden und Vermögensschäden, die 
auf einen versicherten Personen- oder Sach-
schaden zurückzuführen sind, zusammen. 

2. Der Versicherer leistet für die innerhalb eines 
Versicherungsjahres eingetretenen Versiche-
rungsfälle höchstens das Zweifache der jeweils 
maßgebenden Versicherungssumme. 

3. An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, 
die der Versicherungsnehmer kraft Gesetzes 
oder gerichtlicher Anordnung zur Deckung einer 
Schadenersatzverpflichtung vorzunehmen hat, 
beteiligt sich der Versicherer in demselben Um-
fang wie an der Ersatzleistung. 

4. Hat der Versicherungsnehmer Rentenzahlun-
gen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 
der Rente die Versicherungssumme oder den 
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus 
demselben Versicherungsfall noch verbleiben-
den Restbetrag der Versicherungssumme, so 
wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis 
der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetra-
ges zum Kapitalwert der Rente erstattet. Der 
Kapitalwert der Rente wird zu diesem Zweck auf 
Grund der im Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
bestehenden Sterbetafel für Österreich der 
Bundesanstalt Statistik Austria (www.statistik.at) 
und eines Zinsfußes von jährlich 3% ermittelt. 

5. Rettungskosten; Kosten; Zinsen 

5.1 Die Versicherung umfasst den Ersatz von Ret-
tungskosten. 

5.2 Die Versicherung umfasst ferner die den Um-
ständen nach gebotenen gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Kosten der Feststellung und 
Abwehr einer von einem Dritten behaupteten 
Schadenersatzpflicht, und zwar auch dann, 
wenn sich der Anspruch als unberechtigt er-

weist. 

5.3 Die Versicherung umfasst weiters die Kosten 
der über Weisung des Versicherers (Art. 8, Pkt. 
1.5) geführten Verteidigung in einem Straf- oder 
Disziplinarverfahren. 

5.4 Kosten gemäß den Pkt. 5.1 bis 5.3 und Zinsen 
werden auf die Versicherungssumme ange-
rechnet. 

6. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung 
eines Schadenersatzanspruches durch Aner-
kenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Wi-
derstand des Versicherungsnehmers scheitert 
und der Versicherer schriftlich die Erklärung ab-
gibt, seinen vertragsmäßigen Anteil an Ent-
schädigung, Kosten und / oder Zinsen gemäß 
Art. 5, Pkt. 5 zur Befriedigung des Geschädigten 
zur Verfügung zu halten, hat der Versicherer für 
den von der erwähnten Erklärung an entstehen-
den Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und 
Kosten nicht aufzukommen. 

Art. 6 Wie ist der Versicherungsschutz bei Sach-
schäden durch Umweltstörung geregelt? 

Für Schadenersatzverpflichtungen aus Sach-
schäden durch Umweltstörung - einschließlich 
des Schadens an Erdreich oder Gewässern - 
besteht Versicherungsschutz nur auf Grund be-
sonderer Vereinbarung im Versicherungsschein 
nach Maßgabe der nachstehend angeführten 
Bedingungen: 

1. Umweltstörung ist die Beeinträchtigung der 
Beschaffenheit von Luft, Erdreich oder Gewäs-
sern durch Immissionen. 

2. Versicherungsschutz für Sachschäden durch 
Umweltstörung - einschließlich des Schadens 
an Erdreich oder Gewässern - besteht, wenn 
die Umweltstörung durch einen einzelnen, plötz-
lich eingetretenen, unvorhergesehenen Vorfall 
ausgelöst wird, welcher vom ordnungsgemä-
ßen, störungsfreien Betriebsgeschehen ab-
weicht. Somit besteht insbesondere kein Versi-
cherungsschutz, wenn nur durch mehrere in der 
Wirkung gleichartige Vorfälle (wie Verkleckern, 
Verdunsten) eine Umweltstörung, die bei ein-
zelnen Vorfällen dieser Art nicht eingetreten wä-
re, ausgelöst wird. Art. 7, Pkt. 11 findet keine 
Anwendung. 

3. Besondere Regelungen für den Versicherungs-
schutz gemäß Pkt. 2. 

3.1 Versicherungsfall 

3.1.1 Versicherungsfall ist, abweichend von Art. 1, 
Pkt. 1, die erste nachprüfbare Feststellung einer 
Umweltstörung, aus welcher dem Versiche-
rungsnehmer Schadenersatzverpflichtungen 
erwachsen oder erwachsen könnten. 

3.1.2 Serienschaden 

 Abweichend von Art. 1, Pkt. 1.2 gilt die Feststel-
lung mehrerer durch denselben Vorfall ausge-
löster Umweltstörungen als ein Versicherungs-
fall. Ferner gelten als ein Versicherungsfall 
Feststellungen von Umweltstörungen, die durch 
gleichartige in zeitlichem Zusammenhang ste-
hende Vorfälle ausgelöst werden, wenn zwi-
schen diesen Vorfällen ein rechtlicher, wirt-
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schaftlicher oder technischer Zusammenhang 
besteht. 

3.2 Örtlicher Geltungsbereich 

 Versicherungsschutz besteht abweichend von 
Art. 3, wenn die schädigenden Folgen der Um-
weltstörung in Österreich eingetreten sind; die 
Einschränkung nach Art. 3, Pkt. 1 Satz 2 findet 
Anwendung. 

3.3 Zeitlicher Geltungsbereich 

 Abweichend von Art. 4 erstreckt sich der Versi-
cherungsschutz auf eine Umweltstörung, die 
während der Wirksamkeit des Versicherungs-
schutzes oder spätestens zwei Jahre danach 
festgestellt wird (Pkt. 3.1.1). Der Vorfall (Pkt. 2) 
muss sich während der Wirksamkeit des Versi-
cherungsschutzes ereignen. Eine Umweltstö-
rung, die zwar während der Wirksamkeit des 
Versicherungsschutzes festgestellt wird, die 
aber auf einen Vorfall vor Abschluss des Versi-
cherungsvertrages zurückzuführen ist, ist nur 
dann versichert, wenn sich dieser Vorfall inner-
halb von zwei Jahren vor Abschluss des Versi-
cherungsvertrages ereignet hat und dem Versi-
cherungsnehmer oder dem Versicherten bis 
zum Abschluss des Versicherungsvertrages der 
Vorfall oder die Umweltstörung nicht bekannt 
war und auch nicht bekannt sein konnte. 

 Art. 4, Pkt. 2 findet sinngemäß Anwendung. 

3.4 Obliegenheiten 

 Der Versicherungsnehmer ist - bei sonstiger 
Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß § 6 
VersVG - verpflichtet 

3.4.1 die für ihn maßgeblichen einschlägigen Geset-
ze, Verordnungen, behördlichen Vorschriften 
und Auflagen, die einschlägigen Ö-Normen und 
die Richtlinien des Österreichischen Wasser-
wirtschaftsverbandes einzuhalten. 

3.4.2 umweltgefährdende Anlagen und sonstige um-
weltgefährdende Einrichtungen fachmännisch 
zu warten oder warten zu lassen. Notwendige 
Reparaturen und Wartungsarbeiten sind unver-
züglich auszuführen. Mindestens alle fünf Jahre 
- sofern nicht gesetzlich oder behördlich eine 
kürzere Frist vorgeschrieben ist - müssen diese 
Anlagen und Einrichtungen durch Fachleute 
überprüft werden. Diese Frist beginnt, ungeach-
tet des Beginnes des Versicherungsschutzes, 
mit Inbetriebnahme der Anlage oder deren letz-
ter Überprüfung. 

3.5 Ausschlüsse des Versicherungsschutzes 

 Kein Versicherungsschutz besteht für Abwas-
serreinigungs- und Kläranlagen jeder Art, Müll-
trennungs-, Abfallbehandlungs- und -beseiti-
gungsanlagen aller Art, sowie Recyclinganlagen 
aller Art, weiters für Zwischenlagerung von ge-
fährlichen Abfällen, sowie für die Endlagerung 
(Deponierung) von Abfällen jeder Art. 

3.6 Selbstbehalt 

Der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers 
beträgt in jedem Versicherungsfall 10% max. 
40.000 EUR. 

Art. 7 Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

1. Unter die Versicherung gemäß Art. 1 fallen 
insbesondere nicht 

1.1 Ansprüche aus Gewährleistung für Mängel; 

1.2 Ansprüche, soweit sie auf Grund eines Vertra-
ges oder einer besonderen Zusage über den 
Umfang der gesetzlichen Schadenersatzpflicht 
hinausgehen; 

1.3 die Erfüllung von Verträgen und die an die Stel-
le der Erfüllung tretende Ersatzleistung. 

1.4 Ansprüche aus unvermeidbaren Schäden; das 
sind solche Schäden, die entweder technisch 
nicht vermeidbar sind oder technisch zwar ver-
meidbar wären, aber nicht mit wirtschaftlich ver-
tretbarem Aufwand. 

1.5 Ansprüche aufgrund verursachungsunabhängi-
ger oder verschuldensunabhängiger Aufteilung 
zwischen mehreren möglichen Schädigern (z.B. 
Ö-Norm B2110). 

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen der Personen, die den 
Schaden, für den sie von einem Dritten verant-
wortlich gemacht werden, rechtswidrig und vor-
sätzlich herbeigeführt haben. Dem Vorsatz wird 
gleichgehalten:

2.1 eine Handlung oder Unterlassung, bei welcher 
der Schadenseintritt mit Wahrscheinlichkeit er-
wartet werden musste, jedoch in Kauf genom-
men wurde (z.B. im Hinblick auf die Wahl einer 
kosten- oder zeitsparenden Arbeitsweise); 

2.2 die Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schäd-
lichkeit von hergestellten oder gelieferten Waren 
oder geleisteten Arbeiten.

3. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen auf Grund des Amts-
haftungs- (BGBl. Nr. 20/1949) und des Organ-
haftpflichtgesetzes (BGBl. Nr. 181/1967), beide 
in der jeweils geltenden Fassung. 

4. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen aus Schäden, die in 
ursächlichem Zusammenhang mit Auswirkun-
gen der Atomenergie stehen, insbesondere mit 

4.1 Reaktionen spaltbarer oder verschmelzbarer 
Kernbrennstoffe; 

4.2 der Strahlung radioaktiver Stoffe sowie der 
Einwirkung von Strahlen, die durch Beschleuni-
gung geladener Teilchen erzeugt werden; 

4.3 der Verseuchung durch radioaktive Stoffe. 

5. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen aus Schäden, die der 
Versicherungsnehmer oder die für ihn handeln-
den Personen verursachen durch Haltung, In-
nehabung oder Verwendung von 

5.1 Luft- und Raumfahrzeugen (einschließlich Ra-
keten) und Luft- und Raumfahrtgeräten; 

5.2 Flug- und Landungsplätzen, sowie Einrichtun-
gen und Geräten auf diesen; 

5.3 Kraftfahrzeugen oder Anhängern, die nach ihrer 
Bauart und Ausrüstung oder ihrer Verwendung 
im Rahmen des versicherten Risikos ein be-
hördliches Kennzeichen tragen müssen oder 
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tatsächlich tragen. Dieser Ausschluss bezieht 
sich jedoch nicht auf die Verwendung von Kraft-
fahrzeugen als ortsgebundene Kraftquelle. 

5.4 Die Begriffe Luftfahrzeug und Luftfahrtgeräte 
sind im Sinne des Luftfahrtgesetzes (BGBl. Nr. 
253/1957), die Begriffe Kraftfahrzeug, Anhänger 
und behördliche Kennzeichen im Sinne des 
Kraftfahrgesetzes (BGBl. Nr. 267/1967), beide 
in der jeweils geltenden Fassung, auszulegen. 

6. Es besteht kein Versicherungsschutz aus Schä-
den, die zugefügt werden 

6.1 dem Versicherungsnehmer (den Versiche-
rungsnehmern) selbst; 

6.2 Angehörigen des Versicherungsnehmers (als 
Angehörige gelten der Ehegatte, Verwandte in 
gerader aufsteigender und absteigender Linie, 
Schwieger-, Adoptiv- und Stiefeltern, im ge-
meinsamen Haushalt lebende Geschwister; au-
ßereheliche Gemeinschaft ist in ihrer Auswir-
kung der ehelichen gleichgestellt); 

6.3 Gesellschaftern des Versicherungsnehmers und 
deren Angehörigen (Pkt. 6.2); 

6.4 Gesellschaften, an denen der Versicherungs-
nehmer oder seine Angehörigen (Pkt. 6.2) betei-
ligt sind, und zwar im Ausmaß der prozentuellen 
Beteiligung des Versicherungsnehmers und 
seiner Angehörigen (Pkt. 6.2) an diesen Gesell-
schaften; weiters Gesellschaften, die demsel-
ben Konzern (im Sinne des § 15 AktG) wie der 
Versicherungsnehmer oder seine Angehörigen 
(Pkt. 6.2) zugehören und zwar im Ausmaß der 
mittel- und / oder unmittelbaren prozentuellen 
Beteiligung des Versicherungsnehmers und 
seiner Angehörigen (Pkt. 6.2) an diesen Gesell-
schaften. Bei juristischen Personen, geschäfts-
unfähigen oder beschränkt geschäftsfähigen 
Personen werden deren gesetzliche Vertreter 
und Angehörige dem Versicherungsnehmer und 
seinen Angehörigen gleichgehalten. 

7. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen aus Schäden, die 
durch Veränderung am Erbgut von Menschen, 
Tieren oder Pflanzen entstehen. Kein Versiche-
rungsschutz besteht für alle Schäden in ursäch-
lichem Zusammenhang mit dem Klonen aller Art 
und allen daraus verbundenen Tätigkeiten. 

8. Der Versicherer leistet keinen Versicherungs-
schutz für Schadenersatzverpflichtungen wegen 
Schäden aller Art, die in ursächlichem Zusam-
menhang mit 

- Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnlichen Er-
eignissen jeder Art, 

- Beschlagnahme, Entziehung oder sonstigen 
Eingriffen von hoher Hand, 

- Streiks, Aussperrungen, Arbeitsunruhen, Auf-
ruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen, 

- Gewalthandlungen von politischen und terro-
ristischen Organisationen, 

- Gewalthandlungen anlässlich öffentlicher Ver-
sammlungen, Kundgebungen und Aufmär-
schen sowie Gewalthandlungen anlässlich 
von Streiks und Aussperrungen, 

- terroristischen Akten jeder Art stehen. Es ist 

unerheblich, ob diese Akte, Gewaltanwendun-
gen bzw. Handlungen durch Gruppen von 
Personen oder von Einzelpersonen oder ob 
diese Akte, Gewaltanwendungen bzw. Hand-
lungen im Auftrag von oder in Verbindung mit 
(einer) Organisation(-en) oder (einer) Regie-
rung(-en), sei es auf Grund politischer, religiö-
ser, ideologischer oder ähnlichen Absichten, 
ausgeübt oder angedroht werden. 

9. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen wegen Schäden, die 
an den vom Versicherungsnehmer (oder in sei-
nem Auftrag oder seine Rechnung von Dritten) 
hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sa-
chen infolge einer in der Herstellung, Lieferung 
oder Montage liegenden Ursache entstehen. 

10. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen wegen Schäden an 

10.1 Sachen, die der Versicherungsnehmer oder die 
für ihn handelnden Personen entliehen, gemie-
tet, geleast oder gepachtet haben; 

10.2 Sachen, die der Versicherungsnehmer oder die 
für ihn handelnden Personen in Verwahrung 
genommen haben, wobei dies auch im Zuge der 
Verwahrung als Nebenverpflichtung gilt (z.B. 
Übergabe einer Sache zu Reparatur- oder Ser-
vicearbeiten); 

10.3 Sachen, die dem Versicherungsnehmer oder 
den für ihn handelnden Personen im Rahmen 
von bloßen Gefälligkeitsverhältnissen überlas-
sen wurde; 

10.4 beweglichen Sachen, die bei oder infolge ihrer 
Benützung, Beförderung, Bearbeitung oder ei-
ner sonstigen Tätigkeit an oder mit ihnen ent-
stehen; 

10.5 jenen Teilen von unbeweglichen Sachen, die 
unmittelbar Gegenstand der Bearbeitung, Be-
nützung oder einer sonstigen Tätigkeit sind. 

11. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen aus Schäden an Sa-
chen in ursächlichem Zusammenhang mit all-
mählicher Emission oder allmählicher Einwir-
kung von Temperatur, Gasen, Dämpfen, Flüs-
sigkeiten, Feuchtigkeit oder nicht atmosphäri-
schen Niederschlägen (wie Rauch, Ruß, Staub 
usw.). 

12. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen aus Schäden an Sa-
chen durch Überflutungen aus stehenden und 
fließenden Gewässern, die durch solche Anla-
gen, Maßnahmen und Einbringungen des Ver-
sicherungsnehmers verursacht werden, für die 
eine Bewilligung nach dem Wasserrechtsgesetz 
(BGBl. Nr. 215/1959 in der jeweils geltenden 
Fassung) erforderlich ist. Ebenso wenig er-
streckt sich die Versicherung auf derartige 
Schadenersatzverpflichtungen, die daraus ent-
stehen, dass der Versicherungsnehmer an der 
Herstellung, Lieferung, Wartung oder Reparatur 
solcher Anlagen unmittelbar mitwirkt. 

13. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen aus Schäden, die in 
ursächlichem Zusammenhang mit Auswirkun-
gen elektromagnetischer Felder stehen. 
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14. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen aus Schäden, die in 
ursächlichem Zusammenhang mit Asbest, as-
besthaltigen Substanzen und / oder asbesthalti-
gen Erzeugnissen stehen. 

15. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen wegen Schäden aus 
der Produktion und produktionsbezogenen La-
gerung von Explosivkörpern aller Art (zum Bei-
spiel Feuerwerken, Zündern, Patronen, Muniti-
on, Schießpulver, Nitroglyzerin, Feuerwerkskör-
pern). Die sonstige Lagerung, der Vertrieb und / 
oder Transport von Explosivkörpern aller Art ist 
bis zu einer maximalen Versicherungssumme 
von 1.500.000 EUR im Rahmen der Pauschal-
versicherungssumme mitversichert. 

16. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen wegen Persönlich-
keits- oder Namensrechtsverletzungen. 

17. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen wegen Schäden aus 
Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleich-
behandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

18. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen wegen Schäden, 
gleichgültig welcher Art, die unter die Tatbe-
stände der erweiterten Produktehaftpflicht fal-
len. 

Art. 8 Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu beachten (Obliegenheiten)? 
Wozu ist der Versicherer bevollmächtigt? 

1. Obliegenheiten 

 Als Obliegenheiten - deren Verletzung die Leis-
tungsfreiheit des Versicherers gemäß § 6 
VersVG bewirkt - werden bestimmt: 

1.1 Zum Zweck der Aufrechterhaltung der Äquiva-
lenz zwischen Risiko und Prämie ist der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet, dem Versicherer 
die Angaben gemäß Art. 11, Pkt. 3.1 auf Anfra-
ge wahrheitsgemäß mitzuteilen. 

1.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, be-
sondere gefahrdrohende Umstände, deren Be-
seitigung der Versicherer billigerweise verlan-
gen konnte und verlangt hatte, innerhalb einer 
angemessenen Frist zu beseitigen. Ein Um-
stand, welcher schon zu einem Schaden geführt 
hat, gilt im Zweifel als besonders gefahrdro-
hend. 

1.3 Der Versicherungsnehmer hat alles ihm Zumut-
bare zu tun, um Ursachen, Hergang und Folgen 
des Versicherungsfalles aufzuklären und den 
entstandenen Schaden gering zu halten. 

1.4 Er hat den Versicherer umfassend und unver-
züglich, spätestens innerhalb einer Woche ab 
Kenntnis, zu informieren, und zwar schriftlich, 
falls erforderlich auch fernmündlich oder fern-
schriftlich. Insbesondere sind anzuzeigen: 

1.4.1 der Versicherungsfall; 

1.4.2 die Geltendmachung einer Schadenersatzforde-
rung; 

1.4.3 die Zustellung einer Strafverfügung sowie die 
Einleitung eines Straf-, Verwaltungsstraf- oder 

Disziplinarverfahrens gegen den Versiche-
rungsnehmer oder den Versicherten; 

1.4.4 alle Maßnahmen Dritter zur gerichtlichen 
Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, 
eines Beweissicherungsverfahrens oder eines 
Schlichtungsverfahrens. 

1.5 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer 
bei der Feststellung und Erledigung oder Ab-
wehr des Schadens zu unterstützen. 

1.5.1 Der Versicherungsnehmer hat den vom Versi-
cherer bestellten Anwalt (Verteidiger, Rechts-
beistand) zu bevollmächtigen, ihm alle von ihm 
benötigten Informationen zu geben und ihm die 
Prozessführung zu überlassen. 

1.5.2 Ist dem Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Einholung der Weisungen des Versicherers 
nicht möglich, so hat der Versicherungsnehmer 
aus eigenem innerhalb der vorgeschriebenen 
Frist alle gebotenen Prozesshandlungen (auch 
Einspruch gegen eine Strafverfügung) vorzu-
nehmen. 

1.5.3 Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
einen Schadensersatzanspruch ganz oder zum 
Teil anzuerkennen - es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer konnte die Anerkennung nicht oh-
ne offenbare Unbilligkeit verweigern - oder zu 
vergleichen. 

2. Vollmacht des Versicherers 

 Der Versicherer ist bevollmächtigt, im Rahmen 
seiner Verpflichtung zur Leistung alle ihm 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

 HINWEIS: Auf sonstige weitere Obliegenheiten 
in den Allgemeinen Bedingungen (z.B. Art. 6) 
bei den jeweiligen Bestimmungen zu den ein-
zelnen Risiken, sowie in sonstigen Vereinba-
rungen wird hingewiesen. 

Art. 9 Wann können Versicherungsansprüche abge-
treten oder verpfändet werden? 

 Der Versicherungsanspruch darf vor seiner 
endgültigen Feststellung ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. 

Art. 10 Wem steht die Ausübung der Rechte aus dem 
Versicherungsvertrag zu, wer hat die Pflich-
ten aus dem Versicherungsvertrag zu erfül-
len? (Rechtsstellung der am Vertrag beteilig-
ten Personen) 

 Soweit die Versicherung neben Schadenersatz-
verpflichtungen des Versicherungsnehmers 
selbst auch Schadenersatzverpflichtungen an-
derer Personen umfasst, sind alle in dem Versi-
cherungsvertrag bezüglich des Versicherungs-
nehmers getroffenen Bestimmungen auch auf 
diese Personen sinngemäß anzuwenden; sie 
sind neben dem Versicherungsnehmer im glei-
chen Umfang wie dieser für die Erfüllung der 
Obliegenheiten verantwortlich. Die Ausübung 
der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. 
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Art. 11 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist 
die Prämie zu bezahlen und wann beginnt der 
Versicherungsschutz? In welchen Fällen 
kommt es zur Prämienabrechnung? 

1. Versicherungsperiode 

 Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versi-
cherungsvertrag nicht für eine kürzere Zeit ab-
geschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres. 

2. Prämie, Beginn des Versicherungsschutzes 

2.1 Die erste oder die einmalige Prämie einschließ-
lich Nebengebühren und Versicherungssteuer 
ist vom Versicherungsnehmer innerhalb von 14 
Tagen nach dem Abschluss des Versicherungs-
vertrages (Zugang des Versicherungsscheins 
oder einer gesonderten Antragsannahmeerklä-
rung) und nach der Aufforderung zur Prämien-
zahlung zu bezahlen (Einlösen des Versiche-
rungsscheins). 

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlö-
sung des Versicherungsscheins, jedoch nicht 
vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Wird die erste 
oder die einmalige Prämie erst danach einge-
fordert, dann aber binnen 14 Tagen oder ohne 
schuldhaften weiteren Verzug gezahlt, ist der 
Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Ver-
sicherungsbeginn gegeben. 

2.2 Verzug bei Abbuchung 

2.2.1 Verzugsvoraussetzungen 

 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-
Lastschriftmandat 

 Ist die Einbeziehung der Prämie von einem 
Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, 
wenn die Prämie zum Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer ei-
ner berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

 Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers nicht eingezogen wer-
den, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versi-
cherers erfolgt. 

 Kann die fällige Prämie nicht eingezogen wer-
den, weil der Versicherungsnehmer das SEPA-
Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der 
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu 
vertreten, dass die Prämie nicht eingezogen 
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftver-
fahrens zu verlangen. Der Versicherungsneh-
mer ist zur Übermittlung der Prämie erst ver-
pflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist 

2.3 Folgeprämien einschließlich Nebengebühren 
sind zu den in dem Versicherungsschein fest-
gesetzten Zeitpunkten zu entrichten. Als verein-
barte Nebengebühren gelten insbesondere 
Mahn- und Inkassospesen, Gebühren für Nicht-
durchführung eines Einziehungsauftrages, Ge-
bühren für Antrags- bzw. Versicherungsschein-
abschriften. 

2.4 Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzah-
lung gelten die §§ 38 ff VersVG (Kündigungs-
möglichkeit und Leistungsfreiheit bei Prämien-

verzug; siehe Anhang). 

3. Prämienabrechnung 

3.1 Insoweit die Prämie vertragsgemäß auf Grund 
der Lohn- und Gehaltssumme, des Umsatzes 
oder anderer zahlenmäßiger Angaben zu be-
rechnen ist, wird der Bemessung zunächst eine 
den zu erwartenden Verhältnissen entspre-
chende Größe zugrunde gelegt. Nach Ablauf 
einer jeden Versicherungsperiode hat der Versi-
cherungsnehmer die den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechenden Größen anzugeben und 
auf Verlangen nachzuweisen, ferner mitzuteilen, 
ob und welche Erhöhungen oder betriebs- oder 
berufsbedingte Erweiterungen des versicherten 
Risikos eingetreten sind; dieser Verpflichtung 
hat der Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Monates nach Erhalt der Anfrage des Versiche-
rers schriftlich nachzukommen. Der Versicherer 
hat nach Empfang der Angaben des Versiche-
rungsnehmers die endgültige Abrechnung vor-
zunehmen; der Mehr- oder Minderbetrag an 
Prämie ist einen Monat nach Empfang der Ab-
rechnung fällig. 

3.2 Hat der Versicherungsnehmer die Angaben 
nicht rechtzeitig gemacht, so hat der Versiche-
rer die Wahl, auf Nachholung der Angaben zu 
klagen oder eine Verzugsprämie einzuheben. 
Diese Verzugsprämie beträgt, wenn die aus-
ständigen Angaben die erste Jahresprämie oder 
die Prämie für eine Versicherungsdauer von 
weniger als einem Jahr betreffen, soviel wie je-
ne Prämie, die erstmals zur Vorschreibung ge-
langt ist, andernfalls so viel wie die Prämie für 
jenes Versicherungsjahr, das dem abzurech-
nenden Versicherungsjahr unmittelbar voran-
geht. Werden die Angaben nachträglich, aber 
noch innerhalb zweier Monate nach Empfang 
der Aufforderung zur Bezahlung der Verzugs-
prämie gemacht, so hat der Versicherer den et-
wa zu viel gezahlten Betrag rückzuerstatten. Für 
die Verzugsprämie findet Art. 1, Pkt. 2.3 An-
wendung. 

3.3 Einblicksrecht des Versicherers; Folgen unrich-
tiger Angaben: 

 Der Versicherer hat das Recht, die Angaben 
des Versicherungsnehmers nachzuprüfen. Der 
Versicherungsnehmer hat zu diesem Zweck 
Einblick in sämtliche maßgebenden Unterlagen 
zu gewähren. Hat der Versicherungsnehmer un-
richtige Angaben gemacht, stellt dies eine Ob-
liegenheitsverletzung dar (Art. 8, Pkt. 1.1). 

4. Begriffsbestimmungen 

4.1 Lohn- und Gehaltssumme 

 Anzurechnen sind alle Löhne, Gehälter, Provisi-
onen, Werkvertrags- und sonstige Entgelte - 
welche Bezeichnung sie auch immer tragen 
(z.B. Gefahren-, Montage-, Schmutzzulagen, 
Weggelder usw.) - sämtlicher im Betrieb be-
schäftigter Personen (auch Heimarbeiter, Leih-
arbeiter usw.), als anzurechnende Entgelte gel-
ten auch die Vergütungen an freie Dienstneh-
mer und / oder Zahlungen auf Honorarbasis und 
an Leiharbeitsfirmen. Auf das Vorliegen eines 
Arbeitsverhältnisses kommt es nicht an. Nicht 
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anzurechnen sind Anteile des Arbeitgebers an 
den Sozialversicherungsbeiträgen; laufende 
Haushalts- und Kinderzulagen; einmalige Zah-
lungen bei Heirat, Geburt eines Kindes, Krank-
heits-, Unglücks- oder Todesfällen sowie Be-
triebsveranstaltungen, Betriebs- oder Dienstjubi-
läen; Abfertigungen; ferner staatliche Familien- 
und Wohnungsbeihilfen. 

4.2 Umsatz 

 Unter dem Jahresumsatz ist die Summe aller 
Entgelte für alle Lieferungen und sonstigen 
Leistungen zu verstehen, die ein Unternehmen 
in den Ländern, auf die sich der örtliche Gel-
tungsbereich des Versicherungsschutzes er-
streckt, ausführt, exklusive, - soweit nichts an-
deres vereinbart ist -, der Erlöse aus Lizenzen, 
aus Veräußerungen eines Betriebes oder Teil-
betriebes sowie der Veräußerung von Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens (§ 4 UStG 
1994 in der jeweils geltenden Fassung); Umsatz 
ohne Mehrwertsteuer. 

Art. 12 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? 
Wer kann nach Eintritt des Versicherungsfal-
les kündigen? Was gilt bei Wegfall des versi-
cherten Risikos? 

1. Vertragsdauer 

 Beträgt die vereinbarte Vertragslaufzeit mindes-
tens ein Jahr, verlängert sich der Versiche-
rungsvertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht 
drei Monate vor Ablauf gekündigt wird. Bei Ver-
sicherungsverträgen, deren Abschluss nicht 
zum Betrieb eines Unternehmens des Versiche-
rungsnehmers gehört (Verbraucherverträge), 
wird der Versicherer den Versicherungsnehmer 
vor Beginn der Kündigungsfrist auf die Rechts-
folge der Vertragsverlängerung bei unterlasse-
ner Kündigung besonders hinweisen. Beträgt 
die Vertragslaufzeit weniger als ein Jahr, endet 
der Vertrag ohne Kündigung. 

2. Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles 

 Für die Kündigung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles gilt § 158 VersVG (siehe Anhang). 

3. Konkurs, Ausgleich des Versicherungsnehmers 

 Der Versicherer kann nach Eröffnung des Kon-
kurses oder des Ausgleichsverfahrens über das 
Vermögen des Versicherungsnehmers den Ver-
trag mit einer Frist von einem Monat kündigen. 

4. Risikowegfall 

 Fällt ein versichertes Risiko vollständig und 
dauernd weg, so erlischt die Versicherung be-
züglich dieses Risikos. Die Einschränkung der 
behördlichen Zulassung (z.B. Einschränkung 
der Gewerbeberechtigung) bewirkt die Ein-
schränkung des Versicherungsvertrages auf 
den verbleibenden versicherten Umfang. 

5. Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für 
die bis zur Vertragsauflösung verstrichenen Ver-
tragslaufzeit bzw. bei Risikowegfall (vgl. Pkt. 4) 
die Prämie, die der Versicherer hätte erheben 
können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem 
der Versicherer vom Wegfall des Risikos 
Kenntnis erlangt hat (§ 68, Abs. 2 VersVG - sie-
he Anhang -). 

6. Eine Kündigung oder ein Risikowegfall nach Art. 
11, Pkt. 4 schließt die Anwendung der Bestim-
mungen der Art. 11, Pkt. 3 nicht aus. 

7. Hat der Versicherer mit Rücksicht auf die ver-
einbarte Vertragszeit eine Ermäßigung der 
Prämie gewährt, so kann er bei einer vorzeiti-
gen Auflösung des Vertrages die Nachzahlung 
des Ermäßigungsbetrages fordern. Macht der 
Versicherer vom Kündigungsrecht gemäß Art. 
12, Pkt. 2 oder 3 Gebrauch, so kann eine solche 
Nachzahlung nicht gefordert werden. 

Art. 13 Wo und wann können Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag gerichtlich geltend ge-
macht werden? Welches Recht ist anwend-
bar? (Gerichtsstand und anzuwendendes 
Recht) 

Für die aus diesem Versicherungsverhältnis 
entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist jeder ge-
setzlich zulässige Gerichtsstand in Österreich 
zuständig. Es ist österreichisches Recht anzu-
wenden. 

Art. 14 In welcher Form sind Erklärungen abzuge-
ben? 

Soweit in den Bedingungen nichts anderes vor-
gesehen ist, bedürfen sämtliche Anzeigen und 
Erklärungen der Vertragsparteien der geschrie-
benen Form und sind an die ALLCURA Versi-
cherungs-Aktiengesellschaft, Postfach 11 23 69, 
20423 Hamburg, Telefax (040) 226 337 - 888 
oder kontakt@allcura-versicherung.de zu rich-
ten. 
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Ergänzende Allgemeine Bedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (EHVB) 

Abschnitt A: Allgemeine Regelungen für alle Be-
triebsrisiken

1. Erweiterung des Versicherungsschutzes 

1 Versichert sind im Rahmen des im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Risikos (Art. 1 
AHVB) nach Maßgabe des Deckungsumfanges 
der AHVB Schadenersatzverpflichtungen des 
Versicherungsnehmers aus Innehabung und 
Verwendung der gesamten betrieblichen Ein-
richtung. Im gleichen Rahmen mitversichert 
sind Schadenersatzverpflichtungen aus der 
nicht gewerbsmäßigen Vermietung oder Verlei-
hung von Arbeitsmaschinen und Geräten. Nur 
bei besonderer Vereinbarung erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auch auf die gewerbsmä-
ßige Ausübung dieser Tätigkeiten. 

2 Versichert sind auch Schadenersatzver-
pflichtungen des Versicherungsnehmers aus 

2.1 der Vorführung von Produkten auch außerhalb 
der Betriebsgrundstücke und aus Führungen im 
versicherten Betrieb; 

2.2 der Beschickung von und Teilnahme an Aus-
stellungen und Messen; 

2.3 der Innehabung von Grundstücken, Gebäuden 
oder Räumlichkeiten, die ausschließlich für den 
versicherten Betrieb oder Beruf und / oder aus-
schließlich für Wohnzwecke des Versiche-
rungsnehmers benützt werden (Abschnitt B, Z. 
11 EHVB findet Anwendung); 

2.4 der Innehabung von Dienstwohnungen und 
Wohnhäusern samt Nebengebäuden für Leiter 
und Arbeitnehmer des versicherten Betriebes 
(Abschnitt B, Z. 11 EHVB findet Anwendung); 

2.5 Reklameeinrichtungen, auch wenn sich diese 
außerhalb des Betriebsgrundstückes befinden; 

2.6 einer Werksfeuerwehr (Einsatz und Übungen, 
auch Hilfeleistungen für Dritte, Abschnitt B, Z. 
15 EHVB findet Anwendung); 

2.7 dem Besitz und dem dienstlichen Gebrauch von 
Hieb-, Stich- und Schusswaffen durch den Ver-
sicherungsnehmer oder von ihm beauftragter 
Personen unter der Voraussetzung der Einhal-
tung der einschlägigen gesetzlichen und be-
hördlichen Vorschriften (ausgeschlossen bleibt 
der Waffengebrauch zu Jagdzwecken); 

2.8 der medizinischen Betreuung der Arbeitnehmer. 
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche 
Haftpflicht der Ärzte aus ihrer Tätigkeit im Be-
trieb, sofern hierfür nicht anderweitig Versiche-
rungsschutz besteht; 

2.9 Sozialeinrichtungen für Arbeitnehmer, wie z.B. 
Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungshei-
men, Kindergärten und Betriebssportgemein-
schaften, auch wenn diese Einrichtungen durch 
betriebsfremde Personen benützt werden (für 
die Badeanstalten findet Z. 8, für Erholungs-
heime Z. 7, für Betriebssportgemeinschaften Z. 
14 des Abschnitt B, EHVB sinngemäß Anwen-
dung); 

2.10 Betriebsveranstaltungen. Mitversichert ist die 

persönliche Schadenersatzpflicht der Arbeit-
nehmer des versicherten Betriebes im Rahmen 
der Veranstaltung (Pkt. 3 findet sinngemäß An-
wendung); 

2.11 der Haltung von Tieren für betriebliche Zwecke 
(Abschnitt B, Z. 12 EHVB findet Anwendung). 

3 Mitversichert sind im Rahmen der Pkt. 1 und 2 
Schadenersatzverpflichtungen 

3.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungs-
nehmers und solcher Personen, die er zur Lei-
tung oder Beaufsichtigung des versicherten Be-
triebes oder eines Teiles desselben angestellt 
hat; 

3.2 sämtlicher übriger Arbeitnehmer für Schäden, 
die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrich-
tung verursachen, jedoch unter Ausschluss von 
Personenschäden, soweit es sich um Arbeits-
unfälle (Berufskrankheiten) unter Arbeitneh-
mern des versicherten Betriebes im Sinne der 
Sozialversicherungsgesetze handelt. Die im Be-
trieb mittätigen Familienangehörigen des Versi-
cherungsnehmers sind gemäß Pkt. 3.1 oder 3.2 
auch ohne Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses 
mitversichert. 

4 Soweit der Versicherungsschutz gemäß Art. 3, 
Pkt. 1 oder durch besondere Vereinbarung laut 
Polizze über in Österreich eingetretene Scha-
denereignisse hinausgeht bezieht sich der Ver-
sicherungsschutz ausschließlich auf Schadene-
reignisse 

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der 
Teilnahme an Ausstellungen und Messen; 

- durch Produkte des Versicherungsnehmers, 
die dorthin gelangt sind, ohne dass der Versi-
cherungsnehmer dorthin geliefert hat oder lie-
fern hat lassen; 

- durch Produkte, die der Versicherungsnehmer 
dorthin geliefert hat oder liefern hat lassen; 

- aus Montage-, Wartungs- (auch Inspektion 
und Kundendienst), Reparatur- und Bauarbei-
ten sowie der Innehabung und Verwendung 
der beweglichen, betrieblichen Einrichtung zur 
Durchführung dieser Arbeiten. 

 Es besteht somit kein Versicherungsschutz für 
im Ausland gelegene Betriebsstätten. 

4.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
Schadenersatzverpflichtungen des Versiche-
rungsnehmers aus 

- Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcha-
rakter (wie z.B. punitive oder exemplary da-
mages) 

- allen arbeitsrechtlichen Bestimmungen und 
Einrichtungen (wie z.B. employer`s liability, 
worker`s compensation) sowie die Verletzung 
von Persönlichkeitsrechten (EPLI) 

4.2 Der Versicherungsschutz ist nicht gegeben, 
wenn die Schadenermittlung und / oder -
regulierung oder die Erfüllung sonstiger Pflich-
ten des Versicherers durch Staatsgewalt, Dritte 
oder den Versicherungsnehmer behindert wird. 
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt je-
doch auch in einem solchen Fall bestehen, 
wenn die Schadenregulierung auf Grund der 
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vom Versicherungsnehmer beigebrachten Un-
terlagen dem Grunde und der Höhe nach mög-
lich ist. 

2. Produktehaftpflichtrisiko

Das Produktehaftpflichtrisiko ist nach Maßgabe
der AHVB und EHVB sowie insbesondere der
nachstehend angeführten Bedingungen wie
folgt mitversichert:

1 Begriffsbestimmungen

Das Produktehaftpflichtrisiko ist die Gesamt-
heit der gesetzlichen Haftungstatbestände für
Schäden, die durch Mängel eines Produktes
nach Lieferung oder durch Mängel einer geleis-
teten Arbeit nach Übergabe verursacht werden.

Der Mangel kann insbesondere auf Konzepti-
on, Planung, Herstellung, Bearbeitung, Repara-
tur, Lagerung, Lieferung (auch Fehllieferung),
Gebrauchsanweisung, Werbung oder Beratung
zurückzuführen sein.

Als Produkte gelten alle körperlichen Sachen
oder Teile von solchen, die als Handelsware in
Betracht kommen, samt Zubehör und Verpa-
ckung.

Die Lieferung ist die tatsächliche Übergabe
des Produktes durch den Versicherten an einen
Dritten, ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund.
Sie gilt als erfolgt, wenn der Versicherte die tat-
sächliche Verfügungsgewalt verliert, das heißt
die Möglichkeit, einen Einfluss auf das Produkt
oder seine Verwendung auszuüben.

Die Übergabe einer geleisteten Arbeit ist deren
Fertigstellung und tatsächliche Übernahme
durch den Auftraggeber oder einen Berechtig-
ten.

2 Versicherungsschutz für Produktions- und
Tätigkeitsprogramme

2.1 Der Versicherungsnehmer hat über Aufforde-
rung bei Vertragsabschluss dem Versicherer
eine vollständige Information über die zu die-
sem Zeitpunkt gegebenen Produktions- und Tä-
tigkeitsprogramme zu geben. In diesem Rah-
men besteht Versicherungsschutz.

2.2 Art. 2 AHVB ist daher mit der Einschränkung
anzuwenden, dass sich der Versicherungs-
schutz nur auf quantitative Erweiterungen des
versicherten Risikos (Betriebserweiterungen)
erstreckt.

3 Versicherungsschutz für unbewusste Expor-
te

3.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich abwei-
chend von Art. 3, Pkt. 1 AHVB auf in allen Staa-
ten der Erde, ausgenommen USA, Kanada und
Australien, eingetretene Versicherungsfälle, so-
fern dem Versicherungsnehmer oder den für
ihn handelnden Personen vom Export (auch
nach Be- der Verarbeitung) seiner Produkte
bzw. Arbeiten im Zeitpunkt der Lieferung bzw.
Übergabe nichts bekannt war und auch nichts
bekannt sein konnte; die Einschränkung nach
Art. 3, Pkt. 1, 2. Satz AHVB findet Anwendung.

3.2 Der Versicherungsschutz gemäß Pkt. 3.1 ist
nicht gegeben, wenn die Schadenermittlung
und -regulierung oder die Erfüllung sonstiger

Pflichten des Versicherers durch Staatsgewalt, 
Dritte der den Versicherungsnehmer verhindert 
wird. 

4 Versicherungsschutz aufgrund besonderer 
Vereinbarung (erweiterte Deckung der Pro-
duktehaftpflicht) 

4.1 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung und 
unabhängig davon, ob ein Sach- oder Vermö-
gensschaden im Sinne dieser Bedingungen 
vorliegt, erstreckt sich der Versicherungsschutz 
abweichend von Art. 1 und Art. 7, Pkt. 18 AHVB 
auch auf das Produktehaftpflichtrisiko, soweit 
es sich handelt um 

4.1.1 Schäden Dritter infolge Mangelhaftigkeit von 
Sachen, die erst durch Verbindung, Vermi-
schung oder Verarbeitung von durch den Ver-
sicherungsnehmer gelieferten Produkten mit 
anderen Produkten entstehen, und zwar 

4.1.1.1 wegen des vergeblichen Einsatzes der anderen 
Produkte; 

4.1.1.2 wegen der für die Herstellung des Endproduk-
tes aufgewendeten Kosten, mit Ausnahme des 
Entgelts für das mangelhafte Produkt des Ver-
sicherungsnehmers; 

4.1.1.3 wegen eines weiteren aus der Unveräußerlich-
keit des Endproduktes entstehenden Vermö-
gensnachteiles. Kann das Endprodukt nur mit 
einem Preisnachlass veräußert werden, so er-
setzt der Versicherer anstelle der Versiche-
rungsleistung nach den Pkt. 4.1.1.1 und 4.1.1.2 
den entstehenden Mindererlös. 

Der Versicherer ersetzt den Schaden in dem 
Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für das 
Produkt des Versicherungsnehmers zu dem 
Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Liefe-
rung für das Endprodukt zu erwarten gewesen 
wäre; 

4.1.1.4 wegen Aufwendungen, die zusätzlich wegen 
einer rechtlich notwendigen und wirtschaftlich 
angemessenen Nachbesserung des Endpro-
duktes oder einer anderen Schadenbeseitigung 
entstanden sind. Der Versicherer ersetzt die 
entstandenen Aufwendungen in dem Verhältnis 
nicht, in dem das Entgelt für das Produkt des 
Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis des 
Endproduktes steht; 

4.1.1.5 wegen der dem direkten Abnehmer des Versi-
cherungsnehmers entstehenden Kosten für die 
Reinigung und Zurüstung von Maschinen und 
Anlagen. 

4.1.2 Schäden, welche Dritten aus der Weiterbear-
beitung oder Weiterverarbeitung mangelhafter 
durch den Versicherungsnehmer gelieferter 
Produkte entstehen, ohne dass eine Verbin-
dung, Vermischung oder Verarbeitung mit an-
deren Produkten stattfand, und zwar 

4.1.2.1 wegen der für die Herstellung des Endproduk-
tes aufgewendeten Kosten, mit Ausnahme des 
Entgelts für das mangelhafte Produkt des Ver-
sicherungsnehmers; 

4.1.2.2 wegen eines weiteren aus der Unveräußerlich-
keit des Endproduktes entstehenden Vermö-
gensnachteiles. Kann das Endprodukt nur mit 
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einem Preisnachlass veräußert werden, so er-
setzt der Versicherer anstelle der Versiche-
rungsleistung nach Pkt. 4.1.2.1 den entstehen-
den Mindererlös. Der Versicherer ersetzt den 
Schaden in dem Verhältnis nicht, in dem das 
Entgelt für das Produkt des Versicherungsneh-
mers zu dem Verkaufspreis steht, der bei man-
gelfreier Lieferung für das Endprodukt zu erwar-
ten gewesen wäre; 

4.1.2.3 wegen Aufwendungen, die zusätzlich wegen 
einer rechtlich notwendigen und wirtschaftlich 
angemessenen Nachbesserung des Endpro-
duktes oder einer anderen Schadenbeseitigung 
entstanden sind. Der Versicherer ersetzt die 
entstandenen Aufwendungen in dem Verhältnis 
nicht, in dem das Entgelt für das Produkt des 
Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis des 
Endproduktes steht; 

4.1.2.4 wegen der dem direkten Abnehmer des Versi-
cherungsnehmers entstehenden Kosten für die 
Reinigung und Zurüstung von Maschinen und 
Anlagen. 

4.1.3 Aufwendungen Dritter für Ausbau, Entfernen 
und Freilegen mangelhafter Produkte und für 
Einbau, Anbringen oder Verlegen mangelfreier 
Ersatzprodukte. Ausgenommen hiervon bleiben 
die Kosten für die Nachlieferung der Ersatzpro-
dukte einschließlich Transportkosten. 

Kann der Mangel des Produktes durch ver-
schiedene Maßnahmen beseitigt werden, be-
steht Versicherungsschutz nur in der Höhe der 
günstigsten versicherten Kosten. 

Es besteht kein Versicherungsschutz, 

4.1.3.1 wenn der Versicherungsnehmer oder die für ihn 
handelnden Personen die mangelhaften Pro-
dukte selbst angebracht, eingebaut oder verlegt 
haben oder in ihrem Auftrag oder für ihre Rech-
nung haben anbringen, einbauen oder verlegen 
lassen. 

4.1.4 Schäden Dritter, die daraus entstehen, dass 
mittels der vom Versicherungsnehmer geliefer-
ten (auch gewarteten oder reparierten) Maschi-
nen Sachen mangelhaft hergestellt oder verar-
beitet werden, ohne dass ein Sachschaden 
gemäß Art. 1, Pkt. 2.5 AHVB vorliegt, und zwar 

4.1.4.1 wegen vergeblichen Einsatzes der in die Ma-
schine eingebrachten Produkte; 

4.1.4.2 wegen der für die Herstellung oder Verarbei-
tung aufgewendeten Kosten; 

4.1.4.3 wegen eines weiteren aus der Unveräußerlich-
keit des Endproduktes entstehenden Vermö-
gensnachteiles. Kann das Endprodukt nur mit 
einem Preisnachlass veräußert werden, so er-
setzt der Versicherer anstelle der Versiche-
rungsleistungen nach den Pkt. 4.1.4.1 und 
4.1.4.2 den entstehenden Mindererlös; 

4.1.4.4 wegen Aufwendungen, die zusätzlich wegen 
einer rechtlich notwendigen und wirtschaftlich 
angemessenen Nachbesserung des Endpro-
duktes oder einer anderen Schadenbeseitigung 
entstehen; 

4.1.4.5 wegen der dem direkten Abnehmer des Versi-
cherungsnehmers entstehenden Kosten für die 

Reinigung und Zurüstung von Maschinen und 
Anlagen. 

4.2 Besondere Regelungen für Fälle des Pkt. 4.1 

4.2.1 Versicherungsfall ist abweichend von Art. 1, 
Pkt. 1 AHVB, die Lieferung eines mangelhaften 
Produktes bzw. die Übergabe mangelhaft ge-
leisteter Arbeit (in der Folge kurz „Lieferung“ 
genannt). 

4.2.2 Örtlicher Geltungsbereich 

 Abweichend von Art. 3 AHVB erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auf Lieferungen, die in 
Österreich erfolgen, sofern sich die Tatbestän-
de der Pkt. 4.1.1 bis 4.1.4 in Österreich erfüllen. 
Pkt. 3 findet jedoch sinngemäß Anwendung. 

4.2.3 Zeitlicher Geltungsbereich 

 Abweichend von Art. 4 AHVB besteht Versiche-
rungsschutz, wenn die Lieferung während der 
Wirksamkeit des Versicherungsschutzes erfolgt 
und die Anzeige des Schadens beim Versiche-
rer spätestens zwei Jahre nach Beendigung 
des Versicherungsvertrages einlangt. 

4.2.4 Serienschaden 

 Abweichend von Art. 1, Pkt. 1.2 AHVB gelten 
mehrere Lieferungen als ein Versicherungsfall, 
wenn sie aus derselben Ursache Schäden aus-
lösen. Ferner gilt als ein Versicherungsfall, 
wenn mehrere Lieferungen aus gleichartigen in 
zeitlichem Zusammenhang stehenden Ursa-
chen Schäden auslösen, sofern zwischen die-
sen Ursachen ein rechtlicher, wirtschaftlicher 
oder technischer Zusammenhang besteht. Art. 
4, Pkt. 2 AHVB findet sinngemäß Anwendung. 

4.2.5 Selbstbehalt 

 Der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers 
beträgt in jedem Versicherungsfall 10% mind. 
500 EUR von der berechtigten Schadenersatz-
verpflichtung. 

5 Ausschlüsse vom Versicherungsschutz 

5.1 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind 
- auch im Fall einer besonderen Vereinbarung 
gemäß Pkt. 4 - 

5.1.1 Ansprüche aus Gewährleistung für Mängel, 
soweit es sich nicht um ausdrücklich gemäß 
Pkt. 4.1 mitversicherte Tatbestände handelt. 
Auf die Bestimmung des Art. 7, Pkt. 1.1 und 1.3 
sowie Pkt. 9 der AHVB wird besonders hinge-
wiesen; 

5.1.2 Ansprüche aus Garantiezusagen oder echten 
Garantieverträgen und Verschleiß, der übli-
cherweise zu erwarten ist; 

5.1.3 Ansprüche aus Schäden, die durch Produkte 
oder Arbeiten eingetreten sind, deren Verwen-
dung oder Wirkung im Hinblick auf den konkre-
ten Verwendungszweck den jeweiligen Er-
kenntnissen der Technik und der Wissenschaft 
gemäß nicht ausreichend erprobt war. Eine sol-
che Erprobung ist jedenfalls nicht gegeben, 
wenn für die Verwendung eines Produktes die 
aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vor-
schriften notwendige Zulassung nicht vorliegt; 

5.1.4 Ansprüche aus Schäden, die durch Produkte 
oder Arbeiten herbeigeführt wurden, deren Her-
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stellung oder Leistung vom Versicherungsneh-
mer an Dritte in Lizenz vergeben wurde; 

5.1.5 Ansprüche aus 

5.1.5.1 Planung oder Herstellung von Kraft-, Luft-, 
Wasser-, Schienen-, Raumfahrzeugen sowie 
Seilbahnen oder Lieferung von Luft-, Schienen-, 
Raumfahrzeugen sowie Seilbahnen; 

5.1.5.2 Planung oder Herstellung von Teilen für Kraft-
fahrzeuge, sowie Planung, Herstellung oder 
Lieferung von Teilen für Luft-, Wasser-, Schie-
nen-, Raumfahrzeuge sowie Seilbahnen, soweit 
die Teile ersichtlich für den Bau von oder den 
Einbau in Kraft-, Luft-, Wasser-, Schienen-, 
Raumfahrzeuge sowie Seilbahnen bestimmt 
waren; 

5.1.5.3 Tätigkeiten an Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen; und 
zwar sowohl wegen Schäden an Luft- oder 
Raumfahrzeugen, einschließlich der mit diesen 
beförderten Sachen und der Insassen, als auch 
wegen Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeu-
ge. 

5.2  Nur in den gemäß Pkt. 4 durch besondere 
Vereinbarung versicherbaren Tatbeständen be-
steht kein Versicherungsschutz für Folgeschä-
den wie z.B. Betriebsunterbrechung oder Pro-
duktionsausfall. 

3. Bewusstes Zuwiderhandeln gegen Vor-
schriften 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, wenn der Versicherungsfall grob 
fahrlässig herbeigeführt wurde und bewusst - 
insbesondere im Hinblick auf die Wahl einer 
kosten- oder zeitsparenden Arbeitsweise - den 
für den versicherten Betrieb oder Beruf gelten-
den Gesetzen, Verordnungen oder behördli-
chen Vorschriften zuwidergehandelt wurde, und 
zwar durch einen Versicherungsnehmer oder 
dessen gesetzlichen Vertreter oder dessen lei-
tenden Angestellten im Sinne des Arbeitsver-
fassungsgesetzes (BGBl. Nr. 22/1974), in der 
jeweils geltenden Fassung, bzw. über Veran-
lassung oder mit Einverständnis einer dieser 
Personen. 

4. Betriebsübernahme 

Wird der Betrieb an einen Dritten veräußert o-
der aufgrund eines Nießbrauches, eines Pacht-
vertrages oder eines ähnlichen Rechtsverhält-
nisses von einem Dritten übernommen, so tritt 
anstelle des Versicherungsnehmers der Dritte 
in die während der Dauer seiner Berechtigung 
sich aus dem Versicherungsverhältnis erge-
benden Rechte und Pflichten ein. Die Vorschrif-
ten des § 69 Abs. 2 und 3 und der §§ 70, 71 
VersVG (siehe Anhang) gelten sinngemäß. 

Abschnitt B: Ergänzende Regelungen für spezielle 
Betriebs- und Nichtbetriebsrisiken

1. Deckung reiner Vermögensschäden 

Falls in den nachstehenden Bestimmungen 
oder in einer Besonderen Bedingung die De-
ckung reiner Vermögensschäden vorgesehen 
ist, so gilt Folgendes: 

1 Reine Vermögensschäden sind solche Schä-
den, die weder Personenschäden noch Sach-
schäden sind (Art. 1, Pkt. 2 AHVB), noch sich 
aus solchen Schäden herleiten. 

2 Abweichend von Art. 1 AHVB ist ein Versiche-
rungsfall ein Verstoß (Handlung oder Unterlas-
sung), der den versicherten Tätigkeiten ent-
springt und aus welchem dem Versicherungs-
nehmer Schadenersatzverpflichtungen erwach-
sen oder erwachsen könnten. 

2.1 Serienschaden: Als ein Versicherungsfall gelten 
auch alle Folgen 

2.1.1 eines Verstoßes; 

2.1.2 mehrerer auf derselben Ursache beruhender 
Verstöße; 

2.1.3 mehrerer im zeitlichen Zusammenhang stehen-
der und auf gleichartigen Ursachen beruhender 
Verstöße, wenn zwischen diesen Ursachen ein 
rechtlicher, technischer oder wirtschaftlicher 
Zusammenhang besteht. Art. 4, Pkt. 2 AHVB 
findet sinngemäß Anwendung. 

3 Abweichend von Art.3 AHVB besteht Versiche-
rungsschutz, wenn der Verstoß in dem in der 
Polizze vereinbarten örtlichen Geltungsbereich 
begangen wurde, sich in diesem wirtschaftlich 
auswirkt und auch die Geltendmachung des 
Anspruches in diesem örtlichen Geltungsbe-
reich erfolgt; die Einschränkung nach Art. 3, 
Pkt. 1, 2. Satz AHVB findet Anwendung. 

4 Abweichend von Art. 4 AHVB besteht Versiche-
rungsschutz, wenn der Verstoß während der 
Wirksamkeit des Versicherungsschutzes be-
gangen wurde und die Anzeige des Versiche-
rungsfalles beim Versicherer spätestens zwei 
Jahre nach Beendigung des Versicherungsver-
trages einlangt. 

4.1 Wurde ein Schaden durch Unterlassung verur-
sacht, so gilt im Zweifel der Verstoß mit dem 
Tag als begangen, an dem die versäumte 
Handlung spätestens hätte vorgenommen wer-
den müssen, um den Eintritt des Schadens ab-
zuwenden. 

5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind 
Schäden durch Fehlbeträge bei der Kassenfüh-
rung, durch Verstöße beim Zahlungsakt, durch 
Veruntreuung seitens des Personals des Versi-
cherungsnehmers oder anderer für ihn han-
delnder Personen, durch Verlust oder Abhan-
denkommen von Geld, Wertpapieren und Wert-
sachen sowie durch Überschreitung von Kos-
tenvoranschlägen und Krediten. 
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2. Anschlussbahnen und gemietete bahneige-
ne Lagerplätze

1 Anschlussbahnen 

1.1 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art. 1, Pkt. 2 und Art. 7, Pkt. 1.2 AHVB 
auch auf die vertragliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aufgrund des Abschnittes 
„Haftung“ der 

 „Allgemeinen Bestimmungen der Anschluss-
bahnverträge“ der ÖBB (BH 510 in der Fassung 
der Ausgabe 1979). 

1.2 Die Versicherung erstreckt sich ferner abwei-
chend von Art. 7, Pkt. 10.1 bis 10.4 AHVB auch 
auf die gesetzliche und vertragliche Haftpflicht 
(im Sinne von Pkt. 1.1) aus der Beschädigung 
von Fahrbetriebsmitteln, die sich auf dem An-
schlussgleis befinden. Nur bei besonderer Ver-
einbarung erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auch auf die Beschädigung des zu be- 
oder entladenden Fahrbetriebsmittels beim Be- 
oder Entladen. 

2 Gemietete bahneigene Lagerplätze 

 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art. 1, Pkt. 2 und Art. 7, Pkt. 1.2 AHVB 
auch auf die dem Versicherungsnehmer oblie-
gende vertragliche Haftung aufgrund der Pkt. 
13.1 bis 13.4 der „Allgemeinen Bestimmungen 
der kommerziellen Bestandverträge“ der ÖBB 
(BH 512 in der Fassung der Ausgabe 1992). 

3 Vertragliche Haftung für reine Vermögensschä-
den 

 Der Versicherungsschutz nach den Pkt. 1 und 2 
erstreckt sich auch auf die dem Versicherungs-
nehmer nach den dort angeführten Bedingun-
gen obliegende vertragliche Haftung für reine 
Vermögensschäden. Die Versicherungssumme 
hierfür beträgt im Rahmen der Pauschalversi-
cherungssumme 2,5% davon. 

4 Zu den Pkt. 1 bis 3 

4.1 Soweit bewiesen werden kann, dass das schä-
digende Ereignis ganz oder teilweise auf ein 
Verschulden der Bahn oder eines ihrer Organe 
zurückzuführen ist, tritt eine Aufhebung oder 
Minderung der Haftung des Versicherers nach 
Maßgabe des festgestellten Verschuldens ein. 

4.2 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ver-
tragsstrafen jeglicher Art sowie auf die Ver-
pflichtung des Versicherungsnehmers, der 
Bahn für solche Ausstattungs-, Herstellungs- 
und Instandhaltungsarbeiten, Anschaffungen 
und Ähnliches Ersatz zu leisten, die die Bahn 
übernommen hat, weil der Versicherungsneh-
mer seinen diesbezüglichen Verpflichtungen 
nicht nachgekommen ist. 

4.3 Haftungen, die über die obengenannten „All-
gemeinen Bestimmungen der Anschlussbahn-
verträge“ und „Allgemeinen Bestimmungen der 
kommerziellen Bestandverträge“ hinausgehen, 
fallen nur aufgrund besonderer Vereinbarung 
mit dem Versicherer unter Versicherungs-
schutz. 

3. Baugewerbe und ähnliche Gewerbe

1 Darunter fallen im Sinne dieser Bedingungen: 

 Hoch- und Tiefbauunternehmen (einschließlich 
Stahlbauunternehmen), Baumeister (Maurer-
meister), Zimmermeister, Brunnenmeister, Ab-
dichter gegen Feuchtigkeit und Druckwasser, 
Asphaltierer und Schwarzdecker, Dachdecker, 
Fliesenleger, Spengler, Gas- und Wasserlei-
tungsinstallateure, Elektroinstallateure (Elektri-
ker), Heizungs- und Klimatechniker, Abbruchs-
unternehmer, Baggerei- en (Deichgräber), 
Sand- und Schottererzeuger, Sprengungsun-
ternehmer und Sprengmeister, Steinbruchun-
ternehmer und Tiefbohrunternehmer. 

2 Die Versicherung erstreckt sich nach Maßgabe 
des Deckungsumfanges der AHVB und des Ab- 
schnitt A der EHVB insbesondere auch auf 
Schadenersatzverpflichtungen aus 

2.1 Personen- und Sachschäden, die aus vom 
Versicherungsnehmer vorgenommenen Pla-
nungen entstehen; 

2.2 Schäden an unterirdischen Anlagen (wie Elekt-
rizitäts-, Gas-, Wasserleitungen, Fernmeldeka-
bel, Kanäle und dgl.), wobei Art. 7, Pkt. 10.4 
und 10.5 AHVB keine Anwendung finden; 

2.3 Schäden infolge Unterfahrens oder Unterfan-
gens von Bauwerken; 

2.4 Schäden durch Senkung von Grundstücken, 
auch eines darauf errichteten Bauwerkes oder 
eines Teiles eines solchen sowie durch Erdrut-
schungen; 

2.5 Schäden an benachbarten Bauwerken infolge 
Unterlassung sachgemäßer Pölzungen (auch 
Versteifungen und Verspreizungen); 

2.6 Schäden durch Sprengungen nach Maßgabe 
folgender Bestimmungen: 

2.6.1 Versicherungsschutz besteht nur dann, wenn 
die Sprengarbeiten von einem Sprengbefugten 
im Sinne der Sprengarbeitenverordnung (BGBI. 
Nr. 77/1954), in der jeweils geltenden Fassung, 
durchgeführt werden. 

2.6.2 Sachschäden, die sich innerhalb eines Radius 
von 100 m von der Sprengstelle ereignen, sind 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

2.6.3 Darüber hinaus leistet der Versicherer keinen 
Versicherungsschutz für solche Sachschäden, 
mit denen bei Sprengarbeiten trotz Anwendung 
der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen 
üblicherweise gerechnet werden muss. 

3 Der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers 
beträgt in jedem Versicherungsfall bei 

3.1 Schäden an unterirdischen Anlagen: 
20% mind. 250 EUR max. 2.500 EUR von der 
berechtigten Schadenersatzverpflichtung. 

3.2 sonstigen Sachschäden: 10% mind. 250 EUR 
max. 2.500 EUR von der berechtigten Scha-
denersatzverpflichtung. 

4 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen aus der Beteiligung 
an Arbeitsgemeinschaften. Das Tätigwerden 
eines Partners der Arbeitsgemeinschaft als 
Subunternehmer dieser Arbeitsgemeinschaft 
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aufgrund eines schriftlichen Auftrages gilt nicht 
als Beteiligung an der Arbeitsgemeinschaft. 

4. Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten und 
ähnliche Betriebe 

 Abweichend von Art. 7, Pkt. 3 AHVB erstreckt 
sich der Versicherungsschutz auch auf Scha-
denersatzverpflichtungen aufgrund des Amts-
haftungsgesetzes (BGBI. Nr. 20/1949) wegen 
Personen- oder Sachschäden im Zusammen-
hang mit Begutachtung nach § 57a Kraftfahrge-
setz (BGBI. Nr. 267/1967), beide in der jeweils 
geltenden Fassung. 

5. Rauchfangkehrer 

 Abweichend von Art. 7, Pkt. 3 AHVB erstreckt 
sich der Versicherungsschutz auch auf Scha-
denersatzverpflichtungen aufgrund des Amts-
haftungsgesetzes (BGBI. Nr. 20/1949) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

6. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt: 

1 Die Versicherung erstreckt sich nach Maßgabe 
des Deckungsumfanges der AHVB und des Ab- 
schnitt A der EHVB auch auf Schadenersatz-
verpflichtungen 

1.1 aus der Tierhaltung ohne Rücksicht auf den 
Verwendungszweck (Abschnitt B, Z. 12 EHVB 
findet Anwendung). 

 Nur bei besonderer Vereinbarung besteht Ver-
sicherungsschutz für Schadenersatzverpflich-
tungen aus Schäden an zum Belegen zugeführ-
ten Tieren und aus der Überlassung von Reit-
tieren an betriebsfremde Personen. 

 Durch Weidevieh oder Wild verursachte Schä-
den an Fluren oder Kulturen sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen. 

1.2 aus der Holzschlägerung im eigenen und im 
fremden Wald, letzteren falls jedoch nur für den 
eigenen Bedarf; 

1.3 aus der Bekämpfung von Pflanzenschädlingen 
und Anwendung von Unkrautvertilgungsmitteln 
in der versicherten Land- und Forstwirtschaft, 
jedoch mit einem Selbstbehalt in jedem Versi-
cherungsfall von 10% mind. 100 EUR max. 
1.500 EUR von der berechtigten Schadener-
satzverpflichtung. 

1.4 aus Sachschäden durch Umweltstörung durch 
Jauche, Düngemittel und Siloabwässer nach 
Maßgabe des Art. 6 AHVB. 

 Die Versicherungssumme hierfür beträgt 
75.000 EUR im Rahmen der Pauschalversiche-
rungssumme. 

 Der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers 
beträgt in jedem Versicherungsfall 400 EUR 
von der berechtigten Schadenersatzverpflich-
tung. 

1.5 aus der Vornahme von Sprengungen für Zwe-
cke der versicherten Land- und Forstwirtschaft, 
jedoch nur unter der Bedingung, dass die 
Sprengarbeiten von einem Sprengbefugten im 
Sinne der Sprengarbeitenverordnung (BGBI. 
Nr. 77/1954), in der jeweils geltenden Fassung, 
durchgeführt werden. Sachschäden, die sich 

innerhalb eines Radius von 100 m von der 
Sprengstelle ereignen, sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen. Der Versicherer 
haftet nicht für solche Sachschäden, mit denen 
bei Sprengarbeiten trotz Anwendung der vorge-
schriebenen Sicherheitsmaßnahmen üblicher-
weise gerechnet werden muss; 

1.6 aus dem Bau von Güterwegen, wenn die Ge-
samtkosten des Bauvorhabens unter Einrech-
nung etwaiger Eigenleistungen 15.000 EUR 
nicht überschreiten. Abschnitt B, Z. 3, Pkt. 2 
EHVB findet Anwendung. Für solche Bauvor-
haben sind Schadenersatzverpflichtungen des 
Versicherungsnehmers als Bauherr mitversi-
chert; 

1.7 aus Nebengewerben im Sinne des § 2 Abs. 1, 
Z. 2 (iVm § 2 Abs. 4) der GewO (BGBI. Nr. 
194/1994), in der jeweils geltenden Fassung, 
wenn der jährliche Lohnaufwand unter Hinzu-
rechnung etwa gewährter Naturalleistungen 
15.000 EUR nicht überschreitet (Pkt. 1.1, 2. 
Absatz findet jedoch Anwendung); 

1.8 aus dem Buschenschank im Sinne des § 2 Abs. 
1, Z. 5 (iVm § 2 Abs. 9) der GewO (BGBI. Nr. 
194/1994), in der jeweils geltenden Fassung, 
wenn der jährliche Lohnaufwand unter Hinzu-
rechnung etwa gewährter Naturalleistungen 
15.000 EUR nicht überschreitet; 

1.9 aus der Fremdenbeherbergung nach Maßgabe 
von Abschnitt B, Z. 7 EHVB, wenn keine be-
hördliche Gewerbeberechtigung erforderlich ist. 

2 Versichert ist ferner die Schadenersatzpflicht 
des Versicherungsnehmers als Privatperson 
nach Maßgabe von Abschnitt B, Z. 16 EHVB 
sowie die gleichartige Schadenersatzpflicht der 
in Abschnitt B, Z. 16, Pkt. 3.1 und 3.2 EHVB 
mitversicherten Personen. 

3 Nur bei besonderer Vereinbarung besteht Ver-
sicherungsschutz für Schadenersatzverpflich-
tungen 

3.1 aus der Beförderung von Personen mit Kut-
schen und Schlitten aller Art; 

3.2 aus der gewerblichen Beförderung von Perso-
nen mit Anhängern, soweit eine gesetzliche 
Verpflichtung zum Abschluss einer Haftpflicht-
versicherung besteht. 

7. Fremdenbeherbergung 

1 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art. 7, Pkt. 10.2 bis 10.4 AHVB auch auf 
die Haftung des Versicherungsnehmers als 
Verwahrer aus der Beschädigung von einge-
brachten Sachen der zur Beherbergung aufge-
nommenen Gäste. Als eingebracht gelten Sa-
chen, die dem Versicherungsnehmer oder ei-
nem seiner Leute übergeben oder an einen von 
diesen angewiesenen oder hierzu bestimmten 
Ort gebracht sind. 

2 Nur bei besonderer Vereinbarung erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auch auf die gleichar-
tige Haftung des Versicherungsnehmers aus 
dem Verlust und Abhandenkommen der in Pkt. 
1 bezeichneten Sachen. 
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Bei Vorliegen einer solchen Vereinbarung ist 
der Versicherungsnehmer - bei sonstiger Leis-
tungsfreiheit des Versicherers gemäß den Vo-
raussetzungen und Begrenzungen des § 6 
VersVG (siehe Anhang) - verpflichtet, 

2.1 im Fall des Verlustes oder Abhandenkommens 
einer Sache unverzüglich bei der zuständigen 
Sicherheitsbehörde Anzeige zu erstatten; 

2.2 sofern der Betrieb einer behördlichen Gewer-
beberechtigung bedarf, überdies durch augen-
fälligen Anschlag bekannt zu geben, dass Geld, 
Wertpapiere (Reisezahlungsmittel) und Kost-
barkeiten gegen Bestätigung bei der hierfür be-
zeichneten Stelle des versicherten Betriebes zu 
hinterlegen sind. 

3 Ausschlüsse vom Versicherungsschutz 

 Die Ausdehnung des Versicherungsschutzes 
gemäß den Pkt. 1 und 2 erstreckt sich nicht auf 
Ansprüche aus Schäden 

3.1 an den eingebrachten Sachen bei oder infolge 
einer über den Rahmen der Beförderung hin-
ausgehenden Tätigkeit an oder mit ihnen durch 
den Versicherungsnehmer oder seine Leute; 

3.2 an den von den Gästen eingebrachten Kraft- 
und Wasserfahrzeugen, deren Zubehör und 
Bestandteilen und den auf oder in diesen Fahr-
zeugen befindlichen Sachen, soweit die Scha-
denersatzverpflichtung auf den §§ 970 
oder 970a ABGB beruht. 

4 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art. 1, Pkt. 2 AHVB auch auf Schadener-
satzverpflichtungen aus reinen Vermögens-
schäden bis zu einer Versicherungssumme von 
10.000 EUR. 

8. Badeanstalten 

1 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art. 7, Pkt. 10.2 bis 10.4 AHVB auf die Haf-
tung des Versicherungsnehmers als Verwahrer 
aus der Beschädigung der von den Badegästen 
eingebrachten Sachen. 

2 Nur bei besonderer Vereinbarung erstreckt sich 
die Versicherung auch auf die gleichartige Haf-
tung des Versicherungsnehmers aus dem Ver-
lust und Abhandenkommen von Sachen, wel-
che von Badegästen in den vom Bad zur Verfü-
gung gestellten Kabinen und Kleiderkästen ver-
sperrt gehalten der von der Badeanstalt in Ver-
wahrung genommen werden. 

 Bei Vorliegen einer solchen Vereinbarung ist 
der Versicherungsnehmer - bei sonstiger Leis-
tungsfreiheit des Versicherers gemäß den Vo-
raussetzungen und Begrenzungen des § 6 
VersVG (siehe Anhang) - verpflichtet, 

2.1 im Falle des Verlustes oder Abhandenkom-
mens einer Sache unverzüglich bei der zustän-
digen Sicherheitsbehörde Anzeige zu erstatten; 

2.2 durch augenfälligen Anschlag bekannt zu ge-
ben, dass Geld, Wertpapiere (Reisezahlungs-
mittel) und Kostbarkeiten gegen Bestätigung 
bei der Kasse zu hinterlegen sind. 

3 Die Ausdehnung des Versicherungsschutzes 
gemäß den Pkt. 1 und 2 erstreckt sich nicht auf 
Ansprüche aus Schäden an den von den Bade-

gästen eingebrachten Kraft- und Wasserfahr-
zeugen, deren Zubehör und Bestandteilen und 
der auf oder in diesen Fahrzeugen befindlichen 
Sachen, soweit die Schadenersatzverpflichtung 
auf den §§ 970 oder 970a ABGB beruht. 

4 Abschnitt A, Z. 1 und Z. 3 EHVB finden Anwen-
dung. 

9. Ärzte, Dentisten, Tierärzte (Tierkliniken) 

1 Abschnitt A EHVB findet Anwendung. 

2 Die persönliche Schadenersatzpflicht des Ver-
treters bei Urlaub und Krankheit ist mitversi-
chert, soweit nicht anderweitig Versicherungs-
schutz besteht. 

3 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art. 1, Pkt. 2 AHVB auch auf Schadener-
satzverpflichtungen aus reinen Vermögens-
schäden bis zu einer Versicherungssumme von 
10.000 EUR. 

4 Der Versicherungsschutz erstreckt sich abwei-
chend von Art. 3 AHVB auf Versicherungsfälle, 
die weltweit eintreten, sofern die schadenverur-
sachende medizinische Behandlung in Öster-
reich erfolgt ist; die Einschränkung nach Art. 3, 
Pkt. 1, 2. Satz AHVB findet Anwendung. 

 Schadenersatzverpflichtungen von Ärzten aus 
Erste-Hilfe-Leistungen sind abweichend von 
Art.3 AHVB weltweit mitversichert; die Ein-
schränkung nach Art. 3, Pkt. 1, 2. Satz AHVB 
findet keine Anwendung. 

5 Schadenersatzverpflichtungen von Tierärzten 
und Tierkliniken aus Schäden an den behandel-
ten Tieren sind abweichend von Art. 7, Pkt. 10 
AHVB mitversichert. 

6 Schadenersatzverpflichtungen aufgrund des 
Amtshaftungsgesetzes: 

 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art. 7, Pkt. 3 AHVB auch auf Schadener-
satzverpflichtungen aufgrund des Amtshaf-
tungsgesetzes (BGBI. Nr. 20/1949) in der je-
weils geltenden Fassung. 

10. Krankenanstalten, Heil- und Pflegeanstalten, 
Sanatorien, Genesungsheime, Altersheime 
u. dgl. 

1 Abschnitt A EHVB findet Anwendung. 

2 Haftung für eingebrachte Sachen der Patienten 
und ihrer Begleitpersonen: Abschnitt B, Z. 7 
EHVB findet sinngemäß Anwendung. 

3 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art. 1, Pkt. 2 AHVB auch auf Schadener-
satzverpflichtungen aus reinen Vermögens-
schäden bis zu einer Versicherungssumme von 
10.000 EUR. 

4 Der Versicherungsschutz erstreckt sich abwei-
chend von Art. 3 AHVB auf Versicherungsfälle 
die weltweit eintreten, sofern die schadenverur-
sachende medizinische Behandlung in Öster-
reich erfolgt ist; die Einschränkung nach Art. 3, 
Pkt. 1, 2. Satz AHVB findet Anwendung. 

 Schadenersatzverpflichtungen von Ärzten aus 
Erste-Hilfe-Leistungen sind abweichend von 
Art. 3 AHVB weltweit mitversichert, jedoch nur 
insoweit, als hierfür nicht anderweitig Versiche-
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rungsschutz besteht; die Einschränkung nach 
Art. 3, Pkt. 1, 2. Satz AHVB findet keine An-
wendung. 

5 Schadenersatzverpflichtungen aufgrund des 
Amtshaftungsgesetzes: 

 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art. 7, Pkt. 3 AHVB auch auf Schadener-
satzverpflichtungen aufgrund des Amtshaf-
tungsgesetzes (BGBI. Nr. 20/1949) in der je-
weils geltenden Fassung. 

11. Haus- und Grundbesitz 

1 Die Versicherung erstreckt sich nach Maßgabe 
des Deckungsumfanges der AHVB auf Scha-
denersatzverpflichtungen 

1.1 aus der Innehabung, Verwaltung, Beaufsichti-
gung, Versorgung, Reinhaltung, Beleuchtung 
und Pflege der versicherten Liegenschaft ein-
schließlich der in oder auf ihr befindlichen Bau-
werke und Einrichtungen wie z.B. Aufzüge, 
Heizungs- und Klimaanlagen, Schwimmbecken, 
Kinderspielplätze und Gartenanlagen; 

 Ein im unmittelbaren räumlichen Zusammen-
hang mit der versicherten Liegenschaft vorhan-
dener Privatbadestrand ist mitversichert. 

1.2 aus der Durchführung von Abbruch-, Bau-, 
Reparatur- und Grabarbeiten an der versicher-
ten Liegenschaft, wenn die Gesamtkosten des 
Bauvorhabens unter Einrechnung etwaiger Ei-
genleistungen 75.000 EUR nicht überschreiten. 
Abschnitt B, Z. 3, Pkt. 2 EHVB findet Anwen-
dung. Für solche Bauvorhaben sind Schaden-
ersatzverpflichtungen des Versicherungsneh-
mers als Bauherr mitversichert; 

1.3  aus der Fremdenbeherbergung auf der versi-
cherten Liegenschaft nach Maßgabe von Ab-
schnitt B, 

 Z.7 EHVB, wenn keine behördliche Gewerbe-
berechtigung erforderlich ist; 

1.4 aus Sachschäden durch Umweltstörung aus 
der Lagerung von Mineralölprodukten bis zu ei-
nem Lagervolumen von 1000 Liter nach Maß-
gabe des Art. 6 AHVB. 

 Die Versicherungssumme hierfür beträgt 
75.000 EUR im Rahmen der Pauschalversiche-
rungssumme. 

 Der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers 
beträgt in jedem Versicherungsfall 400,00 EUR 
von der berechtigten Schadenersatzverpflich-
tung.  

2 Mitversichert nach Maßgabe des Pkt. 1 sind 
Schadenersatzverpflichtungen 

2.1 des Hauseigentümers und -besitzers; 

2.2 des Hausverwalters und des Hausbesorgers; 

2.3 jener Personen, die im Auftrag des Versiche-
rungsnehmers für ihn handeln, sofern diese Tä-
tigkeit nicht in Ausübung ihres Berufes oder 
Gewerbes erfolgt; 

2.4 jener Personen, die infolge Fruchtnießung, 
Konkurs- oder Zwangsverwaltung anstelle des 
Versicherungsnehmers treten. 

 Ausgeschlossen bleiben Personenschäden, bei 

welchen es sich um Arbeitsunfälle im Sinne der 
Sozialversicherungsgesetze unter gleichgestell-
ten, beauftragten Personen gemäß den Pkt. 2.1 
bis 2.4 handelt. 

3 Bei Schäden durch Witterungsniederschläge an 
Tapeten, Zimmermalereien, Zierstuckaturen, 
Wandverkleidungen, Fußböden, Strom-, Fern-
sprech- oder anderen Leitungen und an sonsti-
gem Zubehör des Hauses in vermieteten 
Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten - ausge-
nommen an Fenstern und Türen der Außensei-
te des Gebäudes - leistet der Versicherer ab-
weichend von Art. 1 AHVB Ersatz, auch wenn 
eine Haftpflicht des Vermieters gegenüber dem 
Mieter nicht gegeben ist. Der Ersatz umfasst 
die Kosten der Wiederherstellungsarbeiten, so-
weit es sich nicht um Erhaltungskosten handelt, 
die der Vermieter gesetzlich zu tragen hat. 

 Entstehen die genannten Schäden durch Über-
schwemmungen, Grundwasser oder im Zu-
sammenhang mit Erdbeben, so leistet der Ver-
sicherer nur nach Maßgabe des Art. 1 AHVB. 

4 Schadenersatzansprüche von Miteigentümern, 
Wohnungseigentümern, Nutzungsberechtigten 
und deren Angehörigen (Art. 7, Pkt. 6.2 AHVB) 
sind mitversichert, sofern diese Personen oder 
ihre gesetzlichen Vertreter nicht zufolge persön-
licher Handlungen oder Unterlassung für den 
eingetretenen Schaden selbst verantwortlich 
sind. 

 Der Versicherungsschutz gemäß Pkt. 3 gilt 
sinngemäß auch für die von diesen Personen 
benützten Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten. 

12. Tierhaltung 

1 Die Versicherung erstreckt sich auch auf die 
Schadenersatzverpflichtung des jeweiligen Ver-
wahrers, Betreuers oder Verfügungsberechtig-
ten. 

 Nur bei besonderer Vereinbarung besteht Ver-
sicherungsschutz für Schadenersatzverpflich-
tungen aus Schäden an zum Belegen zugeführ-
ten Tieren. 

2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich abwei-
chend von Art. 3 AHVB auf Versicherungsfälle, 
die in Europa oder einem außereuropäischen 
Mittelmeer-Anliegerstaat eingetreten sind; die 
Einschränkung nach Art. 3, Pkt. 1, 2. Satz 
AHVB findet Anwendung. 

13. Wasserfahrzeuge 

1  Die Versicherung erstreckt sich auch auf Scha-
denersatzverpflichtungen des Eigentümers, des 
Halters und der Personen, die mit dem Willen 
des Halters bei der Verwendung tätig sind oder 
mit seinem Willen mit dem Wasserfahrzeug be-
fördert werden. 

2  Als Obliegenheit, deren Verletzung Leistungs-
freiheit des Versicherers gemäß den Voraus-
setzungen und Begrenzungen des § 6 VersVG 
(siehe Anhang) zur Folge hat, wird bestimmt, 
dass der Schiffsführer die zur Führung des ver-
sicherten Wasserfahrzeuges behördlich vorge-
schriebene Berechtigung besitzt. 
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3 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art. 7, Pkt. 10.2 bis 10.4 AHVB auch auf 
Sachen, welche die beförderten Personen an 
sich tragen oder als Reisegepäck mit sich füh-
ren. 

4 Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf 
Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden 
aus der Teilnahme an Motorbootrennen und 
den dazugehörigen Trainingsläufen. 

14. Vereine 

(Im Sinne des Vereinsgesetzes BGBl. I Nr. 
66/2002 in der jeweils geltenden Fassung) 

1 Die Versicherung erstreckt sich nach Maßgabe 
des Deckungsumfanges der AHVB auf Scha-
denersatzverpflichtungen aus der 

1.1 Innehabung oder Verwendung von Grundstü-
cken, Gebäuden, Räumlichkeiten, Anlagen, 
Einrichtungen und Geräten für die statutenge-
mäßen Zwecke des Versicherungsnehmers 
(Abschnitt B, Z. 11 EHVB findet sinngemäß 
Anwendung); 

1.2 Durchführung von Vereinsveranstaltungen 
durch den Versicherungsnehmer, und zwar un-
abhängig vom Ort der Veranstaltung. 

2 Mitversichert nach Maßgabe des Pkt. 1 sind 
Schadenersatzverpflichtungen 

2.1 der gesetzlichen und bevollmächtigten Vertreter 
des Versicherungsnehmers und solcher Perso-
nen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung 
des Vereines angestellt hat; 

2.2 sämtlicher übrigen Arbeitnehmer des Versiche-
rungsnehmers für Schäden, die sie in Aus-
übung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursa-
chen, jedoch unter Ausschluss von Personen-
schäden, bei welchen es sich um Arbeitsunfälle 
(Berufskrankheiten) unter Arbeitnehmern des 
versicherten Vereines im Sinne der Sozialversi-
cherungsgesetze handelt; 

2.3 sämtlicher Vereinsmitglieder aus der Ausübung 
der statutengemäßen Vereinstätigkeiten im 
Verein, bei Veranstaltungen des Vereins sowie 
außerhalb des Vereins im Auftrag des Vereins, 
soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz 
besteht. 

3 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung er-
streckt sich die Versicherung auch auf Scha-
denersatzverpflichtungen aus der 

3.1 Innehabung oder Verwendung von 

3.1.1 Zuschauertribünen und -anlagen; 

3.1.2 Bob- und Rodelbahnen, Sprungschanzen, 
Schipisten und Loipen. 

3.2 Haltung oder Verwendung von 

3.2.1 Tieren; 

3.2.2 Wasserfahrzeugen. 

3.3 Durchführung von Landes-, Bundes- oder inter-
nationalen Wettbewerben. 

4 Abschnitt A, Z. 3 EHVB findet Anwendung. 

15. Feuer- und Wasserwehren 

1 Abschnitt B, Z. 14, Pkt. 1 und 2 EHVB finden 
sinngemäß Anwendung. 

2 Schadenersatzverpflichtungen aufgrund des 
Amtshaftungsgesetzes: 

 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art. 7, Pkt. 3 AHVB auch auf Schadener-
satzverpflichtungen aufgrund des Amtshaf-
tungsgesetzes (BGBI. Nr. 20/1949) in der je-
weils geltenden Fassung. 

3 Bei Einsätzen im Ausland sowie bei der Teil-
nahme an internationalen Wettbewerben er-
streckt sich der Versicherungsschutz abwei-
chend von Art. 3 auf Versicherungsfälle, die in 
Europa eingetreten sind; die Einschränkung 
nach Art. 3, Pkt. 1, 2. Satz AHVB findet Anwen-
dung. 

4 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen wegen Schäden an 
Sachen, zu deren Rettung oder Schutz die 
Wehr gerufen wurde. 

5 Nur bei besonderer Vereinbarung erstreckt sich 
die Versicherung auch auf Schadenersatzver-
pflichtungen wegen Schäden an Sachen, die 
dem Versicherungsnehmer für Einsätze oder 
Übungen beigestellt werden. 

6 Abschnitt A, Z. 3 EHVB findet für Berufs- und 
Werksfeuerwehren Anwendung. 

16. Privathaftpflicht 

1 Die Versicherung erstreckt sich nach Maßgabe 
des Deckungsumfanges der AHVB auf Scha-
denersatzverpflichtungen des Versicherungs-
nehmers als Privatperson aus den Gefahren 
des täglichen Lebens mit Ausnahme der Gefahr 
einer betrieblichen, beruflichen oder gewerbs-
mäßigen Tätigkeit, insbesondere 

1.1 als Wohnungsinhaber (nicht aber als Haus- und 
/ oder Grundbesitzer) und als Arbeitgeber von 
Hauspersonal einschließlich der Fremdenbe-
herbergung, sofern keine behördliche Gewer-
beberechtigung erforderlich ist (Abschnitt B, Z. 
7 EHVB findet Anwendung); 

1.2 aus der Innehabung und dem Betrieb einer 
Rundfunk- und Fernsehempfangsanlage; 

1.3 aus der Haltung und Verwendung von Fahrrä-
dern; 

1.4 aus der nicht berufsmäßigen Sportausübung, 
ausgenommen die Jagd; 

1.5 aus dem erlaubten Besitz von Hieb-, Stich- und 
Schusswaffen und aus deren Verwendung als 
Sportgerät und für Zwecke der Selbstverteidi-
gung; 

1.6 aus der Haltung von Kleintieren, ausgenommen 
Hunde (Abschnitt B, Z. 12 EHVB findet Anwen-
dung); 

1.7 aus der gelegentlichen Verwendung, nicht 
jedoch der Haltung von Elektro- und Segelboo-
ten (Abschnitt B, Z. 13 EHVB findet Anwen-
dung); 

1.8 aus der Haltung und Verwendung von sonsti-
gen nicht motorisch angetriebenen Wasserfahr-
zeugen sowie von Schiffsmodellen (Abschnitt 
B, Z. 13 EHVB findet Anwendung); 

1.9 abweichend von Art. 7, Pkt. 5.2 AHVB aus der 
Haltung und Verwendung von nicht motorisch 
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angetriebenen Flugmodellen bis zu einem 
Fluggewicht von 5 kg. 

2 Versichert sind für das Risiko gemäß Pkt. 1 
Sachschäden aus Umweltstörung nach Maß-
gabe des Art. 6 AHVB. 

 Die Versicherungssumme hierfür beträgt 
75.000 EUR im Rahmen der Pauschalversiche-
rungssumme. 

 Der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers 
beträgt in jedem Versicherungsfall 400 EUR 
von der berechtigten Schadenersatzverpflich-
tung. 

3 Die Versicherung erstreckt sich auch auf 
gleichartige Schadenersatzverpflichtungen 

3.1 des mit dem Versicherungsnehmer in häusli-
cher Gemeinschaft lebenden Ehegatten oder 
Lebensgefährten; 

3.2 der minderjährigen Kinder (auch Enkel-, Adop-
tiv-, Pflege- und Stiefkinder) des Versiche-
rungsnehmers, seines mitversicherten Ehegat-
ten oder Lebensgefährten; diese Kinder bleiben 
darüber hinaus bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres mitversichert, sofern und solange 
sie über keinen eigenen Haushalt und kein ei-
genes regelmäßiges Einkommen verfügen; 

3.3 von Personen, die für den Versicherungsneh-
mer aus einem Arbeitsvertrag oder gefällig-
keitshalber häusliche Arbeiten verrichten, in 
dieser Eigenschaft. Ausgeschlossen sind Per-
sonenschäden, bei welchen es sich um Ar-
beitsunfälle (Berufskrankheiten) im Sinne der 
Sozialversicherungsgesetze unter Arbeitneh-
mern des Versicherungsnehmers handelt. 

4 Der Versicherungsschutz erstreckt sich abwei-
chend von Art. 3 AHVB auf Versicherungsfälle, 
die in Europa oder einem außereuropäischen 
Mittelmeer-Anliegerstaat eingetreten sind; die 
Einschränkung nach Art. 3, Pkt. 1, 2. Satz 
AHVB findet Anwendung. 

17. Erweiterte Privathaftpflicht 

1 Die Versicherung erstreckt sich nach Maßgabe 
des Deckungsumfanges der AHVB auf Scha-
denersatzverpflichtungen des Versicherungs-
nehmers als Privatperson aus den Gefahren 
des täglichen Lebens mit Ausnahme der Gefahr 
einer betrieblichen, beruflichen oder gewerbs-
mäßigen Tätigkeit, insbesondere 

1.1 als Wohnungsinhaber (nicht aber als Haus- und 
/ oder Grundbesitzer) und als Arbeitgeber von 
Hauspersonal einschließlich der Fremdenbe-
herbergung, sofern keine behördliche Gewer-
beberechtigung erforderlich ist (Abschnitt B, Z. 
7 EHVB findet Anwendung); 

1.2 aus der Innehabung und dem Betrieb einer 
Rundfunk- und Fernsehempfangsanlage; 

1.3 aus der Haltung und Verwendung von Fahrrä-
dern; 

1.4 aus der nicht berufsmäßigen Sportausübung, 
ausgenommen die Jagd; 

1.5 aus dem erlaubten Besitz von Hieb-, Stich- und 
Schusswaffen und aus deren Verwendung als 
Sportgerät und für Zwecke der Selbstverteidi-

gung; 

1.6 aus der Haltung von Kleintieren, ausgenommen 
Hunde (Abschnitt B, Z. 12 EHVB findet Anwen-
dung); 

1.7 aus der gelegentlichen Verwendung, nicht 
jedoch der Haltung von Elektro- und Segelboo-
ten (Abschnitt B, Z. 13 EHVB findet Anwen-
dung); 

1.8 aus der Haltung und Verwendung von sonsti-
gen nicht motorisch angetriebenen Wasserfahr-
zeugen sowie von Schiffsmodellen (Abschnitt 
B, Z. 13 EHVB findet Anwendung); 

1.9 abweichend von Art. 7, Pkt. 5.2 AHVB aus der 
Haltung und Verwendung von nicht motorisch 
angetriebenen Flugmodellen bis zu einem 
Fluggewicht von 5 kg. 

2 Versichert sind für das Risiko gemäß Pkt. 1 
Sachschäden aus Umweltstörung nach Maß-
gabe des Art. 6 AHVB. 

 Die Versicherungssumme hierfür beträgt 
75.000 EUR im Rahmen der Pauschalversiche-
rungssumme. 

 Der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers 
beträgt in jedem Versicherungsfall 400 EUR 
von der berechtigten Schadenersatzverpflich-
tung. 

3 Art. 7, Pkt. 10 AHVB findet nur insoweit An-
wendung, als die Sachen vom Versicherungs-
nehmer oder den mitversicherten Personen ent-
liehen, gemietet, geleast, gepachtet bzw. dem 
Versicherungsnehmer oder den mitversicherten 
Personen im Rahmen von bloßen Gefälligkeits-
verhältnissen überlassen wurden; weiters, als 
die Sachen in Verwahrung genommen oder ei-
ner Bearbeitung (insbesondere Reparatur oder 
Wartung) unterzogen wurden. 

4 Abweichend von Art. 7, Pkt. 10.1 AHVB er-
streckt sich der Versicherungsschutz ferner auf 
Schadenersatzverpflichtungen aus der Beschä-
digung von gemieteten Räumen sowie des da-
rin befindlichen Inventars. Dieser Versiche-
rungsschutz gilt nur für Mietverhältnisse mit ei-
ner Höchstdauer von einem Monat. 

5 Die Versicherung erstreckt sich auch auf 
gleichartige Schadenersatzverpflichtungen 

5.1 des mit dem Versicherungsnehmer in häusli-
cher Gemeinschaft lebenden Ehegatten oder 
Lebensgefährten; 

5.2 der minderjährigen Kinder (auch Enkel-, Adop-
tiv-, Pflege- und Stiefkinder) des Versiche-
rungsnehmers, seines mitversicherten Ehegat-
ten oder Lebensgefährten; diese Kinder bleiben 
darüber hinaus bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres mitversichert, sofern und solange 
sie über keinen eigenen Haushalt und kein ei-
genes regelmäßiges Einkommen verfügen; 

5.3 von Personen, die für den Versicherungsneh-
mer aus einem Arbeitsvertrag oder gefällig-
keitshalber häusliche Arbeiten verrichten, in 
dieser Eigenschaft. Ausgeschlossen sind Per-
sonenschäden, bei welchen es sich um Ar-
beitsunfälle (Berufskrankheiten) im Sinne der 
Sozialversicherungsgesetze unter Arbeitneh-
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mern des Versicherungsnehmers handelt. 

6 Abweichend von Art. 7, Pkt. 6.2 AHVB sind nur 
Schadenersatzansprüche der gemäß den Pkt. 
5.1 und 5.2 versicherten Personen vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen. 

7 Der Versicherungsschutz erstreckt sich abwei-
chend von Art. 3 AHVB auf die ganze Erde. Die 
Einschränkung nach Art. 3, Pkt. 1, 2. Satz 
AHVB findet Anwendung, sofern der Versiche-
rungsfall nicht in den USA, Kanada oder Aust-
ralien eingetreten ist. 

18. Erziehungswesen 

1 Schulen und Erziehungsanstalten 

1.1 Abschnitt A EHVB findet Anwendung. 

1.2 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art. 7, Pkt. 10.2 bis 10.4 AHVB auch auf 
die Haftung des Versicherungsnehmers aus der 
Beschädigung (nicht dem Verlust oder Abhan-
denkommen) von Sachen der Schüler oder 
Zöglinge. 

2 Lehr- oder Aufsichtspersonen 

 Die Versicherung erstreckt sich nach Maßgabe 
des Deckungsumfanges der AHVB auf Scha-
denersatzverpflichtungen des Versicherten aus 
der Lehr- und Aufsichtstätigkeit. 

3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die 
Durchführung schulischer Veranstaltungen 
(auch Maturareise), und zwar auch außerhalb 
des Lehrplanes, jedoch mit Genehmigung der 
Schulleitung. 

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich abwei-
chend von Art.3 AHVB auf Versicherungsfälle 
aus der Durchführung dieser Veranstaltungen 
in Europa oder einem außereuropäischen Mit-
telmeer-Anliegerstaat; die Einschränkung nach 
Art. 3, Pkt. 1, 2. Satz AHVB findet Anwendung. 

4 Schadenersatzverpflichtungen aufgrund des 
Amtshaftungsgesetzes: 

 Die Versicherung erstreckt sich abweichend 
von Art.7, Pkt.3 AHVB auch auf Schadener-
satzverpflichtungen aufgrund des Amtshaf-
tungsgesetzes (BGBI. Nr. 20/1949), in der je-
weils geltenden Fassung, wobei reine Vermö-
gensschäden bis zu einer Versicherungssum-
me von 10.000 EUR mitgedeckt sind. 

19. Spezialschulen 

 Gilt für Spezialschulen wie z.B. Fahr-, Flug- 
(auch Fallschirmsprung-), Motorboot-, Wasser-
schi-, Segel-, Surf-, Reit- und Schischulen: 

1 Abschnitt A EHVB findet Anwendung. 

2 Abschnitt B, Z. 18 EHVB findet keine Anwen-
dung. 

3 Schadenersatzverpflichtungen aus Haltung 
oder Verwendung von Kraftfahrzeugen, Anhä-
ngern, Luftfahrzeugen und Luftfahrtgeräten sind 
gemäß Art. 7, Pkt. 5 AHVB vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen. 

 Der praktische Unterricht an sowie der Trans-
port von diesen Sachen wird der Verwendung 
gleichgehalten. 

 Der Versicherungsschutz bezieht sich im Rah-

men des versicherten Risikos auch auf die 
Lehr- und Aufsichtstätigkeit sowie den prakti-
schen Unterricht unter Verwendung von Motor-
booten, Segelbooten, Surfgeräten oder Reit-
pferden.

20. Speziallehrer 

Gilt für Speziallehrer wie z.B. Fahr-, Flug- 
(auch Fallschirmsprung-), Motorboot-, Was-
serschi-, Segel-, Surf-, Reit- und Schilehrer 
sowie Bergführer: 

1 Abschnitt A, Z. 3 EHVB findet Anwendung. 

2 Abschnitt B, Z. 18 EHVB findet keine Anwen-
dung. 

3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auf alle 
Tätigkeiten, zu denen der Versicherungsneh-
mer aufgrund der für seinen Beruf geltenden 
Gesetze, Verordnungen und behördlichen Vor-
schriften berechtigt ist. 

4 Die Qualifikation eines Alpinvereines wird einer 
behördlichen Qualifikation gleichgehalten. 

5 Schadenersatzverpflichtungen aus Haltung 
oder Verwendung von Kraftfahrzeugen, Anhä-
ngern, Luftfahrzeugen und Luftfahrtgeräten sind 
gemäß Art. 7, Pkt. 5 AHVB vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen. 

 Der praktische Unterricht an sowie der Trans-
port von diesen Sachen wird der Verwendung 
gleichgehalten. 

 Der Versicherungsschutz bezieht sich im Rah-
men des versicherten Risikos auch auf die 
Lehr- und Aufsichtstätigkeit sowie den prakti-
schen Unterricht unter Verwendung von Motor-
booten, Segelbooten, Surfgeräten oder Reit-
pferden. 

21. Politische Gemeinden 

1 Die Versicherung erstreckt sich nach Maßgabe 
des Deckungsumfanges der AHVB auf Scha-
denersatzverpflichtungen der Gemeinde 

1.1 aus ihrem Gebäude- und Grundbesitz, der nicht 
land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen 
der industriellen Zwecken dient und nicht ver-
mietet oder verpachtet ist sowie aus dem Be-
stand und Betrieb von Friedhöfen und Kremato-
rien (Abschnitt B, Z. 11 EHVB findet Anwen-
dung); 

1.2 aus solchen Arbeiten, die ausschließlich zum 
Zweck des Baues oder der Erhaltung von Ge-
meindestraßen, -wegen, -plätzen und -brücken 
vorgenommen werden, sofern die Kosten für 
diese Arbeiten ausschließlich aus Gemeinde-
mitteln bestritten werden (Abschnitt B, Z. 3 
EHVB findet Anwendung); 

1.3 aus der Innehabung und dem Betrieb von Bau-
höfen, Stein-, Schotter- und Sandbrüchen, je-
doch nur unter der Voraussetzung, dass diese 
ausschließlich den unter den Pkt. 1 und 2 versi-
cherten Risiken dienen (Abschnitt B, Z. 3 EHVB 
findet Anwendung); 

1.4 aus der gemeindeeigenen Müllabfuhr. 

 Nur bei besonderer Vereinbarung erstreckt sich 
die Versicherung auch auf Schadenersatzver-
pflichtungen aus der Innehabung und dem Be-
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trieb von gemeindeeigenen Mülldeponien und 
Müllbeseitigungsanlagen, Wasserversorgungs-, 
Kanal- und Kläranlagen. 

2 Die Versicherung erstreckt sich auch auf Scha-
denersatzverpflichtungen der zu Robotleistun-
gen herangezogenen Personen. 

3 Nur bei besonderer Vereinbarung erstreckt sich 
die Versicherung auch auf Sachschäden durch 
Umweltstörung nach Maßgabe des Art.6 AHVB. 

4 Abschnitt A, Z. 1 und Z. 3 EHVB finden Anwen-
dung.

22. Kirchen, Kultusgemeinden

1 Die Versicherung erstreckt sich nach Maßgabe 
des Deckungsumfanges der AHVB auf Scha-
denersatzverpflichtungen aus 

1.1 der Wahrnehmung von Aufgaben einer Kirchen- 
bzw. Kultusgemeinde; 

1.2 der Durchführung von Veranstaltungen durch 
den Versicherungsnehmer, und zwar unabhän-
gig vom Ort der Veranstaltung; 

1.3 der Innehabung oder Verwendung von Grund-
stücken, Gebäuden, Räumlichkeiten, Anlagen, 
Einrichtungen und Geräten, die nicht land- und 
forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder indust-
riellen Zwecken dienen und nicht vermietet oder 
verpachtet sind sowie aus dem Bestand und 
Betrieb von Friedhöfen und Krematorien (Ab-
schnitt B, Z. 11 EHVB findet Anwendung). 

2 Mitversichert nach Maßgabe des Pkt. 1 sind 
Schadenersatzverpflichtungen der gesetzlichen 
Vertreter des Versicherungsnehmers und sämt-
licher in seinem Auftrag für ihn handelnden Per-
sonen. 
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Anhang Versicherungsvertragsgesetz: 
 § 6 VersVG 

 (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung 
einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu 
erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei sein soll, so tritt die ver-
einbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verlet-
zung als eine unverschuldete anzusehen ist. 
Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb ei-
nes Monates, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die 
Verletzung als eine unverschuldete anzusehen 
ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Mo-
nates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte 
Leistungsfreiheit nicht berufen. 

 (1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die 
die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegen-
de Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie auf-
rechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungs-
freiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in 
dem die vereinbarte hinter der für das höhere 
Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurück-
bleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu 
sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die 
keinen Einfluss auf die Beurteilung des Risikos 
durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfrei-
heit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich 
verletzt worden ist. 

 (2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versi-
cherungsnehmer zum Zweck der Verminderung 
der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung 
der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unab-
hängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu 
erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die 
vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, 
wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den 
Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie 
keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung gehabt hat. 

 (3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall verein-
bart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die 
nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem 
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die 
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Ver-
letzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit 
nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungs-
pflicht des Versicherers zu beeinflussen oder 
die Feststellung solcher Umstände zu beein-
trächtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht 
des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der 
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die 
Verletzung weder auf die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch auf die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung Einfluss gehabt hat. 

 (4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versi-
cherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum 
Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam. 

 (5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen 
Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit 
Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungs-

nehmer vorher die Versicherungsbedingungen 
oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in 
der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

§ 38 VersVG 

(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb 
von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versi-
cherungsvertrags und nach der Aufforderung 
zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der 
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt 
ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es 
gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die 
Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fäl-
ligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit 
des Eintritts des Versicherungsfalls und nach 
Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, 
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, dass der Versiche-
rungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der 
Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat 
die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen 
nur, wenn der Versicherer den Versicherungs-
nehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten 
löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht 
aus. 

§ 39 VersVG 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, so kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen be-
stimmen; zur Unterzeichnung genügt eine 
Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. 
Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die 
nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist ver-
bunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Be-
achtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf 
der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer 
zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der Fol-
geprämie im Verzug, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, 
dass der Versicherungsnehmer an der rechtzei-
tigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert 
war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der 
Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Ver-
zug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Be-
stimmung der Zahlungsfrist so verbunden wer-
den, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, 
wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeit-
punkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wir-
kungen der Kündigung fallen fort, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates 
nach der Kündigung oder, falls die Kündigung 
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der 
Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht 
der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. 
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(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten
löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus.

§ 39a VersVG

Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht 
mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens 
aber mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 
oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des 
Versicherers nicht ein. 

§ 40 VersVG

Wird der Versicherungsvertrag während der 
Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig auf-
gelöst, so gebührt dem Versicherer die Prämie 
nur für die bis dahin verstrichene Vertragslauf-
zeit, soweit nicht Sonderbestimmungen anderes 
vorsehen. Die Möglichkeit für den Versicherer, 
sich für diesen Fall die Zahlung einer angemes-
senen Konventionalstrafe (Geschäftsgebühr) 
auszubedingen (§ 1336 ABGB), bleibt unbe-
rührt. 

§41 VersVG

(1) Ist die dem Versicherungsnehmer beim Ab-
schluss des Vertrages obliegende Anzeige-
pflicht verletzt worden, das Rücktrittsrecht des
Versicherers aber ausgeschlossen, weil dem
anderen Teil kein Verschulden zur Last fällt, so
kann der Versicherer vom Beginn der laufenden
Versicherungsperiode an eine höhere Prämie
verlangen, falls sie mit Rücksicht auf die höhere
Gefahr angemessen ist. Das gleiche gilt, wenn
beim Abschluss des Vertrages ein für die Über-
nahme der Gefahr erheblicher Umstand dem
Versicherer nicht angezeigt worden ist, weil er
dem anderen Teil nicht bekannt war.

(2) Wird die höhere Gefahr nach den für den
Geschäftsbetrieb des Versicherers maßgeben-
den Grundsätzen auch gegen eine höhere Prä-
mie nicht übernommen, so kann der Versicherer
das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von einem Monat kündi-
gen.

(3) Der Anspruch auf die höhere Prämie er-
lischt, wenn er nicht innerhalb eines Monates
von dem Zeitpunkt an geltend gemacht wird, in
welchem der Versicherer von der Verletzung
der Anzeigepflicht oder von dem nicht angezeig-
ten Umstand Kenntnis erlangt. Das gleicht gilt
von dem Kündigungsrecht, wenn es nicht inner-
halb des bezeichneten Zeitraumes ausgeübt
wird.

§ 41 a VersVG

(1) Ist wegen bestimmter, die Gefahr erhöhen-
der Umstände eine höhere Prämie vereinbart,
so kann der Versicherungsnehmer, wenn diese
Umstände in der Zeit zwischen Stellung und
Annahme des Antrages oder nach Abschluss
des Vertrages wegfallen oder ihre Bedeutung
verlieren, verlangen, dass die Prämie für die
künftigen Versicherungsperioden angemessen
herabgesetzt wird.

(2) Das gleiche gilt, wenn die Bemessung der
höheren Prämie durch irrtümliche Angaben des
Versicherungsnehmers über einen solchen Um-
stand veranlasst worden ist.

§ 41b VersVG

Der Versicherer darf - vorbehaltlich des § 27 
Abs. 6 ZaDiG - neben der Prämie nur solche 
Gebühren verlangen, die der Abgeltung von 
Mehraufwendungen dienen, die durch das Ver-
halten des Versicherungsnehmers veranlasst 
worden sind; die Vereinbarung davon abwei-
chender Nebengebühren ist unwirksam. 

§ 42 VersVG

Auf eine Vereinbarung, die von den Vorschriften 
der §§ 37 bis 41a zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers abweicht, kann sich der Versi-
cherer nicht berufen. 

§68 VersVG

(1) Besteht das versicherte Interesse beim Be-
ginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls
die Versicherung für ein künftiges Unternehmen
oder sonst für ein künftiges Interesse genom-
men ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so
ist der Versicherungsnehmer von der Verpflich-
tung zur Zahlung der Prämie frei; der Versiche-
rer kann eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem
Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem
Versicherer die Prämie, die er hätte erheben
können, wenn die Versicherung nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem
der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem
Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereig-
nis oder durch eine behördliche Maßnahme aus
Anlass eines Krieges weg oder ist der Wegfall
des Interesses die unvermeidliche Folge eines
Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der
Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahr-
tragung entspricht.

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem
Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden
Prämienteile erst nach Kriegsende zu zahlen.

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr.
509/1994)

§ 69. (2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit
des Eintrittes laufende Versicherungsperiode
entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber
zur ungeteilten Hand.

§ 69. (3) Der Versicherer hat die Veräußerung
in Ansehung der durch das Versicherungsver-
hältnis gegen ihn begründeten Forderungen erst
dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von
ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§
1394 bis 1396 des Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches sind entsprechend anzuwenden.

§ 70. (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem
Erwerber das Versicherungsverhältnis unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kün-
digen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der
Versicherer es nicht innerhalb eines Monates
von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er
von der Veräußerung Kenntnis erlangt hat.
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§ 70. (2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versi-
cherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung 
kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monates nach dem 
Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von 
der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das 
Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monates 
von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem 
der Erwerber von der Versicherung Kenntnis er-
langt hat. 

§ 70. (3) Wird das Versicherungsverhältnis auf 
Grund dieser Vorschriften gekündigt, so hat der 
Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu 
zahlen; der Erwerber haftet in diesen Fällen für 
die Prämie nicht. 

§ 71. (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige we-
der vom Erwerber noch vom Veräußerer unver-
züglich erstattet, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen. 

§ 71. (2) Die Verpflichtung des Versicherers zur 
Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräu-
ßerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in wel-
chem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 
oder wenn die Anzeige nicht vorsätzlich unter-
lassen worden ist und die Veräußerung keinen 
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls 
oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung ge-
habt hat. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt ist.

§ 158 VersVG 

(1) Hat nach dem Eintritt eines Versicherungs-
falles der Versicherer seine Verpflichtung zur 
Leistung der Entschädigung dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber anerkannt oder die 
Leistung der fälligen Entschädigung verweigert, 
so ist jeder Teil berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt, wenn 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer die 
Weisung erteilt, es über den Anspruch des Drit-
ten zum Rechtsstreit kommen zu lassen. 

(2) Die Kündigung ist nur innerhalb eines Mona-
tes seit der Anerkennung der Entschädigungs-
pflicht oder der Verweigerung der Entschädi-
gung oder seit Eintritt der Rechtskraft des im 
Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urtei-
les zulässig. Der Versicherer hat eine Kündi-
gungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der 
Versicherungsnehmer kann nicht für einen spä-
teren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode kündigen. 

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 
509/1994). 
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Allgemeine Datenschutzhinweise für ALLCURA-Kunden (Merkblatt Datenverarbeitung) 

Daten A 2021-11 

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen 
Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch die ALLCURA Versicherungs-Aktien-
gesellschaft (ALLCURA) und die Ihnen nach dem Daten-
schutzrecht zustehenden Rechte geben. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 

ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Schauenburgerstraße 27, 20095 Hamburg 
Telefon: (040) 226 337 - 80 
Fax: (040) 226 337 - 888 
E-Mail: kontakt@allcura-versicherung.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post 
unter der o.g. Adresse (Zusatz "Datenschutzbeauftragter"), 
E-Mail: datenschutz@allcura-versicherung.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im 
Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kun-
den oder anderen Betroffenen erhalten auf gesetzlicher 
Grundlage und - soweit erforderlich - auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung. Zudem verarbeiten wir - soweit für die Erbrin-
gung unserer Dienstleistung erforderlich - personenbezo-
gene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen 
(z.B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und 
Vereinsregister, Presse, Internet) zulässigerweise gewin-
nen. 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des 
Datenschutzgesetzes (DSG), der datenschutzrechtlich 
relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsge-
setzes (VersVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Ge-
setze. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benöti-
gen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den 
Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von 
uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versiche-
rungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policie-
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden 
benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob Versiche-
rungsschutz besteht, ein Versicherungsfall eingetreten und 
wie hoch der Schaden ist. 

Eine Angebotserstellung, der Abschluss bzw. die Erfül-
lung des Versicherungsvertrages sind ohne die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statis-
tiken, z.B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfül-
lung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten nutzen wir 
für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, 
beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsan-
passung, -ergänzung, oder für umfassende Auskunftsertei-
lungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezo-
gener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b DSGVO. Soweit dafür besondere Katego-
rien personenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsda-
ten) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 
9 Abs. 2 a i.V.m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statisti-
ken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage 

von Art. 9 Abs. 2 j DSGVO i.V.m. § 25 DSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen 
von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f 
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

• zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Vertei-
digung bei rechtlichen Streitigkeiten, 

• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-
Betriebs, 

• zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsproduk-
te sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 

• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbe-
sondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von 
Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtli-
cher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungs-
pflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in 
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. 
Art. 6 Abs. 1 c DSGVO. 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden 
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung erfolgt die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in Einzelfällen auf 
Basis einer von Ihnen abgegebenen Einwilligung (Art. 6 
Abs. 1 a DSGVO). Diese gilt über die Beendigung des 
Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch durch Ihren 
jederzeit möglichen Widerruf. 

Einwilligungserklärungen, die vor dem 25. Mai 2018 uns 
gegenüber abgegeben wurden, können auch widerrufen 
werden. Der Widerruf wirkt nur für die Zukunft und berührt 
nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeite-
ten Daten. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 

Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten 

Rückversicherer: Von uns übernommene Risiken versi-
chern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen 
(Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre 
Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversiche-
rer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über 
das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Dar-
über hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser 
Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei 
der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung 
von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfül-
lung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich 
ist bzw. um unsere berechtigten Interessen zu wahren. 
Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversicherer 
können Sie unter den oben genannten Kontaktinformatio-
nen anfordern. 

Vermittler: Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsver-
träge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr 
Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des 
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Vertrages benötigten Antrags- Vertrags- und Schadenda-
ten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an 
die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informati-
onen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versiche-
rungsangelegenheiten benötigen. 

Externe Dienstleister: Um unseren Versicherten in jedem 
Fall die bestmögliche Schadenbearbeitung bieten zu kön-
nen, ist es denkbar, dass wir im Einzelfall ausgewiesene 
externe Experten (z.B. Rechtsanwälte, Sachverständige) 
zur Unterstützung der Versicherten einschalten. 

Weitere Empfänger: Darüber hinaus übermitteln wir Ihre 
personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Mit-
teilungspflichten an weitere Empfänger, wie etwa an Be-
hörden (z.B. Erlaubnisbehörden von Pflichtversicherungen 
wie Rechtsanwaltskammern, Gewerbeämter, Industrie- und 
Handelskammern sowie Sozialversicherungsträger, Fi-
nanz- oder Strafverfolgungsbehörden, Gerichte). 

Datenaustausch mit Ihren früheren Versicherern 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertra-
ges bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls 
überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im 
dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personen-
bezogenen Daten mit den von Ihnen im Antrag benannten 
früheren Versicherern erfolgen. 

Wirtschaftsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien Informationen 
zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
(Bonitätsprüfung) oder bei Leistungsfällen zu Ihrer wirt-
schaftlichen Situation ab. 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen 
Daten solange dies für die Erfüllung unserer vertraglichen 
und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. 

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzli-
cher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regel-
mäßig gelöscht, es sei denn, deren - befristete - Weiter-
verarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken: 

• Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, insbe-
sondere unternehmens-, steuerrechtliche oder versi-
cherungsrechtliche Aufbewahrungspflichten z.B. § 212
UGB oder § 12 VersVG. Die dort vorgegebenen Fristen
zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen in der
Regel sieben bis zehn Jahre,

• Abwehr von Ansprüchen, die gegen den Versiche-
rungsnehmer oder unser Unternehmen selbst geltend
gemacht werden,

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzli-
chen Verjährungsvorschriften.

Nach den §§ 1486 ff des Allgemeinen bürgerlichen Ge-
setzbuches (AGBG) können Verjährungsfristen bis zu 30 
Jahre betragen. In dieser Zeit können Ansprüche gegen 
die ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft geltend 
gemacht werden. Solange es je nach möglichem Anspruch 
und zur Ausübung unserer Rechtsansprüche notwendig ist, 
können wir Ihre dafür erforderlichen personenbezogenen 
Daten aufbewahren. 

Betroffenenrechte 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach 
Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 
16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 
DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Datenübertragbar-
keit aus Artikel 20 DSGVO sowie das Recht auf Wider-
spruch aus Artikel 21 DSGVO. Darüber hinaus besteht ein 
Beschwerderecht bei unserem Datenschutzbeauftragten 
oder einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Arti-
kel 77 DSGVO i.V.m. § 13 DSGVO): 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit 
Herr Thomas Fuchs 
Kurt-Schumacher-Allee 4 
20097 Hamburg 

oder 

Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8-
10, 1080 Wien. 

Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verar-
beitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die 
aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 e DSGVO (Datenverarbei-
tung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 f 
DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Inte-
ressenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im 
Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbe-
zogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir 
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbei-
tung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freihei-
ten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen. 

Empfänger eines Widerspruchs 

Der Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff "Wider-
spruch Datenverarbeitung" unter Angabe Ihres Namens, 
Ihrer Adresse und Ihres Geburtsdatums erfolgen an: 

ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft 

Schauenburgerstraße 27 

20095 Hamburg 
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Allgemeine Vertriebsinformationen der ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft über
Anbahnung und Abschluss sowie über Inhalt und Erfüllung des Versicherungsvertrages

VIB A 2023-05

1. Angaben zum Versicherungsunternehmen
Name und Postanschrift:
ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft
Postfach 11 23 69
D-20423 Hamburg
Rechtsform und Sitz:
Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg
Telefon allgemein: +49 40 226 337 80
Fax: +49 40 226 337 888
E-Mail: kontakt@allcura-versicherung.de
Website: www.allcura-versicherung.de
Handelsregisternummer beim Handelsregister Ham-
burg: HRB 106807
Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer: DE815288179
Hauptgeschäftstätigkeit
Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Vertrieb aller Arten der
Haftpflichtversicherung.
Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
D-53117 Bonn
2. Vertragsgrundlagen und wesentliche Merkmale der

Versicherungsleistung
Für den Vertragsinhalt sind der Antrag, die die dem Vertrag
zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, die Besonderen Risikobeschreibungen und die Poliz-
ze maßgebend. Die wesentlichen Merkmale der Versiche-
rungsleistung können den Allgemeinen und Besonderen
Risikobeschreibungen entnommen werden. Diese Unterla-
gen enthalten auch Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit
und Erfüllung der Leistung.
3. Gesamtprämie
Die Gesamtprämie - Jahresprämie zuzüglich Versiche-
rungssteuer - kann der Polizze entnommen werden.
4. Zusätzliche Kosten
Besondere Bearbeitungsgebühren und Kosten können der
Polizze entnommen werden.
5. Prämienzahlung
Je nach Vereinbarung wird die Prämie jährlich, halbjährlich
oder vierteljährlich gezahlt. Die vereinbarten Prämien müs-
sen zum Fälligkeitszeitpunkt gezahlt werden. Falls der
Versicherungsnehmer eine Einzugsermächtigung erteilt
hat, wird die Prämie rechtzeitig von diesem benannten
Konto abgebucht werden.
6. Zustandekommen des Vertrages und Beginn des

Versicherungsschutzes
Der Vertrag kommt mit Zugang der Polizze beim Versiche-
rungsnehmer zustande. Der Versicherungsschutz beginnt
zu dem in der Polizze angegebenen Zeitpunkt, sofern der
Versicherungsnehmer die erste Prämie rechtzeitig zahlt.
7. Laufzeit des Vertrages
Wie lange Ihr Vertrag läuft und wie Sie oder wir ihn been-
den können, sowie Informationen zu etwaigen Vertrags-
strafen entnehmen Sie bitte Ihrer Polizze und den beige-
fügten Versicherungsbedingungen.

8. Rücktrittsrecht
1. Sie können von Ihrem Versicherungsvertrag innerhalb

von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in geschrie-
bener Form (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zurücktreten.

2. Die Rücktrittsfrist beginnt mit der Verständigung vom
Zustandekommen des Versicherungsvertrages (= Zu-
sendung der Polizze), jedoch nicht, bevor Sie die Po-
lizze und die Versicherungsbedingungen einschließlich
der Bestimmungen über die Prämienfestsetzung oder -
änderung und diese Belehrung über das Rücktritts-
recht erhalten haben.

3. Die Rücktrittserklärung ist zu richten an die ALLCURA
Versicherungs-Aktiengesellschaft. Alle Kontaktmög-
lichkeiten finden Sie in Nummer 1 dieses Informations-
blattes (Angaben zum Versicherungsunternehmen).
Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie
die Rücktrittserklärung vor Ablauf der Rücktrittsfrist ab-
senden.

4. Mit dem Rücktritt enden ein allfällig bereits gewährter
Versicherungsschutz und Ihre künftigen Verpflichtun-
gen aus dem Versicherungsvertrag. Hat der Versiche-
rer bereits Deckung gewährt, so gebührt ihm eine der
Deckungsdauer entsprechende Prämie. Wenn Sie be-
reits Prämien an den Versicherer geleistet haben, die
über diese Prämie hinausgehen, so hat sie Ihnen der
Versicherer ohne Abzüge zurückzuzahlen.

5. Ihr Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat,
nachdem Sie die Polizze einschließlich dieser Beleh-
rung über das Rücktrittsrecht erhalten haben, es sei
denn, diese Belehrung wäre derart fehlerhaft, dass sie
Ihnen die Möglichkeit nimmt, Ihr Rücktrittsrecht im We-
sentlichen unter denselben Bedingungen wie bei zu-
treffender Belehrung auszuüben.

9. Beendigung bzw. Kündigung des Vertrages
Angaben zur Beendigung und Kündigung des Vertrages
enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
10. Anwendbares Recht, Sprache und Gerichtsstand
Für die gesamte vorvertragliche und vertragliche Rechts-
beziehung gilt österreichisches Recht. Alle Vertragsunter-
lagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.
Auch die gesamte Kommunikation zu Ihrem Vertragsver-
hältnis erfolgt in deutscher Sprache.
Für etwaige Rechtsstreitigkeiten aus dem Rechtsverhältnis
stehen Ihnen die gesetzlichen Gerichtsstände zur Verfü-
gung.
11. Vertragsspeicherung
Ihre Vertragsdaten werden von uns elektronisch gespei-
chert, jedoch nicht in einer Weise, die Ihnen den Zugriff
darauf ermöglichen würde.
12. Außergerichtliches Beschwerdeverfahren
Fragen zum Versicherungsschutz und etwaige Beschwer-
den können gerichtet werden an:

 den Vermittler
 den Vorstand der

ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft

mailto:kontakt@allcura-versicherung.de
http://www.allcura-versicherung.de/
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Im Fall einer Beschwerde mit einem Datenschutzbezug 
können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der 
ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft, E-Mail: da-
tenschutz@allcura-versicherung.de, wenden. 

mailto:datenschutz@allcura-versicherung.de
mailto:datenschutz@allcura-versicherung.de
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